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Das Wichtigste in Kürze 

Im Jahr 2014 erteilte der Kanton Luzern den Auftrag, die eingliederungsspezifischen Synergien 

der Arbeitslosenversicherung (ALV), der Invalidenversicherung (IV) und der Sozialhilfe (SH) im 

Kanton Luzern zu analysieren und das Optimierungspotenzial in der Zusammenarbeit bei der 

arbeitsmarktlichen Eingliederung dieser drei Stellen aufzuzeigen. Dazu wurden von der Pro-

jektbegleitgruppe verschiedene Umsetzungsvarianten geprüft, wobei in der Folge für die Vari-

ante «klientenorientierte Fallführung ohne strukturelle Anpassungen» entschieden worden ist. 

In den Jahren 2018 bis 2022 ist das Projekt als Pilotversuch OPTIMA durchgeführt worden. 

Über die gesamte Laufzeit des Pilotversuchs sind insgesamt 52 Fälle via OPTIMA angemeldet 

worden. Aufgrund der geringen Fallzahlen ist entschieden worden, das Projekt im Rahmen 

eines Workshops mit allen beteiligten Trägerinstitutionen zu evaluieren, wobei insbesondere 

die Perspektive der Beratungspersonen im Zentrum stehen soll. Im Nachgang zum Workshop 

sind drei Gespräche mit der strategischen Ebene der IV, der Regionalen Arbeitsvermittlungs-

zentren (RAV) und der Sozialdienste geführt worden. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die theoretische Bekanntheit von OPTIMA gegeben 

ist. Im Beratungsalltag ist das Programm bei den Beratungspersonen jedoch wenig präsent. 

Dies ist vor allem auch darum der Fall, weil es insgesamt wenige Fälle gibt und dadurch wenige 

Praxis-Beispiele und vor allem keine Best Practices vorhanden sind. Als Gründe für die tiefen 

Fallzahlen konnten folgende Punkte hauptsächlich identifiziert werden: Unklarheit darüber, 

welche Leistungen OPTIMA bietet und wie andere Institutionen arbeiten, Zugangskriterien, die 

als Hürden wahrgenommen werden, sowie Unklarheiten darüber, wo sich Informationsmaterial 

findet, und ein als kompliziert wahrgenommenes Fallführungstool. Trotz den tiefen Fallzahlen 

sind sich sowohl die operative wie auch die strategische Ebene einig, dass OPTIMA eine Lücke 

im bestehenden System füllt und deswegen beibehalten werden sollte. 

Bei einer allfälligen Weiterführung wird OPTIMA ein Nischenprodukt bleiben, welches die be-

stehenden Regelstrukturen ergänzt. Momentan arbeiten die drei Institutionen noch relativ un-

abhängig voneinander. In einem solchen System kann OPTIMA sicherstellen, dass bei Bedarf 

stellensuchende Personen auch von den Leistungen der anderen Institutionen profitieren kön-

nen, wenn dies angezeigt ist. Punktuell können Massnahmen ergriffen werden, um die Fall-

zahlen von OPTIMA zu erhöhen, die wichtigsten Punkte, die bei einer allfälligen Überführung 

in den Regelbetrieb zu beachten sind, sind nachfolgend aufgeführt: 

• Regelmässige Information und Kommunikation in allen drei Institutionen: Um sicher-

zustellen, dass die Beratungspersonen OPTIMA auch im Beratungsalltag präsent haben, 

muss regelmässig über das Programm informiert werden. Dies muss sowohl zentral wie 

auch individuell in den einzelnen drei Institutionen geschehen. Bei der Kommunikation in-

nerhalb der Institution kann sichergestellt werden, dass die Beratungspersonen den Nutzen 

von OPTIMA für ihre Beratungsstrategie kennen. Dabei sollte sich der Nutzen nicht aus-

schliesslich aus einer raschen, sondern vor allem auch aus einer nachhaltigen Wiederein-

gliederung ergeben. 
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• Anmeldeprozess vereinfachen: Der Anmeldeprozess via CASEnet wird als umständlich 

angesehen, da teilweise die Fälle doppelt geführt werden müssen. Es ist zu überlegen, ob 

hier eine andere Lösung gefunden werden kann.  

• Ansprechpersonen in den einzelnen Institutionen: Um die Hürden abzubauen, einen 

Fall als OPTIMA-Fall anzumelden, kann eine Ansprechperson pro Institution definiert wer-

den. Diese kann dann auch bei Fragen oder der Auftragsklärung innerhalb der eigenen 

Institution beigezogen werden und ist verantwortlich für die Zuteilung der übernommenen 

OPTIMA-Fälle innerhalb der Institution. Dies betrifft vor allem die auf kommunaler Ebene 

organisierten Sozialdienste. 

• Rahmenbedingungen anpassen und Koordination regeln: Momentan arbeiten die drei 

Institutionen auch bei OPTIMA weitgehendst unabhängig voneinander. Die Beratungsper-

sonen geben für eine gewisse Zeit die Fallführung an die auftragnehmende Institution ab. 

Es kann überlegt werden, ob die Zusammenarbeit verstärkt werden kann, indem beispiels-

weise die Beratungspersonen der drei oder zwei involvierten Institutionen eine gemeinsame 

Strategie festlegen. Wie eine solche Zusammenarbeit aussehen könnte, muss durch die 

strategische Ebene der drei Institutionen, gegebenenfalls mithilfe von Best Practices aus 

anderen Kantonen, definiert werden. Ziel sollte es sein, die Komplementarität der drei Sys-

teme zu stärken. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Fragestellungen der Evaluation 

Im Jahr 2014 erteilte der Kanton Luzern den Auftrag, die Synergien bezüglich der Wiederein-

gliederung in den ersten Arbeitsmarkt zwischen der Arbeitslosenversicherung, der Invaliden-

versicherung (IV) und den Sozialdiensten zu analysieren und besser zu nutzen. Dazu wurden 

von der Projektbegleitgruppe verschiedene Umsetzungsvarianten geprüft, wobei in der Folge 

für die Variante «klientenorientierte Fallführung ohne strukturelle Anpassungen» entschieden 

worden ist. Diese Variante sieht vor, dass sobald sich bei einer Person abzeichnet, dass eine 

andere als die zuständige Institution über bessere Kompetenzen verfügt, um die anvisierten 

Ziele zu erreichen, diese Institution mit der Fallführung beauftragt wird. Dabei wird die auftrag-

nehmende Stelle angefragt, ob diese den Fall übernimmt, und diese muss mit der Fallüber-

nahme einverstanden sein. Die Fallführung im übertragenen Themengebiet wird vollständig an 

die auftragnehmende Institution abgegeben. Die zuweisende Institution zieht sich in Bezug auf 

diese Themen vollständig aus der Fallführung zurück.  

Die vorgesehene Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen weicht von den ge-

setzlichen Grundlagen ab. Aus diesem Grund wurde OPTIMA im Rahmen eines Pilotversuches 

nach Art. 68quater des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) durchgeführt. Die-

ser ermöglicht es dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), befristete Pilotversuche zu 

bewilligen, die vom Gesetz abweichen können. Auf diese Weise können innovative Massnah-

men, Instrumente oder Vorgehensweisen zur (Wieder-)Eingliederung von behinderten Men-

schen in die Arbeitswelt entwickelt und in der Praxis erprobt werden. Das BSV begleitet die 

Pilotversuche und deren Evaluation. Von Oktober 2018 bis September 2022 ist das Projekt 

OPTIMA als Pilotversuch durchgeführt worden, welcher nachfolgend ausgewertet wird. Auf-

grund der tiefen Fallzahlen ist auf eine umfassende Evaluation verzichtet worden. Das Projekt 

ist stattdessen im Rahmen eines Workshops mit allen beteiligten Trägerinstitutionen ausge-

wertet worden. Die Sichtweise der Beratungspersonen war dabei besonders zu berücksichti-

gen. Das Ziel des Workshops war es, Gründe dafür zu finden, warum das Angebot nicht häu-

figer genutzt worden ist und auf dieser Basis Optimierungsbedarf abzuleiten. Konkret ist im 

Workshop folgenden Fragestellungen nachgegangen worden:  

• Was sind die Gründe für die geringen Fallzahlen? 

• Was sind die Stärken und Schwächen von OPTIMA aus Sicht der Beteiligten in Bezug auf 

die Konzeption und die Umsetzung des Projektes? 

• Wie schätzen die Beteiligten die Effizienz und Wirksamkeit des Projekts ein? 

• Besteht Optimierungspotenzial und wie kann das Projekt sinnvoll in den Regelbetrieb über-

führt werden? 

Im Nachgang zum Workshop sind drei Gespräche mit der strategischen Ebene der IV-Stelle 

(Bereichsleiter Eingliederung IV), der RAV (Bereichsleiterin Arbeitsmarkt) und der Sozial-

dienste (Dienststellenleiterin Soziales und Gesellschaft Kanton Luzern, Geschäftsführer Zent-

rum für Soziales, Leiter Soziale Dienste Stadt Luzern) durchgeführt worden. Der vorliegende 
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Bericht legt die Erkenntnisse aus dem Workshop und den Gesprächen zu diesen Fragestel-

lungen dar.  

1.2 Leistungen von OPTIMA 

Die drei Institutionen können wie folgt von OPTIMA profitieren respektive den anderen Institu-

tionen Leistungen anbieten:  

• Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) sind die Kompetenzzentren für Arbeits-

marktberatung und Arbeitsvermittlung. Sie können Personen beraten, welche vermittlungs-

bereit und arbeitsfähig sind. In diesem Sinne sind die RAV für die Personen, welche am 

nächsten am Arbeitsmarkt sind, die kompetente Institution. Für die RAV kann OPTIMA ei-

nen Mehrwert für Stellensuchende mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Herausfor-

derungen, die eine Beratung durch einen Sozialdienst benötigen würden, bieten. 

• Die IV ist die kompetente Institution für die Eingliederung von Personen, welche aufgrund 

von gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt ha-

ben, und unterscheidet sich in Bezug auf diese gesundheitliche Komponente von den RAV. 

Die IV kann von OPTIMA insbesondere von den Kompetenzen der Sozialdiensten in der 

Sozialberatung profitieren.  

• Die Sozialdienste sind im Kontext von OPTIMA die Kompetenzzentren für Sozialberatung 

und können den anderen Institutionen Beratungsleistungen in diesem Bereich zur Verfü-

gung stellen, beispielsweise bei Schulden, Suchtproblematiken oder Beratung bei Tren-

nung und Scheidung. Die Sozialdienste haben aber auch selber den Auftrag und die Instru-

mente, um stellensuchende Personen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bei den RAV kön-

nen die Sozialdienste deshalb insbesondere bei Personen, die nahe am Arbeitsmarkt sind, 

von den Leistungen der Arbeitsmarktintegration profitieren und von den Leistungen der IV 

im Hinblick auf die Eingliederung von Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen in 

den Arbeitsmarkt. Soweit auswertbar, zeigen die Informationen des Fallführungstools, dass 

OPTIMA-Fälle vorwiegend an die einzelnen Sozialdienste der Gemeinden, d.h. nicht als 

Verbund organisierte Sozialdienste oder die Suchtberatung,  überwiesen werden und es in 

den meisten Fällen um finanzielle Thematiken geht, die angegangen werden sollen.  

Zuweisungskriterien für einen OPTIMA-Fall1 

OPTIMA bietet eine klientenorientierte Fallführung bei der Integration in den ersten Arbeits-

markt und hat zum Ziel, die Synergien der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV), WAS 

IV Luzern und der Sozialhilfe im Kanton Luzern besser zu nutzen. Sobald sich bei einer stel-

lensuchenden Person zeigt, dass eine andere als die zuständige Institution über die besseren 

Kompetenzen verfügt, um die gesteckten Ziele zu erreichen, wird diese beauftragt, die Fallfüh-

rung sicherzustellen. OPTIMA ist ein Projekt der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ). Un-

ter IIZ werden alle Formen der Zusammenarbeit bezüglich der beruflichen Wiedereingliederung 

zwischen Institutionen der sozialen Sicherheit verstanden. Bei der IIZ werden in komplexen 

 

1  Siehe auch Website des Kantons Luzern zur institutionellen Zusammenarbeit: https://disg.lu.ch/themen/Institutio-

nelle_Zusammenarbeit (abgerufen am 22.01.2023).  

https://disg.lu.ch/themen/Institutionelle_Zusammenarbeit
https://disg.lu.ch/themen/Institutionelle_Zusammenarbeit
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Fällen die Leistungen von mehreren Institutionen koordiniert. Im Projekt OPTIMA wird die Fall-

führung in Bezug auf das zu bearbeitende Thema dabei komplett an die auftragnehmende 

Institution abgegeben. Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, damit die OPTIMA-Partner 

(RAV, IV oder Sozialdienste) Aufträge entgegennehmen können.  

• RAV: Intaktes Arbeitsangebot (objektiv und subjektiv vermittlungsfähig und Vorhandensein 

von Sekundärtugenden2), bei Auftraggeberin WAS IV keine laufenden IV-Massnahmen und 

keine offenen Abklärungen oder Rechtsverfahren, die Person muss sich beim zuständigen 

RAV anmelden. 

• IV: Intaktes Arbeitsangebot, eine allfällige IV-Ablehnung muss mehr als 1 Jahr zurückliegen, 

es werden im Rahmen von OPTIMA keine gesundheitlichen Abklärungen gemacht und bei 

Verdacht auf einen IV-relevanten Gesundheitsschaden muss eine IV-Anmeldung gemacht 

werden.  

• Sozialdienste: Kein intaktes Arbeitsangebot aufgrund von Problemen im Umfeld, die so 

erheblich sind, dass diese vorgängig durch eine Sozialberatung angegangen werden müs-

sen. Z.B. Umgang mit Suchtmittel und Suchtverhalten, Konfliktthemen, ungenügende Kin-

derbetreuung, belastende Ereignisse, Schulden oder finanzielle Probleme. 

 

1.3 Fallzahlen zu OPTIMA 

Über den gesamten Untersuchungszeitraum des Pilotversuchs von Oktober 2018 bis Novem-

ber 2022 sind insgesamt 52 Fälle via OPTIMA angemeldet worden.3 Dabei fallen die Rollen 

als Auftraggeberin und Auftragnehmerin der drei Institutionen unterschiedlich aus, wie in Ab-

bildung 1-1 dargestellt ist. Bei der deutlichen Mehrheit der Fälle geben die Sozialdienste den 

Auftrag an eine der beiden anderen Institutionen ab. Die IV hat über die gesamte Laufzeit nur 

einen einzigen Fall via OPTIMA angemeldet. Als Auftragnehmerin scheint die IV dagegen die 

wichtigste Institution zu sein. Die IV hat deutlich mehr als einen Drittel der Fälle erhalten, wäh-

rend die Sozialdienste die wenigsten Fälle zugewiesen bekommen haben.  

 

2  Siehe auch Website von OPTIMA zur Definition «intaktes Arbeitsangebot»: https://disg.lu.ch/-/media/DISG/Doku-

mente/Themen/IIZ/Optima/Definition_intaktes_Arbeitsangebot.pdf (abgerufen am 15.02.2023) 

3  Der Pilotversuch lief bis September 2022. Für die Analyse sind jedoch die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Zahlen 

bis November 2022 miteinbezogen worden.  

https://disg.lu.ch/-/media/DISG/Dokumente/Themen/IIZ/Optima/Definition_intaktes_Arbeitsangebot.pdf
https://disg.lu.ch/-/media/DISG/Dokumente/Themen/IIZ/Optima/Definition_intaktes_Arbeitsangebot.pdf
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Abbildung 1-1: Anzahl Anmeldungen bei OPTIMA nach Institution 

 

Quelle: OPTIMA-Reporting Stand November 2022 

 

Dieses Bild verstärkt sich noch etwas, wenn die angenommenen und abgeschlossenen Auf-

träge in Abbildung 1-2 betrachtet werden. Von den total angemeldeten Fällen ist rund ein Vier-

tel nicht angenommen worden. Bei einem Drittel der nicht angenommenen Fälle wird eine IV-

Ablehnung, die weniger als 1 Jahr zurückliegt, als Grund genannt. Bei den übrigen Fällen wer-

den sonstige Gründe angegeben, die nicht weiter ersichtlich sind. Die Auswertungen des Fall-

führungstools lassen keine detaillierte Analyse der Gründe, weshalb ein Fall abgelehnt worden 

ist, oder zur erfolgreichen Umsetzung des Auftrags zu. Aus dem Workshop und dem Gespräch 

mit dem IIZ-Koordinator geht jedoch hervor, dass in Fällen, in denen der Auftrag nicht oder nur 

teilweise erfolgreich abgeschlossen werden konnte, häufig mangelnde Kooperation oder feh-

lende Vermittelbarkeit der stellensuchenden Person der Grund dafür ist.  

Insgesamt konnten über die letzten vier Jahre 35 Fälle abgeschlossen werden, wovon rund die 

Hälfte von der IV abgeschlossen wurde. Die anderen beiden Institutionen haben je einen Vier-

tel der Fälle als Auftragnehmerin abgeschlossen. Diese unterschiedlichen Fallzahlen zwischen 

den Institutionen können sowohl auf die unterschiedliche Anwendung von OPTIMA innerhalb 

der Institutionen wie auch auf die unterschiedlichen Funktionen der Institutionen zurückzufüh-

ren sein. Neben den unterschiedlichen Leistungen, die die drei Institutionen anbieten können, 

haben diese auch unterschiedliche strukturelle Voraussetzungen und Einschränkungen, die zu 

einer unterschiedlichen Nutzung von OPTIMA führen. 

Abbildung 1-2: Anzahl angenommene und abgeschlossene Fälle bei OPTIMA 
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Quelle: OPTIMA-Reporting Stand November 2022 

Die unterschiedlich hohen Fallzahlen können teilweise durch den unterschiedlichen Leistungs-

auftrag erklärt werden. Sowohl bei den RAV wie auch bei den Sozialdiensten sind möglicher-

weise Personen angemeldet, welche aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung, die aber 

nicht für den Anspruch auf Leistungen der IV reicht, einen erschwerten Zugang zum Arbeits-

markt haben, weshalb beide Institutionen der IV OPTIMA-Fälle zuweisen können. Umgekehrt 

weisen die Klientinnen und Klienten der IV per Definition eine gesundheitliche Einschränkung 

auf, die IV verfügt aber über eigene Instrumente der Arbeitsmarkintegration und hat möglich-

erweise deshalb weniger Bedarf an den Leistungen der RAV.  

Neben dem eigentlichen Leistungsauftrag unterscheiden sich die Institutionen auch in ihrer 

Organisationsform. Während die IV und die RAV auf kantonaler Ebene organisiert sind, sind 

die Sozialdienste auf kommunaler Ebene organisiert. Die Organisation auf unterschiedlicher 

föderaler Ebene kann für den Informationsaustausch eine Herausforderung darstellen, insbe-

sondere, wenn es um Aufträge an die Sozialdienste geht, da hier keine zentrale Ansprechstelle 

vorhanden ist.  

1.4 Methodisches Vorgehen 

Aufgrund der tiefen Fallzahlen ist der Pilotversuch mittels eines Workshops evaluiert worden. 

Der Workshop war auf die operative Ebene ausgerichtet und es haben Beratungspersonen 

aus allen drei Trägerinstitutionen daran teilgenommen. Die Fragestellungen, welche im Work-

shop bearbeitet worden sind, lassen sich aus den Fragestellungen für die Evaluation ableiten. 

Für den Workshop sind diese weiter präzisiert und konkretisiert worden, um diese bearbeitbar 

zu machen. 

• Was sind die Gründe für die tiefen Fallzahlen?  

– Wie wird die Bekanntheit von OPTIMA eingeschätzt? 

– Welche Fälle sind OPTIMA-Fälle? 

– Wie ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die Akzeptanz der anderen Stellen? 

• Wie kann das Programm optimiert werden? 

– Für welche Fälle bietet OPTIMA einen Mehrwert? 

– Welches sind vielversprechende Elemente von OPTIMA? 

– Welche Rolle kann das Programm im Regelbetrieb spielen? 

Als Vorbereitung für den Workshop sind vorgängig dazu die relevanten Dokumente analysiert 

worden.4 Dazu gehören die OPTIMA-Kennzahlen, der Bericht zur 2. Phase von OPTIMA, die 

Umfrage zu OPTIMA unter den Beratungspersonen, welche vom BSV, zur ersten Erhebung 

der Gründe für die tiefen Fallzahlen sowie zur Abklärung der Bereitschaft einer Workshop-

Teilnahme, im September 2022 durchgeführt worden ist sowie die Website des Projekts.5 

 

4  Im Anhang sind die relevanten Dokumente verlinkt. 

5  Die Angaben und Links zu den entsprechenden Dokumenten finden sich im Anhang. 
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Ausserdem ist zur Vorbereitung ein Gespräch mit dem für das Projekt zuständigen IIZ-Koordi-

nator geführt worden. Im Nachgang zum Workshop ist je ein Gespräch mit der strategischen 

Ebene der IV-Stelle (Bereichsleiter Eingliederung IV), der RAV (Bereichsleiterin Arbeitsmarkt) 

und der Sozialdienste (Dienststellenleiterin Soziales und Gesellschaft Kanton Luzern, Ge-

schäftsführer Zentrum für Soziales, Leiter Soziale Dienste Stadt Luzern) durchgeführt worden. 

Die beiden nachfolgenden Kapitel legen die Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse, dem 

Workshop und den Gesprächen dar. 

2 Gründe für die tiefe Nutzung von OPTIMA 

2.1 Gründe für die tiefen Fallzahlen 

a) Bekanntheit von OPTIMA 

Alle Teilnehmenden des Workshops kennen das Projekt OPTIMA und haben eine ungefähre 

Vorstellung davon, wozu es dient. Im Beratungsalltag ist OPTIMA aber bei den Beratungsper-

sonen oftmals wenig präsent. Dies ist laut den Teilnehmenden vor allem auf folgende Faktoren 

zurückzuführen:  

• Keine Best Practice Beispiele: Dadurch, dass es insgesamt und in den einzelnen Institu-

tionen wenige OPTIMA-Fälle gibt, haben die Beratungspersonen keine konkreten Beispiele 

vor Augen, in welchen Fällen sie OPTIMA einsetzen können. Ausserdem gibt es keine Best 

Practice-Beispiele, auf die zurückgegriffen werden kann. Somit ist in der Praxis nicht immer 

klar, welche Leistungen OPTIMA überhaupt bieten kann.  

• Zugangskriterien werden als Hürden wahrgenommen: OPTIMA hat insgesamt wenige 

Kriterien, welche den Zugang zum Programm einschränken. So besteht einzig die Rege-

lung, dass Fälle, in denen ein IV-Verfahren am Laufen ist oder in denen Leistungen der IV 

innerhalb des letzten Jahres abgelehnt worden sind, nicht via OPTIMA an die IV zugewie-

sen werden können. Zudem besteht die Regelung, dass Massnahmen, welche finanzielle 

Auswirkungen haben, von der auftraggebenden Institution übernommen werden müssen. 

Diese Kriterien werden von den Beratungspersonen teilweise als Hürden wahrgenommen. 

In der Realität kommt zumindest die finanzielle Hürde allerdings kaum vor, die Kosten sind 

bisher in allen Fällen übernommen worden. Diese Hürden sind somit eher wahrgenommene 

oder antizipierte als tatsächlich existierende Hürden.  

• Unklar, wo Informationsmaterial zu finden ist: Für OPTIMA existiert eine eigene Web-

site, auf der die wichtigsten Informationen zu finden sind. Es hat sich gezeigt, dass nicht 

allen Personen bewusst ist, wo sie die relevanten Informationen zum Projekt OPTIMA fin-

den können.  
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b) Akzeptanz von OPTIMA 

Die Akzeptanz von OPTIMA unter den Beratungspersonen kann als hoch bezeichnet werden. 

Beratungspersonen aller teilnehmenden Institutionen sind der Meinung, dass das Programm 

unbedingt beibehalten werden soll und einen Mehrwert liefert. Folgende Faktoren werden al-

lerdings als Hindernisse für die Verwendung von OPTIMA angesehen:  

• Die direkte Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wird zwar generell als gut angese-

hen, es ergeben sich jedoch teilweise auch Unklarheiten darüber, welche Leistungen die 

anderen Institutionen erbringen können respektive Unsicherheiten bezüglich deren Arbeits-

weisen. Diese Unsicherheiten können dazu führen, dass Beratungspersonen Fälle nicht 

abgeben möchten respektive denken, dass diese für andere Institutionen nicht zumutbar 

sind respektive nicht klar ist, welche Ergebnisse erzielt werden können. Auch die Wahrneh-

mung der einzelnen Institutionen ist teilweise auch durch deren gesellschaftliches, oftmals 

negatives, Image geprägt oder davon, ob diese in anderen Fällen oder vorgängig bereits 

involviert waren. Als Beispiel werden die langen Fristen für die Klärung des IV-Anspruchs 

erwähnt oder die Organisation der Sozialdienste auf Gemeindeebene, was dazu führt, dass 

diese je nach Gemeinde als weniger professionalisiert wahrgenommen werden.  

• Bezüglich der Akzeptanz der Institutionen ist schliesslich oftmals auch die Wahrnehmung 

dieser durch die stellensuchenden Personen ausschlaggebend. Da die Teilnahme freiwillig 

ist und die stellensuchenden Personen einwilligen müssen, kann diese Wahrnehmung dazu 

führen, dass diese ihr Einverständnis nicht geben. Hier wird insbesondere erwähnt, dass 

die Sozialdienste, aufgrund ihrer Ausrichtung der Sozialhilfe, bei den stellensuchenden Per-

sonen der anderen Institutionen oftmals mit einem negativen Image verbunden sind. Die 

Freiwilligkeit der Teilnahme kann dadurch auch ein Hindernis darstellen. Hier muss das 

Wording bei einer allfälligen Überweisung vorsichtig gewählt werden. 

c) OPTIMA-Prozesse und Identifikation von Fällen 

Obwohl die Fallzahlen tief sind und für die Beratungspersonen nicht immer klar ist, in welchen 

Fällen OPTIMA angezeigt ist, ist im Workshop danach gefragt worden, für welche Fälle OP-

TIMA einen Mehrwert bieten kann. Als wichtigstes Kriterium für einen OPTIMA-Fall nennen die 

Beratungspersonen die Motivation der Teilnehmenden. Da die Teilnahme freiwillig ist, kann 

dieses Kriterium aber oftmals auch ein Hindernis darstellen (wie im vorangehenden Kapitel 

erwähnt). Von allen Institutionen werden Fälle als OPTIMA-Fälle identifiziert, wenn ein Spezi-

alist oder eine Spezialistin einer anderen Institution besser auf die spezifische Problematik 

eingehen kann. Es wird jedoch auch erwähnt, dass oftmals Fälle, welche unter OPTIMA laufen 

könnten, im Rahmen der normalen interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) behandelt wer-

den oder die stellensuchenden Personen dahingehend beraten werden, dass sie sich selb-

ständig bei der zuständigen Institution melden sollen. Beides scheint insbesondere bei der IV 

der Fall zu sein.  

OPTIMA ist dann geeignet, wenn innerhalb der vorgesehenen Zeit von 3 respektive 6 Monaten 

die Problematik angegangen werden kann und wahrscheinlich ist, dass eine deutliche Verbes-

serung erreicht werden kann. Für schwerwiegende Problematiken ist OPTIMA nicht geeignet. 
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Beratungspersonen identifizieren teilweise Fälle nicht als OPTIMA-Fälle, weil sie davon aus-

gehen, dass die Problematik nicht im vorgegebenen Zeitraum behoben werden kann. Um die-

sem Punkt zu begegnen, ist es wichtig, zu kommunizieren, dass die Problematik im Rahmen 

von OPTIMA nicht gelöst, sondern angegangen respektive verbessert werden soll.  Welche 

Fälle OPTIMA-Fälle sind, unterscheidet sich je nach Institution: 

• Die RAV wenden OPTIMA vor allem dann an, wenn bei den Stellensuchenden Themen 

oder Problematiken auftauchen, die die Stellensuche behindern respektive dazu führen, 

dass im Moment keine Stelle angetreten werden kann, die Vermittlungsfähigkeit aber 

grundsätzlich gegeben ist. Dies beinhaltet zum Beispiel die Übernahme von Betreuungs-

pflichten oder gesundheitliche Einschränkungen. Um die Problematik anzugehen, können 

diese Fälle an die Sozialdienste oder die IV überwiesen werden, wobei in der Realität die 

meisten Fälle an die Sozialdienste überwiesen werden. Damit sich die betroffenen Perso-

nen und die Institution, der temporär die Fallführung übertragen wurde, auf die Verbesse-

rung der Situation fokussieren können, erlaubt OPTIMA dass die Arbeitsbemühungen vo-

rübergehend ausgesetzt werden können. 

• RAV und Sozialdienste geben Fälle im Rahmen von OPTIMA an die IV weiter, wenn ge-

sundheitliche Einschränkungen bestehen. In der Praxis gaben die RAV bislang  keine Fälle 

an die IV ab.  

• Die IV verfügt bereits selbst über ausgebaute Instrumente für die Arbeitsmarktintegration. 

Da die Klientinnen und Klienten der IV eine von der IV anerkannte gesundheitliche Ein-

schränkung haben, ergeben sich aus dieser Sicht wenige Fälle für eine Überweisung an die 

RAV. Eine Überweisung an die Sozialdienste geschieht, wenn zusätzliche Problematiken 

auftauchen, welche die Arbeitsmarktintegration verhindern. Oftmals werden diese Fälle 

aber ausserhalb von OPTIMA an die Sozialdienste überwiesen.  

• Die Sozialdienste überweisen im Rahmen von OPTIMA Fälle an die RAV, bei denen eine 

Integration in den ersten Arbeitsmarkt wahrscheinlich ist. Die Sozialdienste verfügen aber 

auch selbst über den Auftrag sowie die Instrumente zur Arbeitsmarktintegration, was ein 

Grund sein kann, weshalb die Sozialdienste wenig Fälle an die RAV überweisen. .Zusätz-

lich kann vermutet werden, dass durch die Controlling-Instrumente der Sozialdienste, die 

auch die Vermittlungsquote berücksichtigen, der Anreiz besteht, dass solche Fälle, wo ein 

Erfolg wahrscheinlich ist, nicht an andere Institutionen abgegeben werden, damit ein mög-

licher Erfolgsfall verbucht werden kann. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Sozialdienste 

in der Regel keine Fälle an die RAV überweisen, wenn die stellensuchende Person in den 

letzten 6 Monaten beim RAV angemeldet war. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

sich die Situation in dieser kurzen Zeit nicht stark verändert hat und eine erneute Über-

nahme durch das RAV wenig zielführend ist. 

• Die Fallführung via CASEnet wird als umständlich angesehen und führt zu einem Mehrauf-

wand, da die Fälle teilweise doppelt geführt werden müssen.  

Insgesamt wird festgestellt, dass die angemeldeten OPTIMA-Fälle die richtigen Fälle sind, aber 

noch Potenzial besteht, die Fallzahlen etwas zu erhöhen. Mögliches Optimierungspotenzial, 

um die Fallzahlen zu erhöhen, ist im Kapitel 3 dargelegt.  
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2.2 Stärken und Schwächen von OPTIMA 

a) Stärken 

OPTIMA ist mehrmals als typisches Beispiel für IIZ erwähnt worden. Gleichzeitig wird aber 

auch festgestellt, dass die Regelstrukturen der drei Institutionen bereits gut ausgebaut sind. 

Die RAV und die IV sind kantonal organisiert und werden zukünftig an einem gemeinsamen 

Standort tätig sein, was die Zusammenarbeit weiter stärkt. Die Sozialdienste und die RAV ha-

ben auch bereits vor OPTIMA eng zusammengearbeitet. Nichtdestotrotz füllt OPTIMA laut den 

Beratungspersonen eine Lücke und sie möchten nicht auf das Programm verzichten. Folgende 

Vorteile werden in OPTIMA gesehen:  

• OPTIMA wird als niederschwelliges Angebot wahrgenommen, durch welches ein Fall relativ 

einfach dem zuständigen Spezialisten oder der zuständigen Spezialistin abgegeben wer-

den kann.  

• OPTIMA bietet zusätzliche Beratungsressourcen zu einem günstigen Preis. Die Kosten, um 

Leistungen der anderen Institutionen in Anspruch zu nehmen, fallen sehr gering aus.  

• OPTIMA stellt ein wichtiges Austauschgefäss für die drei Institutionen dar. Dadurch werden 

die Kenntnisse über die Leistungen der anderen Institutionen vertieft und konkretisiert. 

Durch OPTIMA-Fälle kann das Vertrauen in die anderen Institutionen gestärkt werden. OP-

TIMA ist somit ein wichtiges Instrument zur Zusammenarbeit zwischen den drei Institutio-

nen.  

b) Schwächen 

Aus Sicht der Beratungspersonen weist OPTIMA folgende Schwächen auf, welche dazu führen 

können, dass das Programm nicht in Anspruch genommen wird.  

• Teilweise ist nicht klar, was die anderen Institutionen leisten können und auf welche Weise 

diese arbeiten. Damit gehen Unsicherheiten darüber einher, was mit einem Fall passiert, 

wenn dieser abgegeben wird und was dies für die weitere Beratung bedeutet, wenn der Fall 

wieder an die auftraggebende Institution zurückgegeben wird.  

• Es werden teilweise negative Auswirkungen auf die weitere Beratung gefürchtet, was Be-

ratungspersonen davon abhalten kann, einen Fall als OPTIMA-Fall anzumelden. Als Bei-

spiel werden hier unklare Auswirkungen auf die Wirkungsindikatoren der RAV genannt. Die 

Wirkungsindikatoren, mit denen der Erfolg der RAV schweizweit gemessen wird, sind stark 

auf eine rasche Wiedereingliederung ausgerichtet. Wenn nicht klar ist, ob die Überweisung 

von Stellensuchenden an andere Institutionen dazu führt, dass sich die Wiedereingliede-

rung in den Arbeitsmarkt verzögert, kann dies hinderlich für die Anmeldung als OPTIMA-

Fall sein. Ähnliches kann für die Controlling-Instrumente der Sozialhilfe gelten, wenn mit 

diesen die Erfolgsquote bei der Wiedereingliederung gemessen werden. Um dieser Prob-

lematik zu begegnen, sollten Beratungspersonen in den einzelnen Institutionen darüber in-

formiert respektive geschult werden, was der Grundgedanke von OPTIMA ist und wie sich 

OPTIMA in die Beratungsstrategie der einzelnen Institutionen integrieren lässt. 
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• OPTIMA ist auf einen kurzfristigen Zeithorizont für die Bearbeitung eines Problems ausge-

legt. Teilweise sind die Erwartungen der auftraggebenden Institutionen hoch oder die auf-

tragnehmende Institution nimmt an, dass sie der Problematik in diesem Zeithorizont nicht 

gerecht werden kann. Dies führt dazu, dass ein OPTIMA-Fall nicht angemeldet wird oder 

aber von der auftragnehmenden Institution abgelehnt wird.  

• Teilweise sind die Problematiken für die einzelnen Institutionen auch nicht ersichtlich. Dies 

ist insbesondere bei den RAV der Fall. Wenn die Stellensuchenden gewisse Problematiken, 

wie etwa Verschuldung oder ein laufendes Scheidungsverfahren, nicht ansprechen, gelangt 

dies auch nicht auf den Radar der RAV-Personalberatenden. 

• Es besteht teilweise eine Unklarheit darüber, wer in den einzelnen Institutionen die An-

sprechpersonen sind. Zwar können Fälle über die OPTIMA-Plattform CASEnet angemeldet 

werden, jedoch wird oftmals ein persönlicher Austausch bevorzugt. Die RAV sind dieser 

Problematik begegnet, indem sie spezifische RAV-Personalberatende als OPTIMA-Bera-

tungspersonen definiert haben. Insbesondere bei den Sozialdiensten, die auf kommunaler 

Ebene organisiert sind, findet sich jedoch keine zentrale Ansprechstelle. Generell wird der 

Anmeldeprozess via CASEnet als kompliziert empfunden. 

• Teilweise besteht, zumindest in der Wahrnehmung der Beratungspersonen, Konkurrenz zu 

anderen Massnahmen oder die Fälle werden im Rahmen der normalen IIZ behandelt. Hier 

wäre eine klare Abgrenzung zu anderen Programmen hilfreich. 

2.3 Fazit: Effizienz und Wirksamkeit von OPTIMA 

Insgesamt wird OPTIMA trotz den tiefen Fallzahlen als notwendiges Programm angesehen, 

welches beibehalten werden soll. OPTIMA bietet die Möglichkeit, die Fallführung kostengünstig 

an die dafür am besten geeignete Institution zu übertragen. In den Fällen, in denen OPTIMA 

zur Anwendung kommt, erfüllt OPTIMA laut Einschätzung der Beratungspersonen das Ziel und 

kann somit, soweit dies aus qualitativer Sicht beurteilt werden kann, als nützlich bezeichnet 

werden. OPTIMA füllt somit eine Lücke im bestehenden System und fördert den Austausch 

zwischen den drei Institutionen.  

Zwischen der Auswertung der Stärken und Schwächen von OPTIMA aus Sicht der Beratungs-

personen und der aktuellen Nutzung von OPTIMA zeigt sich eine gewisse Widersprüchlichkeit. 

Einerseits wird die Niederschwelligkeit des Angebots und die Einfachheit, mit der ein Fall ab-

gegeben werden kann, als Stärke von OPTIMA gesehen. Andererseits zeigen die Zahlen eine 

tiefe Nutzung von OPTIMA und gewisse Zugangskriterien werden als Hürden wahrgenommen, 

diese sind jedoch eher antizipierte als tatsächlich existierende Hürden. Diese Widersprüchlich-

keit kann sich auch daraus ergeben, dass durch eine aktive Auseinandersetzung mit OPTIMA, 

wie dies im Workshop der Fall war, die Vorteile von OPTIMA präsenter sind als im Beratungs-

alltag.  

Eine Herausforderung für die Zusammenarbeit und damit die Wirksamkeit stellt die unter-

schiedliche föderale Ebene dar, auf denen die drei Institutionen organisiert sind. Während IV 

und RAV auf kantonaler Ebene organisiert sind, ist die Sozialhilfe auf kommunaler Ebene 
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organisiert, wobei hier auch Zusammenschlüsse bestehen. Gerade auf der Ebene der Sozial-

dienste ist es deshalb schwierig, eine Person zu bestimmen, welche intern für OPTIMA ver-

antwortlich ist und dieses Wissen in den Sozialdiensten verbreitet. Unter den RAV und der IV 

ist der strategische Austausch einfacher, da diese auf gleicher Ebene organisiert sind und An-

sprechpersonen definiert haben.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Fallzahlen von OPTIMA bei einer Weiterführung 

stark erhöhen würden. Die Fallzahlen sind während der gesamten Programmlaufzeit über 4 

Jahre, in denen sich auch die arbeitsmarktliche Situation immer wieder verändert hat, konstant 

tief geblieben. Auch bei einer allfälligen Übertragung in den Regelbetrieb, ist mit  tiefen Fall-

zahlen zu rechnen. Dennoch wird OPTIMA von den Teilnehmenden des Workshops und den 

Befragten als notwendig angesehen. Aus dieser Sicht ist es deshalb sinnvoll, OPTIMA als Ni-

schenprodukt weiterzuführen. Um die Effizienz und Wirksamkeit zu erhöhen und die Fallzahlen 

anzuheben, wird im nachfolgenden Kapitel 3 mögliches Optimierungspotenzial diskutiert.  

3 Optimierungspotenzial im Hinblick auf die Überführung in den 
Regelbetrieb 

Einleitend ist zu erwähnen, dass die Überführung von OPTIMA in den Regelbetrieb je nach 

Ausgestaltung der Zusammenarbeit, durch die zuständigen Aufsichtsbehörden zu genehmigen 

ist (vgl. Art. 54 Abs. 4 bis 6 IVG). Ein entsprechendes Gesuch ist durch den Kanton zu stellen. 

a) Klärung der Finanzierungsregelung 

Ein Hinderungsgrund, um Fälle via OPTIMA an eine andere Institution zu überweisen, welcher 

im Rahmen des Workshops mehrmals erwähnt worden ist, ist die unklare Finanzierung bei 

weiterführenden Massnahmen der einzelnen Trägerinstitutionen (z.B. bei arbeitsmarktliche 

Massnahmen), die über die Beratungsleistung hinausgehen. Um dieser Problematik zu begeg-

nen, sind im Workshop eigene finanzielle Ressourcen für OPTIMA vorgeschlagen worden. In 

der Realität scheint dieses Hindernis jedoch selten zu bestehen. Wahrscheinlicher ist es, dass 

bisher aufgrund der tiefen Fallzahlen keine Erfahrungen gemacht worden sind, dass die Finan-

zierung funktioniert und implizit davon ausgegangen wird, dass dieser nicht stattgegeben wird. 

Hier wäre zu prüfen, ob die Finanzierung besser geregelt werden kann respektive die Regelung 

besser kommuniziert werden kann, damit hier keine Unklarheiten mehr bestehen.  

b) Abgrenzung von OPTIMA zu normaler IIZ 

Es hat sich gezeigt, dass gerade in der IV Fälle oftmals via der IIZ an die anderen Institutionen 

überwiesen werden respektive die Zusammenarbeit im Rahmen der IIZ geschieht. Die Abgren-

zung von OPTIMA zur normalen IIZ ist den Beratungspersonen oftmals nicht klar. Diese Ab-

grenzung sollte auf strategischer Ebene definiert und den Beratungspersonen entsprechend 

kommuniziert werden.  
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c) Kommunikation über den Mehrwert von OPTIMA für die Beratung und die stellen-
suchenden Personen 

Es hat sich gezeigt, dass die Übergabe eines Falles an eine andere Institution via OPTIMA mit 

Unsicherheiten bezüglich des weiteren Verlaufs der eigenen Beratung verbunden ist. Um die-

sen Unsicherheiten zu begegnen, sollten die Beratungspersonen aller drei Institutionen über 

den Nutzen von OPTIMA für ihre Beratungsstrategie und insbesondere den Nutzen, welcher 

OPTIMA für die stellensuchende Person bietet, sensibilisiert werden. Dabei ist aufzuzeigen, 

wie OPTIMA in die Beratungsstrategie integriert werden kann und wie OPTIMA zu einer posi-

tiven Wirkung der Beratungsstrategie beitragen kann. In diesem Zusammenhang gilt es auch 

zu klären, welche Ergebnisse von OPTIMA erwartet werden können. Es geht in den meisten 

Fällen nicht darum, eine Problematik innerhalb des vorgegebenen Zeitraums von 3 oder 6 Mo-

naten komplett zu lösen, sondern diese anzugehen. So kann überzogenen Vorstellungen, was 

bei einer Fallübergabe via OPTIMA geleistet werden muss, begegnet werden. Dabei sollte der 

Nutzen nicht ausschliesslich auf eine rasche, sondern vor allem auch auf eine nachhaltige 

Wiedereingliederung ausgerichtet sein. 

d) Kontinuierliche Information beibehalten und Austausch stärken 

Theoretisch ist das Wissen um OPTIMA vorhanden, aufgrund der tiefen Fallzahlen fehlt aber 

die praktische Erfahrung damit. Diese fehlende Erfahrung macht es notwendig, dass kontinu-

ierlich in allen drei Institutionen über OPTIMA informiert wird, damit die Beratungspersonen 

OPTIMA als mögliche Option überhaupt in Betracht ziehen können. Die kontinuierliche Kom-

munikationsstrategie sollte also beibehalten werden und kann innerhalb der einzelnen Institu-

tionen gegebenenfalls verstärkt werden. Insbesondere in den Sozialdiensten, die ein kommu-

nale Struktur aufweisen, ist sicherzustellen, dass alle relevanten Stellen über OPTIMA infor-

miert sind. Zusätzlich zur kontinuierlichen Kommunikationsstrategie innerhalb der drei Institu-

tionen ist auch der Austausch zwischen den drei Institutionen zu fördern. OPTIMA kann ein 

Instrument sein, um den Austausch zwischen den Institutionen voranzutreiben und so das Ver-

trauen der Institutionen ineinander zu stärken. Hierzu können gezielt Erfahrungsaustausche 

oder Informationsanlässe, bei denen die drei Institutionen zusammenkommen, durchgeführt 

werden. Um einen solchen regelmässigen Austausch zwischen den Institutionen sicherzustel-

len, sind pro Institution Vertreterinnen und Vertreter für eine solche Gruppe zu bestimmen. 

Diese können auch als Ansprechpersonen innerhalb und zwischen den Institutionen fungieren 

und verantwortlich dafür sein, die Informationen aus dem Austausch in die eigene Institution 

einzubringen.  

e) Ansprechpersonen in den einzelnen Institutionen schaffen 

Aus den Aussagen im Workshop lässt sich ableiten, dass oftmals nicht klar ist, an welche Stelle 

sich die Beratungspersonen bei einem OPTIMA-Fall wenden soll. Es besteht eine Unsicherheit 

darüber, wer den Fall übernimmt und wie der Austausch ablaufen wird. Die RAV sind dieser 

Problematik ein Stück weit bereits begegnet, indem spezifische OPTIMA-Beratungspersonen 

definiert worden sind. Bei der IV übernimmt diese Rolle weitgehend der IIZ-Koordinator. Es 

kann hilfreich sein, auch bei den Sozialdiensten eine zentrale Anlaufstelle für OPTIMA-Fälle 
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zu schaffen, welche die Fälle dann dem richtigen Dienst zuweist. Denkbar wäre auch, dass 

innerhalb einer Institution die Fälle in einem ersten Schritt einer definierten zuständigen Person 

gemeldet werden und diese gemeinsam mit der auftraggebenden Beratungsperson die Auf-

tragsklärung sowie die weitere Überweisung an die auftragnehmende Institution vornimmt. 

Dadurch wären für jeden Schritt verantwortliche Personen definiert, welche die Abläufe und 

Inhalte von OPTIMA kennen und wissen, in welche Fällen OPTIMA geeignet ist. Somit kann 

auch die Hemmschwelle sinken, einen Fall als OPTIMA-Fall anzumelden.  

Mit der Zusammenführung von RAV und IV an einem gemeinsamen Standort kann geprüft 

werden, ob mittelfristig ein gemeinsames Kompetenzzentrum respektive eine gemeinsame An-

laufstelle, welche die Triage vornimmt, geschaffen werden kann. Der Vorteil ist, dass so die 

Zusammenarbeit noch intensiviert werden kann und Fälle tendenziell schneller an die kompe-

tente Stelle zugewiesen werden können. Eine Herausforderung bei dieser Lösung besteht da-

rin, auch die Sozialdienste angemessen einzubeziehen, da diese keine zentrale Ansprechper-

son haben. OPTIMA würde so von der IV und den RAV aus einer Hand für die Sozialdienste 

angeboten werden. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass diese beiden Institutionen 

auch die Leistungen der Sozialdienste in Anspruch nehmen können. Hier stellt sich die Her-

ausforderung, dass diese in den einzelnen Gemeinden organisiert sind. Die auftraggebenden 

Institutionen äussern teilweise Bedenken, dass kleinere Sozialdienste die Aufgabe effizient 

und wirksam übernehmen können. Es ist zu überlegen, ob OPTIMA-Fälle einem zentralen So-

zialberatungszentrum, welches dafür die Ressourcen und Kompetenzen aufweist, respektive 

beim Thema Sucht der Fachstelle Sucht Region Luzern, zugewiesen werden können.  

f) Fristverkürzung nach Klärung IV-Anspruch 

Von Seiten der Workshop-Teilnehmenden wird die Bedingung, dass für eine Zuweisung an die 

IV keine Klärung des IV-Anspruches in den letzten 12 Monaten stattgefundenen haben darf, 

als Hindernis wahrgenommen. Es ist zu prüfen, ob diese Frist verkürzt werden kann respektive 

mit einer Begründung auch davon abgewichen werden kann.  

g) Rahmenbedingungen anpassen und Koordination regeln 

Da OPTIMA vor vier Jahren initiiert worden ist und sich die Bedürfnisse und die Voraussetzun-

gen in dieser Zeit möglicherweise geändert haben, sollte geprüft werden, ob OPTIMA die Be-

dürfnisse und Erwartungen der einzelnen Institutionen noch erfüllt oder ob neue Ansprüche 

hinzugekommen sind oder sich diese verändert haben. Die Leistungen von OPTIMA können 

so gegebenenfalls angepasst werden. Dies kann beispielsweise im Rahmen eines gemeinsa-

men Erfahrungsaustausches geschehen. Auch die Rahmenbedingungen können hier geklärt 

werden, dies betrifft einerseits die Verbindlichkeit mit der OPTIMA genutzt wird, also zum Bei-

spiel, wann die IIZ zwingend über OPTIMA stattfinden muss. Andererseits die Prüfung, ob eine 

Anpassung der Zugangskriterien, beispielsweise in Bezug auf die Freiwilligkeit der Teilnahme 

oder auf den Zeitpunkt der Abklärung des IV-Anspruchs, notwendig ist.  

Es sind auch weiterführende Überlegungen zur zukünftigen Ausgestaltung von OPTIMA denk-

bar. Momentan arbeiten die drei Institutionen auch bei OPTIMA sehr unabhängig voneinander. 
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Die Beratungspersonen geben für eine gewisse Zeit die Fallführung an die auftragnehmende 

Institution ab. Damit verbunden sind oftmals auch Unsicherheiten darüber, was mit der stellen-

suchenden Person in dieser Zeit passiert. Bei den geringen Fallzahlen kann überlegt werden, 

ob nicht auch eine engere Zusammenarbeit angestrebt werden kann, bei der Beratungsperso-

nen aus allen drei Institutionen, oder wo angezeigt auch nur zwei Institutionen, gemeinsam 

eine Strategie festlegen, wobei eine Institution den Lead übernimmt. Die Zusammenarbeit 

würde so verstärkt und Unsicherheiten beziehungsweise Vorbehalte gegenüber den Leistun-

gen der anderen Institutionen abgebaut werden. Wie eine solche Zusammenarbeit aussehen 

könnte, muss auch durch die strategischen Ebene definiert werden. Ziel sollte es sein, die 

Komplementarität der drei Systemen zu stärken. 

Anhaltspunkte für die übergeordnete, vertraglich geregelte Koordination der Leistungen, könn-

ten Best Practices aus anderen Kantonen bieten. So könnte beispielsweise das Vertragsmo-

dell, auf das der Kanton Aargau für die Kooperation Arbeitsmarkt zurückgreift, auch ein Modell 

für die Koordination der Leistungen im Rahmen von OPTIMA bieten. 

4 Synthese 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die theoretische Bekanntheit von OPTIMA gegeben 

ist. Im Beratungsalltag ist das Programm bei den Beratungspersonen jedoch wenig präsent. 

Dies ist vor allem auch darum der Fall, weil es insgesamt wenige Fälle gibt und dadurch wenige 

Praxis-Beispiele und vor allem keine Best Practices vorhanden sind. Trotz den tiefen Fallzah-

len sind sich sowohl die operative wie auch die strategische Ebene einig, dass OPTIMA eine 

Lücke im bestehenden System füllt und deswegen beibehalten werden soll. 

Bei einer allfälligen Weiterführung wird OPTIMA ein Nischenprodukt bleiben, welches die be-

stehenden Regelstrukturen ergänzt. Momentan arbeiten die drei Institutionen noch relativ un-

abhängig voneinander. In einem solchen System kann OPTIMA sicherstellen, dass bei Bedarf 

stellensuchende Personen auch von den Leistungen der anderen Institutionen profitieren kön-

nen, wenn dies angezeigt ist. Aktuell spielt es für die Beratung einer Person eine grosse Rolle, 

auf welche Leistungen (eines Systems) eine Person Anspruch hat; OPTIMA und die IIZ erlau-

ben, diese Grenzen zu überwinden. Solange es eine Rolle spielt, bei welcher Institution eine 

Person Anspruch auf Leistungen hat, braucht es diese Zusammenarbeit. Punktuell können 

Massnahmen ergriffen werden, um die Fallzahlen von OPTIMA zu erhöhen, die wichtigsten 

Punkte sind aus unserer Sicht die nachfolgend aufgeführten. Solange in den einzelnen Institu-

tionen kein Ressourcenproblem in der Beratung besteht, stellt OPTIMA auch bei einer leichten 

Erhöhung der Fallzahlen kein Ressourcenproblem dar.  

• Regelmässige Information und Kommunikation in allen drei Institutionen: Um sicher-

zustellen, dass die Beratungspersonen OPTIMA auch im Beratungsalltag präsent haben, 

muss regelmässig über das Programm informiert werden. Dies muss sowohl zentral wie 

auch individuell in den einzelnen drei Institutionen gemacht werden. Bei der Kommunikation 
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innerhalb der Institution kann sichergestellt werden, dass die Beratungspersonen den Nut-

zen von OPTIMA für ihre Beratungsstrategie kennen.  

• Fallführungsprozess vereinfachen: Der Fallführungsprozess via CASEnet wird als um-

ständlich angesehen, da teilweise die Fälle doppelt geführt werden müssen. Es ist zu über-

legen, ob hier eine andere Lösung gefunden werden kann.   

• Ansprechpersonen in den einzelnen Institutionen: Um die Hürden abzubauen, einen 

Fall als OPTIMA-Fall anzumelden, kann eine Ansprechperson pro Institution definiert wer-

den. Diese kann dann auch bei Fragen oder der Auftragsklärung innerhalb der eigenen 

Institution beigezogen werden und ist verantwortlich für die Zuteilung der übernommenen 

OPTIMA-Fälle.  

• Rahmenbedingungen anpassen und Koordination regeln: Momentan arbeiten die drei 

Institutionen auch bei OPTIMA weitgehendst unabhängig voneinander. Die Beratungsper-

sonen geben für eine gewisse Zeit die Fallführung an die auftragnehmende Institution ab. 

Es kann überlegt werden, ob die Zusammenarbeit verstärkt werden kann, indem beispiels-

weise die Beratungspersonen der drei oder zwei involvierten Institutionen eine gemeinsame 

Strategie festlegen. Wie eine solche Zusammenarbeit aussehen könnte, muss durch die 

strategische Ebene der drei Institutionen, gegebenenfalls mithilfe von best practices aus 

anderen Kantonen, definiert werden. Ziel sollte es sein, die Komplementarität der drei Sys-

teme zu stärken. 
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Anhang  

Schlussbericht zur Phase 2 von OPTIMA vom 14.03.2016 

20160314_OPTIMA_Schlussbericht_2Phase (20160314_OPTIMA_Schlussbericht_2Phase.pdf)  

Beratungspersonen OPTIMA Kennzahlen vom 30.11.2022 

20231129_OPTIMA_Kennzahlen (20231129_OPTIMA_Kennzahlen.pdf)
 

Umfrage zu OPTIMA unter den Beratungspersonen 

Umfrage Beratungspersonen (Umfrage Beratungspersonen.pdf)
 

Website des Projekts OPTIMA 

https://disg.lu.ch/themen/Institutionelle_Zusammenarbeit/Optima 

 

https://disg.lu.ch/themen/Institutionelle_Zusammenarbeit/Optima
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1 Auftrag und Projektorganisation 


1.1 Grundlage des Auftrages  


Herr Regierungsrat Guido Graf hat eine Projektorganisation beauftragt, die eingliederungsspezi-


fischen Synergiepotenziale der Arbeitslosenversicherung (ALV), der Invalidenversicherung (IV) 


und der Sozialhilfe (SH) im Kanton Luzern zu erheben und analysieren. Darauf basierend sollen 


die möglichen Handlungsfelder im Hinblick auf eine Optimierung der Zusammenarbeit in der 


arbeitsmarktlichen Eingliederung dieser drei Stellen aufgezeigt werden.  


In der im Januar 2015 abgeschlossenen ersten Phase des Projekts ging es zunächst darum, die 


Entscheidungsgrundlagen darüber zu erarbeiten, ob und in welcher Richtung die Zusammenar-


beit bei eingliederungsrelevanten Aufgaben der ALV, der IV und der SH optimiert werden sol-


len. Dabei wurden die Verbesserungspotenziale identifiziert, geeignete Umsetzungsvarianten 


modelliert und eine Empfehlung betreffend der weiter zu verfolgenden Variante erarbeitet. 


Aufgrund der Ergebnisse der Arbeiten in Phase 1 hat die Projektbegleitgruppe (PBG) zu Handen 


des Steuerungsausschusses (STA) folgende Empfehlung zum weiteren Vorgehen gemacht: Es 


soll die im Bericht zur  Phase 1 beschriebene Variante 2 – die sogenannte „klientenorientierte 


Fallführung ohne strukturelle Anpassungen“ – weiterverfolgt werden. Sie löst den Grossteil der 


identifizierten Verbesserungspotenziale mit vergleichsweise geringen Umsetzungsrisiken und 


Umsetzungsaufwänden.  


Der STA hat aufgrund dieser Empfehlung entschieden, zu Handen des Auftraggebers die Erar-


beitung eines Umsetzungskonzepts für die Einführung der Variante 2 „klientenorientierte Fall-


führung ohne strukturelle Anpassungen“ zu beantragen. Herr Regierungsrat Guido Graf hat dem 


Antrag am 25.3.2015 zugestimmt und die Durchführung der Phase 2 freigegeben. 


1.2 Hauptergebnisse der Phase 1 


Stärken und Schwächen der heutigen Zusammenarbeit zwischen den Institutionen 


Die Zielsetzung der Phase 1 des Projekts OPTIMA bestand darin, die Grundlagen für eine Beur-


teilung dafür zu erarbeiten, in welchem Ausmass durch die Optimierung eingliederungsrelevan-


ter Aufgaben in der Schnittstelle zwischen der ALV, IV und den Sozialdiensten (inkl. VA/Flü) 


im Kanton Luzern Optimierungspotenziale bestehen. 


Hierzu wurden zunächst sämtliche Eingliederungsprozesse der Arbeitslosenversicherung, der In-


validenversicherung und der Sozialhilfe daraufhin durchleuchtet, inwiefern ein Bedarf für eine 


Zusammenarbeit zwischen den drei Institutionen besteht und wie bedeutend eine solche Zusam-


menarbeit in den einzelnen Eingliederungsprozessen ist.  
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Dabei wurden die folgenden wichtigen Zusammenarbeitsfelder identifiziert (vgl. Kapitel 4 des 


Berichts zur Phase 1):  


� Falltriage während der Aufnahmeverfahren der Sozialdienste 


� Beratung und Betreuung der Klienten durch die jeweils kompetenteste Stelle 


� Sicherstellung langfristig ausgerichteter und koordinierter Eingliederungsstrategien bei Perso-


nen, die von einem System ins nächste übergehen 


� Koordination der finanziellen Zuständigkeiten bei gemeinsamen oder vermeintlich gemein-


samen Fällen 


� Koordinierter Einsatz von Integrationsmassnahmen 


� Koordination der Planung, Beschaffung und Bewirtschaftung von kollektiven Massnahmen  


� Koordination des Abschlusses von Rahmenvereinbarungen mit Anbietern in Bezug auf indi-


viduelle Massnahmen 


� Beratung der Arbeitgeber aus einer Hand 


� Gemeinsame Stellenbewirtschaftung 


Viele dieser Zusammenarbeitspotenziale wurden bereits vor dem Projekt OPTIMA umgesetzt. 


Namentlich in Bezug auf folgende Schnittstellenthemen weist der heutigen Zustand bereits heute 


ein gutes Niveau und damit keine bedeutenden Verbesserungspotenziale auf: 


� Die potenziellen Probleme aufgrund unklarer Zuständigkeiten lassen sich durch geeignete 


Regelungen schon heute weitestgehend lösen und stellen im IST-Zustand kein wesentliches 


Problem dar. 


� Die Anforderungen in Bezug auf eine gegenseitige Koordination des Massnahmeneinsatzes 


bei gemeinsamen Klienten lassen sich mit der bestehenden bilateralen und multilateralen inte-


rinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) erfüllen (falls mit geeigneten Führungsprinzipien und -


instrumenten durchgesetzt wird, dass die IIZ im Einzelfall tatsächlich erfolgt). 


� Das Zusammenarbeitspotenzial im Bereiche der Beschaffung und Bewirtschaftung kollektiver 


Massnahmen ist durch die Übertragung der Beschaffung und Bewirtschaftung der kollektiven 


Massnahmen an das Dienstleistungszentrum arbeitsmarktliche Massnahmen (DLZ AA) im 


Rahmen der tripartite Kommission für Arbeitsintegrationsmassnahmen für Sozialhilfeemp-


fangende (KAIM) bereits weitestgehend ausgeschöpft. 


� Ausserdem besteht bereits heute im Rahmen der bestehenden bilateralen und multilateralen 


IIZ ein bedarfsweiser, fallbezogener Austausch bei gemeinsamen Klienten. 


Verbesserungspotenziale in der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen 


Es wurden jedoch 4 Felder identifiziert, bei denen sich in der Zusammenarbeit zwischen der IV-


Stelle, den Sozialberatungszentren und Sozialdiensten sowie den RAV grundsätzlich noch wich-


tige Verbesserungen erzielen lassen. 
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� Beratung und Betreuung der Klienten durch die jeweils kompetenteste Stelle  


Es gibt Klienten der Arbeitslosenversicherung, der IV-Stelle und der Sozialdienste, bei denen 


die eigentlich zuständige Stelle nicht die für diese Person am besten Geeignete ist. Hier wäre 


es zweckmässig, wenn diese Personen jeweils der kompetentesten Stelle in die Beratung und 


Fallführung übergeben würden.  


Schätzungen zufolge wären namentlich rund 5% jener Personen, die normalerweise entweder 


den Standard-RAV-Prozess oder einen einfachen Eingliederungsprozess des zuständigen Ge-


meindesozialdiensts durchlaufen würden, in einem Case-Management-Prozess nach dem 


Vorbild der IV-Stelle besser aufgehoben.  


Im Weiteren gibt es Personen, die sich in der Eingliederungsberatung der RAV befinden, für 


die zunächst v.a. eine Sozialberatung der persönlichen Sozialhilfe angezeigt wäre. Umgekehrt 


gibt es Klienten der Sozialhilfe, die eigentlich gute intakte Arbeitsmarktchancen haben und 


für die das RAV deshalb die kompetentere Stelle ist.  


� Sicherstellung langfristig ausgerichteter und koordinierter Eingliederungsstrategien bei Per-


sonen, die von einem System ins Nächste übergehen  


Es gibt Personen, die zuerst durch ein erstes System beraten und betreut werden (oftmals 


durch die RAV) und nach Abschluss des Eingliederungsprozesses dieser Stelle (bspw. nach 


erfolgter Aussteuerung) anschliessend ohne Unterbruch oder nach einer gewissen Zeit sich bei 


einem nachfolgenden System (z.B. die Sozialhilfe oder Invalidenversicherung) anmelden. 


Viele solcher Übergänge gibt es von der Sozialhilfe (SH) zur IV-Stelle (13.6 % der Abgänge 


aus der Sozialhilfe) und zu den RAV (14.1% der SH-Abgänge) sowie von den RAV zur Sozi-


alhilfe (12.5% der Abgänge aus den RAV).  


� Beratung der Arbeitgebenden aus einer Hand und gemeinsame Stellenakquisition und Stel-


lenbewirtschaftung.  


Soll sichergestellt werden, dass sich Arbeitgebende bei Fragen im Bereiche der Sozialhilfe, 


der Arbeitslosenversicherung und der Invalidenversicherung jeweils nur an eine Stelle wen-


den müssen liesse sich dies nur dann umsetzen, wenn gleichzeitig die Eingliederungsprozesse 


der drei Institutionen an gleichen Standorten zusammengelegt würden (vgl. Kapitel 5.9 und 


5.10).  


� Falltriage während der Aufnahmeverfahren der Sozialdienste, der Arbeitslosenversicherung 


und der Invalidenversicherung 


Bei neuangemeldeten Personen, welche ein Eingliederungspotenzial aufweisen, sollten mög-


lichst rasch nach der Anmeldung entsprechende Aktivitäten und Abklärungen initiiert werden 


und die Personen den richtigen Stellen zugewiesen werden. Dies setzt voraus, dass alle drei 


Institutionen bei jeder Fallaufnahme unmittelbar prüfen, ob eine Eingliederungsfähigkeit der 


betreffenden Personen besteht und die entsprechenden Eingliederungsprozesse einleiten.  
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In der IV-Stelle, den RAV, den grösseren Sozialdiensten und den Sozialberatungszentren 


(SoBZ) gibt es hierfür Standardprozesse, die dies sicherstellen. Konzeptionelle Schwachstel-


len bestehen in dieser Hinsicht dort, wo kleinere Sozialdienste diese Falltriage selbst machen 


und dabei aufgrund der geringen Grösse nicht über das erforderliche Spezialistenwissen und 


strukturierte Verfahren für eine solche rasche Triage verfügen. Diese Problematik liesse sich 


jedoch nur dadurch lösen, indem das Anmeldeverfahren durch regionale Sozialdienste bzw. 


durch die Sozialberatungszentren durchgeführt würde.  


In Phase 1 des Projekts OPTIMA geprüfte Optimierungen der Zusammenarbeit zwischen den 


Institutionen 


Ausgehend von den oben beschriebenen Zusammenarbeitspotenzialen wurden in Phase 1 des 


Projekts OPTIMA folgende vier Varianten einer möglichen künftigen Zusammenarbeit zwischen 


der IV-Stelle, den Sozialdienten und Sozialberatungszentren sowie den RAV entwickelt (vgl. 


Kapitel 6.3 des Berichts zur Projektphase 1):  


� Variante 1: Status Quo Plus 


Die Variante Status Quo Plus entspricht einer Weiterentwicklung des heutigen Zustands, ohne 


dass dabei die Zuständigkeiten oder Aufbauorganisation der beteiligten Institutionen (Stand-


orte, Organisationsstruktur) wesentlich geändert würde.  


� Variante 2: Klientenorientierte Fallführung ohne strukturelle Anpassungen 


Die Variante klientenorientierte Fallführung beinhaltet dieselben Optimierungen wie die Va-


riante Status Quo Plus mit dem Zusatz, dass die Zuständigkeit der Fallführung je nach Bedarf 


der Klienten geändert wird. Wie die Variante Status Quo Plus sind aber auch bei dieser Vari-


ante keine Änderungen an der Aufbauorganisation der beteiligten Institutionen (Standorte, 


Organisationsstruktur) vorgesehen.  


� Variante 3: Klientenorientierte Fallführung mit gemeinsamen Beratungszentren 


Die Variante 2 bietet gute Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die meisten der identifi-


zierten Handlungsfelder. Einzig in Bezug auf das Handlungsfeld einer gemeinsamen Arbeit-


geberberatung und gemeinsamen Stellenakquisition lassen sich mit der Variante 2 keine Ver-


besserungen erzielen. Die hinter der Variante 3 Klientenorientierte Fallführung mit gemein-


samen Beratungszentren stehende Idee ist deshalb, durch räumliche Zusammenlegung der Be-


ratung der drei Institutionen die nötigen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. 


� Variante 4: Fusion des Vollzugs der Sozialhilfe, der Arbeitslosenversicherung und der Sozial-


hilfe in einer gemeinsamen Trägerschaft 


Die vierte Variante entspricht in den meisten Punkten der dritten Variante. Der gesamte Voll-


zugs der Sozialhilfe, der Arbeitsvermittlung und Invalidenversicherung würde jedoch neu in 


einer gemeinsamen Trägerschaft fusioniert.  
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Aus den verschiedenen durchgeführten Analysen der Projektphase 1 hat die Projektbegleitgruppe 


folgende Gesamtbeurteilung der vier zur Diskussion stehenden Varianten erarbeitet:  


� Die Variante 2 „klientenorientierte Fallführung ohne strukturelle Anpassungen“ löst den 


Grossteil der identifizierten Verbesserungspotenziale. In dieser Hinsicht ist sie der Variante 1 


„Status Quo Plus“ überlegen. Zweitens sind die Umsetzungsrisiken und Umsetzungsaufwände 


vergleichsweise gering. In dieser Hinsicht ist sie den Varianten 3 und 4 deutlich überlegen.  


� Die Variante 4 „Fusion“ ist der am weitest gehende, radikalste Lösungsansatz. Die konzeptio-


nellen Vorteile gegenüber der Variante 2 sind jedoch auf der einen Seite relativ gering (insb. 


resultieren keine Kosteneinsparungen und es ist auch nur mit moderaten inhaltlichen Verbes-


serungen zu rechnen) und auf der anderen Seite sind die Umsetzungsaufwände und Umset-


zungsrisiken enorm. Es ist ausserdem davon auszugehen, dass diese Variante mit den heuti-


gen bundesgesetzlichen Vorgaben nicht zu vereinbaren ist. Die Variante 4 wurde deshalb als 


möglichen Lösungsansatz ausgeschieden.  


� Die Variante 3 „Klientenorientierte Fallführung mit regionalen Beratungszentren“ ist eben-


falls nicht weiter zu verfolgen: Ähnlich der Variante 4 erfordert sie grundlegende strukturelle 


Anpassungen. Wenn die Absicht besteht, derartige weitreichende Reorganisationen in Kauf 


zu nehmen, dann wäre die Variante 4 „Fusion“ der Variante 3 vorzuziehen, da sie die identifi-


zierten Handlungsfelder konsequenter umsetzt. Die Variante 4 kommt aber aus obigen Grün-


den nicht in Frage. 


Aufgrund der Ergebnisse der Projektphase 1 ist der Auftraggeber auf Antrag des Steuerungsaus-


schusses zu folgendem Variantenentscheid gelangt:  


Es soll die Variante 2 „Klientenorientierte Fallführung ohne strukturelle Anpassungen“ weiter-


verfolgt werden. Hierzu ist in einem ersten Schritt ein Umsetzungskonzept zu erstellen. Erweist 


sich die Variante 2 dabei als nicht umsetzbar ist die Variante 1 weiterzuverfolgen.  


1.3 Ziele und Vorgaben der Projektphase 2 


Das Ziel der Phase 2 des Projekts OPTIMA besteht vor der in Kapitel 1.2 beschriebenen Aus-


gangslage darin, die im Schlussbericht der Phase 1 beschriebene Umsetzungsvariante 2 „klien-


tenorientierte Fallführung ohne strukturelle Anpassungen“ zu konkretisieren.  


Dabei sind folgende Grundcharakteristiken als nicht zur Diskussion stehende Rahmenbedingun-


gen zu erachten (da sie bereits in Phase 1 geprüft und entschieden wurden): 


� Es ist anzustreben, dass eine frühzeitige Kontaktnahme zwischen den Institutionen erfolgt bei 


Fällen, bei denen sich abzeichnet, dass ein Übergang von einem System in ein nachfolgendes 


System zu erwarten ist. Hierzu sind die Prozesse der bilateralen Zusammenarbeit innerhalb 


der einzelnen beteiligten Stellen entsprechend anzupassen und deren Umsetzung durch ent-


sprechende Führungsinstrumente durchzusetzen. 
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� Es ist eine strukturierte und systematische Fallübergabe bei Personen umzusetzen, die aus ei-


nem System in ein nachfolgendes System übergehen. Hierzu sind die Abmeldeprozesse in-


nerhalb der einzelnen beteiligten Stellen entsprechend anzupassen und deren Umsetzung 


ebenfalls durch entsprechende Führungsinstrumente durchzusetzen. 


� Es ist das derzeit als Pilot getestete Modell umzusetzen, dass die RAV sich bei Sozialhilfefäl-


len um die Arbeitsmarktberatung kümmern und umgekehrt die Sozialdienste bei entsprechen-


dem Bedarf eine Sozialberatung für Stellensuchende der RAV anbieten.  


� Es ist ein Modell umzusetzen, bei dem die Invalidenversicherung bei Bedarf (einfache) Fälle 


in die Arbeitsvermittlung der RAV übergibt. Hierfür bedarf es keiner besonderen Regelungen, 


da mit den Bestimmungen des Arbeitsvermittlungsgesetzes (AVG) bereits die gesetzlichen 


Grundlagen bestehen. 


� Das zentrale Wesensmerkmal der Variante 2 – die Zuordnung der Klienten zu jeweils jener 


Stelle, welche sich am besten für den Klienten eignet, unbesehen davon, ob eine andere Stelle 


für die Finanzierung der anfallenden Integrationskosten zuständig ist – setzt voraus, dass die 


Stellen bei solchen in Delegation bearbeiteten Fällen die Kompetenz erhalten, zu Lasten der 


finanziell zuständigen Stellen Massnahmen einzuleiten. Konkret bedeutet dies bspw., dass die 


Sozialbehörden den RAV oder der IV-Stelle finanzielle Mittel für den Einsatz von arbeits-


marktlichen Massnahmen bei Sozialhilfefällen zur Verfügung stellen müssen. 


� Es sind Regelungen dafür zu schaffen, dass die Sozialdienste und die RAV der Invalidenver-


sicherung auch bei Personen ohne IV-relevante Leistungsansprüche den Auftrag erteilen kön-


nen, sich um die Eingliederung von Klienten mit komplexen Problematiken zu kümmern. Da-


bei ist insb. die Finanzierung solcher Dienstleistungen zu regeln, wobei sich die finanziellen 


Zuständigkeiten und Anspruchsvoraussetzungen nach den bestehenden gesetzlichen Grundla-


gen richten müssen. Zudem bedarf es in den zuweisenden Stellen entsprechender Triagepro-


zesse, mit denen jeweils strukturiert geprüft wird, ob bei einer Person die Voraussetzungen für 


eine Fallübergabe an die IV-Stelle gegeben sind.  


Eine Vielzahl von denkbaren Weiterentwicklungsmöglichkeiten wurden aufgrund der Erkennt-


nissen der Phase 1 als mögliche Weiterentwicklungen abgelehnt und sind somit nicht Gegen-


stand der Umsetzungsarbeiten in Phase 2. Namentlich folgende Elemente wurden ausdrücklich 


verworfen: 


� Es werden keine regionalen Beratungszentren geschaffen, bei denen die mit der Eingliederung 


von Klienten befassten Mitarbeitenden der IV-Stelle (Früherfasser, Frühintervention, Berufs-


beratung, Rentensachbearbeitende (Fallführer) und JobCoaches), der RAV, der Sozialbera-


tungszentren und der Sozialdienste an einem gleichen Standort tätig sind.  


� Die organisatorische Einbettung der IV-Stelle, der RAV, der Sozialdienste und der Sozialbe-


ratungszentren wird nicht verändert. 


� Die Arbeitgeberkontakte werden nicht zusammengelegt, d.h. alle drei Institutionen unterhal-
ten weiterhin eigene Arbeitgeberkontakte. 
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1.4 Organisation und Dauer des Projekts 


Der Auftraggeber des Projektes ist Herr Regierungsrat Guido Graf. Die strategische Steuerung 


des Gesamtprojektes oblag einem Steuerungsausschuss (STA).  


Die verschiedenen Themen wurden durch eine Projektbegleitgruppe erarbeitet. 


Der Steuerungsausschuss (STA) des Projektes setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 


� Erwin Roos (Vorsitz); Departementssekretariat GSD 


� Donald Locher, Direktor IV-Stelle 


� Hans Hofstetter, Leiter Dienststelle Wirtschaft und Arbeit 


� Erwin Arnold, Leiter Bereich Gesundheit und Soziales des VLG (bis 30.4.2014) 


� Oskar Mathis, Leiter Bereich Gesundheit und Soziales des VLG (ab 1.5.2014) 


� Simon Röthlisberger, SECO 


� Eliane Boss, BSV 


In der Projektbegleitgruppe waren nachfolgende Personen vertreten: 


� Christoph Bürgi (IV-Stelle Luzern) 


� Marcel Egger (Egger, Dreher & Partner AG, Projektleitung) 


� Imelda Hermann (Dienststelle Soziales und Gesellschaft) 


� Katharina  Hubacher (Sozial-Beratungs-Zentrum Regionen Hochdorf und Sursee, Vertreterin 


der SoBZ) 


� Herbert Lustenberger (Dienststelle WIRA Luzern) 


� Romy Müller (Sozialamt Zell, Vertreterin des VLG) 


� Benno Muff (IV-Stelle Luzern) 


� Kurt Simon (Dienststelle WIRA Luzern),  


� Ruth Ziörjen (Soziale Dienste der Stadt Luzern) 


Das Projekt wurde in 2 Phasen bearbeitet. Die Phase 1 begann im April 2014 und endete mit 


Annahme des Zwischenberichts durch den STA im Februar 2015. Die im vorliegenden Schluss-


bericht dargestellten Arbeiten und Ergebnisse der Phase 2 wurden anschliessend zwischen April 


2015 und Januar 2016 erarbeitet.  
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2 OPTIMA im Kontext bestehender Zusammenarbeitsformen 
Das Konzept OPTIMA ist als eine Ergänzung zu den bereits bestehenden bilateralen und multila-


teralen Zusammenarbeitsformen zwischen den RAV, der IV-Stelle und der Sozialdienste zu er-


achten. Es soll bestehende Lücken schliessen, nicht jedoch die bereits bestehende Zusammenar-


beit neu regeln.  


In Kapitel 2 wird das Konzept OPTIMA von den anderen, bereits bestehenden bilateralen und 


multilateralen Zusammenarbeitsformen zwischen den Institutionen abgegrenzt.  


2.1 Charakteristik und Grundprinzipien von OPTIMA 


Das zentrale Wesensmerkmal, welches das Konzept OPTIMA von den bestehenden Zusammen-


arbeitskonzepten im Kanton Luzern unterscheidet, ist das folgende: OPTIMA führt zu einer kli-


enten- statt systemorientierten Fallführung. Sobald sich bei einer Person abzeichnet, dass eine 


andere als die zuständige Institution über die besseren Kompetenzen verfügt, um die anvisierten 


Ziele zu erreichen, wird diese Institution damit beauftragt, die Fallführung sicherzustellen. So 


soll eine auf die Bedürfnisse der Klienten ausgerichtete und nicht eine an den Systemen orien-


tierte Fallführung resultieren. Die Klienten sollen dort beraten werden, wo die für ihre Bedürf-


nisse am besten geeigneten Kompetenzen vorhanden sind und nicht dort, wo die gesetzliche Zu-


ständigkeit bzw. die Anspruchsberechtigung gegeben ist.  


Dies bedeutet für Fälle im OPTIMA-Verfahren: 


� Die Arbeitslosenversicherung bzw. die RAV konzentrieren sich ausschliesslich auf die Ar-


beitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung von Stellensuchenden mit intakten Arbeitsmarkt-


chancen.  


� Die Sozialdienste und Sozialberatungszentren bieten keine Arbeitsmarktberatung und Ar-


beitsvermittlung an, sondern konzentrieren sich auf die Sozialberatung von Personen, die zum 


gegebenen Zeitpunkt (noch) keine realistischen Arbeitsmarktchancen haben. 


� Die IV-Stelle fokussiert ihre Eingliederungsaktivitäten auf Personen mit gesundheitlichen 


Einschränkungen oder mit einem gesundheitsbedingt erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt. 


Das Konzept OPTIMA basiert auf einigen grundlegenden Prinzipien:1 


� Keine Stelle, die einen OPTIMA-Fall führt, nimmt im Namen der gesetzlich zuständigen Ste-


le irgendwelche hoheitlichen Aufgaben wahr oder erlässt irgendwelche Verfügungen. Die ge-


setzlichen Zuständigkeiten werden mit OPTIMA in keiner Weise verändert. Damit können die 


Beratenden und Fallführenden der verschiedenen Stellen auch unter OPTIMA darauf verzich-


ten, sich vertiefte Kenntnisse der Gesetze und Verfahren der andern Bereiche anzueignen. 


                                                      
1  Das Zusammenspiel dieser Grundprinzipien bewirkt die angestrebten Optimierungen der Zusammenarbeit zwi-


schen den beteiligten Institutionen. Werden einzelne dieser grundlegenden Elemente in Frage gestellt, kann 
dadurch die Kohärenz des ganzen OPTIMA-Konzepts ins Wanken geraten. Die oben dargestellten Wesenszüge 
von OPTIMA sollten deshalb nicht (ohne Weiteres) in Frage gestellt werden. 
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� Durch OPTIMA werden in den verschiedenen Institutionen keine neuen Eingliederungspro-


zesse geschaffen. Jede Institution macht weiterhin das, wofür sie gemäss ihrem gesetzlichen 


Auftrag zuständig ist, stellt diese Kompetenz neu aber auch anderen Institutionen zur Verfü-


gung.  


� Die Zusammenarbeit im Rahmen von OPTIMA bezieht sich nie auf die Prüfung und Entschä-


digung von Leistungsansprüchen. Die mit diesen Aufgaben zusammenhängenden Aktivitäten 


bleiben immer in der Zuständigkeit der jeweiligen Stellen. Das bedeutet, dass die mit der An-


spruchsprüfung und Auszahlung von wirtschaftlicher Sozialhilfe zusammenhängenden Arbei-


ten auch bei OPTIMA-Fällen durch die zuständigen Sozialdienste erfolgen, sich um die Ar-


beitslosenentschädigungen die RAV und Arbeitslosenkassen kümmern und alle Tätigkeiten 


im Zusammenhang mit der Prüfung und Auszahlung von IV-Renten, IV-Taggeldern oder an-


deren IV-Leistungen Sache der IV-Stelle bleibt. 


� Die Stellen treten bei OPTIMA-Fällen nach Aussen gleich auf wie bei den eigenen Fällen: 


Dies bedeutet, dass bspw. die IV-Stelle bei ihnen übergebenen Stellensuchenden nach Aussen 


als IV-Stelle und nicht als RAV oder eine andere neutrale Stelle auftritt. 


� Die Teilnahme an OPTIMA ist für die betreffenden Klienten freiwillig. Wer sich nicht durch 


eine andere als die zuständige Stelle beraten lassen will, muss dies auch nicht.  


� OPTIMA führt immer zu einer Übergabe der Fallführung von der zuständigen Stelle zu einer 


anderen, kompetenteren Stelle. Die eine Person abgebende Stelle zieht sich dabei in Bezug 


auf die betreffenden Themen vollständig aus der Fallführung in Bezug auf die Arbeitsintegra-


tion zurück. OPTIMA sieht keine diesbezüglich parallele Fallführung durch mehrere Stellen 


vor. Oder mit anderen Worten: Es geht bei OPTIMA nicht darum, eine andere, kompetentere 


Stelle ergänzend in den Beratungsprozess einzubeziehen, sondern die Fallführung an diese 


Stelle zu übergeben. Dies bedeutet bspw. bei Fällen, die dem RAV oder der IV delegiert wer-


den, dass die zuweisende Stelle keine Arbeitsmarktthemen mehr bearbeitet. Andernfalls kann 


die aufnehmende Stelle den Fall abschliessen und zu einer herkömmlichen bilateralen Zu-


sammenarbeit übergehen.  


� Jede Stelle arbeitet mit denjenigen Informatiksystemen, die sie im Rahmen ihrer täglichen 


Arbeit einsetzt. Wird ein OPTIMA-Fall übernommen, wird dieser in den eigenen IT-


Systemen und nicht im IT-System der zuweisenden Stelle geführt. Im Falle der IV-Stelle sind 


die Voraussetzungen, um Personen ohne IV-Anmeldung im IT-System OSIV zu verwalten 


nicht gegeben. Hierfür muss eine Alternative gefunden werden. 


� Es wird aus Effizienzüberlegungen bewusst darauf verzichtet, dass die den OPTIMA-Fall füh-


rende Stelle die zuweisende Stelle laufend über den Verlauf informiert. Stattdessen finden in 


fallbezogen zu definierenden, periodischen Abständen Standortgespräche statt. Weitere Ab-


sprachen sollen nur dann erfolgen, wenn eine aussergewöhnliche Situation eingetreten ist oder 


durch die zuweisende Stelle ein Entscheid zu fällen ist (Einholen einer Kostengutsprache 


etc.). 
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In Ergänzung zum Konzept OPTIMA; welches eine vollständige Fallübergabe vorsieht, ist es 


aber auch in Zukunft möglich, dass eine fallführende Stelle bei Bedarf weitere Stellen ergänzend 


beizieht bzw. fallbezogen mit anderen Institutionen zusammenarbeitet. Hierfür gibt es die bereits 


bestehenden bilateralen und multilateralen Zusammenarbeitsformen, welche in den nachfolgen-


den Kapiteln 2.2 und 2.3 skizziert werden. 


2.2 Abgrenzung des Konzepts OPTIMA von der klassischen bilateralen 
Zusammenarbeit bei gemeinsamen Fällen 


Es gibt schon heute (und auch in Zukunft) die Möglichkeit, dass die Institutionen (Invalidenver-


sicherung, RAV und Sozialdienste) bei Bedarf bilaterale Absprachen treffen können, wenn ande-


re Stellen mit derselben Person befasst sind. Dabei geht es typischerweise darum, Informationen 


auszutauschen und das Vorgehen gegenseitig abzustimmen. Wann und wie eine solche bilaterale 


Kontaktnahme erfolgen soll, regeln jeweiligen Institutionen dabei selbst.  


Im Rahmen des vorliegenden Berichts wird in diesem Zusammenhang jedoch auf ein mögliches 


Verbesserungspotenzial bei der bilateralen Zusammenarbeit zwischen der IV-Stelle und den 


RAV hingewiesen: In jener Phase des IV-Verfahrens, während der die generellen Leistungsan-


sprüche aus Sicht der Invalidenversicherung geprüft werden, sind noch keine Eingliederungsver-


antwortliche mit den betreffenden Personen befasst. Während dieser Zeit haben die RAV deshalb 


derzeit keine Ansprechpersonen in der IV-Stelle, bei denen sie sich über den Stand des Verfah-


rens informieren können. Für die RAV wäre dies jedoch nützlich.2 


Für die Sozialdienste stellt sich bei Klienten mit wirtschaftlicher Sozialhilfe eine analoge Prob-


lematik. 


2.3 Abgrenzung des Konzepts OPTIMA von der multilateralen Zusam-
menarbeit bei gemeinsamen Fällen bzw. von der Luzerner IIZ 


Zusätzlich zu den oben beschriebenen bilateralen Formen der Zusammenarbeit existiert heute im 


Kanton Luzern zudem ein strukturiertes Verfahren, welches bei Personen mit einer Mehrfach-


problematik, die gleichzeitig alle drei Institutionen thematisch betrifft, eine gemeinsame Fallfüh-


rung sicherstellt. Dieses Verfahren wird als Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ)
3
 bezeich-


net. 


Im Rahmen dieses Verfahrens – das durch die sogenannte IIZ-Koordinationsstelle organisiert 


wird – findet zuerst ein Standortgespräch mit den involvierten Fachpersonen der beteiligten In-


stitutionen und der erwerbslosen Person statt. Dabei werden gemeinsam die anzuvisierenden Zie-


                                                      
2  Es wird seitens der IV-Stelle und der RAV angestrebt, dass künftig ein Austausch zwischen IV und RAV in dieser 


Phase erfolgen kann (bspw. in Form einer Ansprechperson pro RAV in der IV-Stelle). Dies wird ausserhalb des 
Projektes OPTIMA geregelt. 


3  Hinweis zur Definition von IIZ: Anders als in anderen Kantonen wird in Luzern nur dann von IIZ gesprochen, 
wenn alle drei Institutionen an einem gemeinsamen Fall beteiligt sind. Bei allen bilateralen Absprachen und Zu-
sammenarbeiten kommt der Begriff IIZ nicht zur Anwendung. 
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le formuliert und ein verbindlicher Handlungsplan erarbeitet. Danach übernimmt eine der betei-


ligten Fachpersonen das Case Management und setzt gemeinsam mit der erwerbslosen Person 


die vereinbarten Schritte um. 
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3 Prozesse 


3.1 Übersicht 


In Kapitel 3 werden die einzelnen OPTIMA-Prozesse im Detail dargestellt. Im anschliessenden 


Kapitel 4 werden die Zielgruppen, für welche sich OPTIMA eignet, beschrieben.  


Übersicht des OPTIMA-Prozesses 


Der OPTIMA-Prozess ist eine spezifischen Form der Zusammenarbeit zwischen den RAV, der 


IV-Stelle, die Sozialberatungszentren und Sozialdiensten. Er bezieht sich auf die Eingliede-


rungsprozesse der RAV und der IV-Stelle sowie die persönliche Sozialhilfe bzw. die Sozialbera-


tung der Sozialdienste und der Sozialberatungszentren.  


Der Prozess läuft wie folgt ab: Stellt ein Fallführer oder eine Fallführerin einer dieser Institutio-


nen fest, dass eine andere Stelle eigentlich über die besseren Kompetenzen für die betreffende 


Person verfügt, dann kann diese Stelle angefragt werden, ob sie die Fallführung übernimmt. Falls 


sie und die betreffende Person hiermit einverstanden sind, findet anschliessend ein Übergabege-


spräch statt. 


Danach geht die Fallführung von der zuweisenden Stelle an die den Fall (im Folgenden als 


OPTIMA-Person bezeichnet) aufnehmende Institution (im Folgenden als OPTIMA-Stelle be-


zeichnet) über. Nach einer bestimmten, im Übergabegespräch festzulegenden Dauer, lädt die 


OPTIMA-Stelle die zuweisende Stelle zu einem gemeinsamen Standortgespräch mit der 


OPTIMA-Person ein. Im Standortgespräch wird der Stand des Verfahrens diskutiert und ent-


schieden, ob und wie der OPTIMA-Prozess weitergeführt wird.  


Falls die OPTIMA-Stelle die OPTIMA-Person in eine Massnahme senden will, muss sie hierzu 


zuerst eine Kostengutsprache der zuweisenden Stelle, bei welcher die Person die Leistungsan-


sprüche hat, einholen. 


Nachfolgende Abbildung stellt das gesamte OPTIMA-Verfahren als Übersicht dar. Eine detail-


lierte Prozessbeschreibung folgt in den Kapiteln 3.2 und 3.3: 


� In Kapitel 3.2 wird dabei beschrieben, wie der OPTIMA-Prozess in den RAV (Kapitel 3.2.1), 


in der IV-Stelle (Kapitel 3.2.2) sowie in den Sozialdiensten und SoBZ (Kapitel 3.2.3) abläuft. 


� Das Kapitel 3.3 zeigt auf, wie sich die fallbezogenen Prozesse in den RAV, der IV-Stelle, den 


Sozialdiensten und SoBZ verändern, nachdem diese Stellen eine Person im Rahmen von 


OPTIMA an eine andere Institution übergeben haben.  
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3.2 Bearbeitung von Fällen im Auftrag einer anderen Stelle  
(OPTIMA-Prozesse) 


3.2.1 Prozess OPTIMA-ALV (ALV als aufnehmende Institution) 


Zweck des Prozesses 


Die RAV sind das Kompetenzzentrum für Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung. Die 


IV-Stelle und Sozialdienste / SoBZ können den RAV Personen in die Arbeitsvermittlung und 


Arbeitsmarktberatung übergeben, bei denen sie das RAV als die diesbezüglich kompetentere 


Stelle erachten. Damit diese Stellensuchenden von den RAV in den Arbeitsmarkt vermittelt wer-


den können, benötigen sie dabei nicht die volle Arbeitsmarktfähigkeit. Es genügt, wenn sie ver-


mittlungsfähig sind und über Sekundärtugenden verfügen (vgl. Ausführungen im Abschnitt 


„Aufnahmebedingungen“). 


Der in diesem Kapitel beschriebene Prozess OPTIMA-ALV beschreibt die Voraussetzungen und 


das Vorgehen, falls die IV-Stelle oder ein Sozialdienst / Sozialberatung das RAV damit beauf-


tragen will, sich federführend um die Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung einer be-


stimmten Person zu kümmern.  


Aufnahmebedingungen 


Grundsätzlich können folgende der in Kapitel 4 beschriebenen Zielgruppen diesen Prozess 


durchlaufen: 


� Personen mit laufendem IV-Verfahren mit oder ohne Anspruch auf ALE (vgl. Zielgruppe A 


und B in Kapitel 4), bei denen die IV-Stelle die Eingliederungsaktivitäten in die Verantwor-


tung des RAV übergeben will.  


� Personen mit Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe mit oder ohne Anspruch auf ALE 


(Zielgruppe H und I), bei denen der zuständige Sozialdienst bzw. das zuständige SoBZ die 


Eingliederungsaktivitäten in die Verantwortung des RAV übergeben will. 


Damit dem RAV die Fallverantwortung und -führung in Bezug auf die Arbeitsmarktberatung 


und Arbeitsvermittlung übertragen werden kann, müssen bei der betreffenden Person aber fol-


gende Voraussetzungen gegeben sein: 


� Die Person muss ein intaktes Arbeitsangebot haben (siehe unten). Dabei darf sie einen anre-


chenbaren Arbeitsausfall von höchstens 80% gemäss AVIG aufweisen (d.h. muss in der Lage 


sein, 20% zu arbeiten).  


� Es dürfen keine aktuell laufenden Anspruchsklärungen seitens der IV-Stelle stattfinden, die 


Person darf sich in keinen laufenden Massnahmen der IV befinden und die Rentenfrage sei-


tens der IV muss geklärt sein. 


� Es gibt in der IV-Stelle kein laufendes Rechtsmittelverfahren. 
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Das Arbeitsangebot einer Person gilt als intakt, wenn die Person erstens vermittlungsfähig ist 


und zweitens über die grundlegenden Sekundärtugenden verfügt. 


Vermittlungsfähig gemäss Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) sind Stellensuchende dabei 


dann, wenn sie folgende drei Bedingungen erfüllen.  


� Die Person ist vermittlungsbereit.  


Dies ist gegeben, falls sie … 


─ arbeiten will, also bereit ist, eine Stelle anzunehmen  


─ ihre Bereitschaft verbal äussert und sich dem RAV zur Verfügung stellt  


─ jede zumutbare Arbeit annimmt 


─ sich selbst um zumutbare Arbeit intensiv bemüht  


─ an Eingliederungsmassnahmen teilnimmt  


─ zumutbare befristete Beschäftigungen und Zwischenverdienste annimmt  


� Die Person ist arbeitsfähig 


Dies ist gegeben, falls sie … 


─ geistig und körperlich in der Lage ist zu arbeiten  


─ in gesundheitlicher Hinsicht arbeitsfähig ist  


─ örtlich und zeitlich zur Verfügung steht 


─ in der Lage ist, ihre Arbeitskraft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verwerten  


� Die Person ist arbeitsberechtigt  


Dies ist gegeben, falls sie … 


─ die obligatorische Schulzeit beendet hat  


─ das AHV-Alter nicht erreicht hat  


─ über eine Niederlassungsbewilligung oder über eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbe-


willigung zur Ausübung einer Erwerbsarbeit verfügt  


─ beim Fehlen einer Niederlassungsbewilligung eine Arbeitsbewilligung hat oder mit einer 


solchen rechnen kann, falls sie eine zumutbare Stelle findet 


Die zweite Bedingung des intakten Arbeitsangebots, das Vorhandensein von Sekundärtugenden, 


ist dann erfüllt, wenn die Person die zur Integration in eine Gesellschaft und damit auch in den 


Arbeitsmarkt notwendigen persönlichen Eigenschaften und Charaktermerkmale mitbringt. Hier-


zu gehören bspw. die Fähigkeit zur Selbstmotivation, die Selbständigkeit im Denken und Han-


deln, eine emotionale Stabilität, Offenheit, Neugier, Interesse, Verlässlichkeit, Beziehungs- und 


Teamfähigkeit. 
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Aufnahmeprozess 


Gelangt ein Sozialdienst/SoBZ oder die IV-Stelle bei einer Person zur Einschätzung, dass das 


RAV die höhere Kompetenz aufweist, um diese Person in den ersten Arbeitsmarkt zu integrie-


ren, kann ein OPTIMA-Antrag an das RAV der betreffenden Region gestellt werden4. 


Ein OPTIMA-Antrag an das RAV muss mit dem hierfür vorgesehenen Formular schriftlich dem 


zuständigen RAV eingereicht werden. Eine vorgängige Absprache kann bei Bedarf erfolgen, ist 


aber nicht zwingend erforderlich. 


  


Das RAV prüft anschliessend den eingehenden OPTIMA-Antrag darauf, ob die im vorgängigen 


Abschnitt beschriebenen Aufnahmebedingungen erfüllt sind. Bei Unklarheiten wird mit dem An-


tragsteller Rücksprache genommen.  


Anschliessend teilt das RAV dem Antragsteller mit, ob der Fall aufgenommen wird oder nicht. 


Im Falle der Gutheissung des OPTIMA-Antrags bittet das RAV den Antragsteller, ein Überga-


begespräch zu organisieren, an welchem die betreffende Person, die bisher zuständige Fallführe-


rin oder der bisher zuständige Fallführer sowie der oder die künftige PersonalberaterIn des RAV 


teilnehmen.  


                                                      
4  Es ist dabei Sache der Sozialdienste, SoBZ und der IV-Stelle sicherzustellen, dass diese OPTIMA Zielpersonen 


erkannt und ein entsprechender Antrag gestellt wird. 
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Übergabegespräch 


Das Übergabegespräch wird durch den oder die RAV-PB geleitet. Dabei werden die folgenden 


Themen besprochen:  


� Ausgangslage, bisher erfolgte Aktivitäten 


� Beginn der Fallarbeit 


� Eingliederungsstrategie und geplante Massnahmen 


� Allfällige Erteilung einer Kostengutsprache durch die zuweisende Stelle, falls aus Sicht des 


RAV bestimmte Massnahmen sofort eingeleitet werden sollten. 


� Termin des nächsten Standortgesprächs 


Es wird eine Gesprächsnotiz des Übergabegesprächs erstellt. Die Gesprächsnotiz wird durch den 


oder die RAV-PB innerhalb des IT-Systems AVAM erstellt.  


Die Gesprächsnotiz beinhaltet Folgendes: 


� Beginn der Fallarbeit 


� Termin des nächsten Standortgesprächs  


� Geplante Massnahmen / Eingliederungsstrategie / Kostengutsprache 


� Feststellung, dass die stellensuchende Person explizit erklärt, dass sie arbeiten kann und arbei-


ten will. 


Alle Teilnehmenden des Übergabegesprächs müssen den Inhalten der Gesprächsnotiz am Ende 


des Übergabegesprächs zustimmen (die Teilnahme an OPTIMA ist für die betreffenden Klienten 


freiwillig). Andernfalls kommt keine Zusammenarbeit zustande. Die Gesprächsnotiz wird aber 


nicht unterschrieben. 


Falls nach Einschätzung des oder der RAV-PB sofort eine Massnahme eingeleitet werden sollte 


– bspw. ein Bewerbungstraining oder eine Standortbestimmungskurs – wird direkt im Überga-


begespräch eine Kostengutsprache durch die zuweisende Stelle angefordert. Hierzu wird das 


Formular „Kostengutsprache“ ausgefüllt und entweder direkt am Ende des Gesprächs oder innert 


weniger Tagen nach dem Gespräch durch eine zeichnungsberechtigte Person der zuweisenden 


Stelle unterschrieben. Es werden seitens des RAV keine Massnahmen eingesetzt, solange keine 


explizite Kostengutsprache vorliegt. Dieser Grundsatz wird in Kapitel 5.2 näher erläutert. 
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Fallbearbeitung OPTIMA 


Nach Abschluss des Übergabegesprächs nimmt das RAV die Arbeitsmarktberatung und Arbeits-


vermittlungsaktivitäten gemäss den gegenseitigen Abmachungen auf. Der oder die RAV-PB geht 


dabei gleich vor wie bei allen andern Stellensuchenden auch. Dabei gelten folgende Prinzipien 


(vgl. auch Kapitel 2.4) 


� Das RAV trifft keine Entscheidungen bzw. erlässt keine Verfügungen im Namen der IV-


Stelle oder der Sozialdienste / SoBZ.  


� Das RAV wendet dieselben Verfahren an wie bei den übrigen Stellensuchenden. Es werden 


keine neuen Eingliederungsprozesse geschaffen.  


� Das RAV tritt nach Aussen gleich auf wie bei den andern Stellensuchenden, das heisst als 


RAV.  


� OPTIMA führt immer zu einer integralen Übergabe der Fallführung in Bezug auf alle Aspekte 


der Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung an das RAV. Die zuweisende Stelle zieht 


sich in Bezug auf diese Themen vollständig aus der Fallführung zurück.  


� Die ans RAV übergebenen OPTIMA-Personen werden innerhalb des IT-Systems als Stellen-


suchende geführt. Die Personalberatenden erfassen keine Daten in anderen Informatiksyste-


men (KLIB, Tutoris, OSIV).  
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� Es wird zur Minimierung des Koordinationsaufwands darauf verzichtet, dass das RAV die 


zuweisende Stelle laufend über den Fallverlauf informiert. Dies erfolgt grundsätzlich nur in 


den Standortgesprächen (siehe nächster Anschnitt). Sollte sich aus Sicht des/der RAV-PB 


aber unplanmässig der Bedarf für eine Absprache vor dem geplanten Standortgespräch erge-


ben, nimmt er/sie entsprechend Kontakt mit der zuweisenden Stelle auf. Ein zusätzliches Ge-


spräch auf Wunsch der zuweisenden Stelle kann im Prinzip auch beantragt werden, hierfür 


müssen aber wichtige Gründe angeführt werden können (bspw. eine beabsichtigte, ausser-


planmässige Beendigung der Zusammenarbeit). 


Standortgespräch 


Der Durchführungszeitpunkt des ersten Standortgesprächs wird im Übergabegespräch festgelegt. 


An diesem Gespräch nehmen die OPTIMA-Person, die zuweisende Stelle sowie der oder die 


RAV-PB teil.  


Es gelten folgende Grundsätze:  


� Die OPTIMA-Stelle kümmert sich um die Organisation des Standortgesprächs. 


� Gesprächsteilnehmer:  


─ OPTIMA-Person 


─ FallführerIn der OPTIMA-Stelle 


─ Zuständige Person der zuweisenden Stelle 


� Traktanden:  


─ Stand der bisherigen Aktivitäten und Zielerreichung 


─ Geplante weitere Massnahmen und weiteres Vorgehen 


─ Entscheid über die Weiterführung der Fallarbeit 


� Analog dem Übergabegespräch wird auch vom Standortgespräch eine Gesprächsnotiz durch 


den/die RAV-PB erstellt. Diese wird in AVAM erfasst und beinhaltet Folgendes: 


─ Entscheid über die Weiterführung der Fallarbeit 


─ Geplante weitere Massnahmen 


─ Termin des nächsten Standortgesprächs  


Die Gesprächsnotiz muss nicht unterschrieben werden. 


Das Abschlussgespräch ist das letzte Standortgespräch, anlässlich dessen die Zusammenarbeit 


beendet wird. Die Schritte sind dieselben wie beim Standortgespräch. Auch vom Abschlussge-


spräch wird lediglich eine Gesprächsnotiz erstellt, die nicht unterschrieben wird. 


Einsatz und Finanzierung von arbeitsmarktlichen Massnahmen bei OPTIMA-Personen (Kos-


tengutsprache)  


Um bei OPTIMA-Personen, die selbst keinen Leistungsanspruch bei der Arbeitslosenversiche-


rung haben, Massnahmen einsetzen zu können, muss das RAV zuerst immer eine Kostengut-
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sprache bei der zuweisenden Stelle einholen. Mit der Kostengutsprache bestätigt die zuweisende 


Stelle, dass sie die betreffenden Massnahmenkosten trägt. Bedarf es hierfür irgendwelcher Ver-


fügungen seitens der zuweisenden Stelle, ist dies durch die zuweisende Stelle zu gewährleisten. 


Das RAV ist hierfür nicht verantwortlich. 


Nach Eingang der Kostengutsprache erteilt das RAV dem betreffenden Anbieter die Auftragsbe-


stätigung für die Massnahme der stellensuchenden Person. Nach Abschluss der Massnahme sen-


det das RAV dann die Rechnung des Anbieters an die zuweisende Stelle zur Zahlung.  


Fallabschluss OPTIMA 


Um einen OPTIMA-Fall abschliessen zu können, muss anlässlich eines Standortgesprächs ent-


schieden werden, das OPTIMA-Verfahren zu beenden. Das betreffende Standortgespräch ist 


dann gleichzeitig auch das Abschlussgespräch.  


Folgende Gründe können zu einem Fallabschluss OPTIMA führen: 


� Die zuweisende Stelle widerruft den Auftrag anlässlich eines Standortgesprächs (falls bspw. 


die Zielerreichung unter den Erwartungen liegt).  


� Das RAV beantragt anlässlich des Standortgesprächs die Zusammenarbeit zu beenden, weil  


─ ..das Ziel erreicht ist 


─ ..das Ziel sich nicht erreichen lässt. 


─ ..die zuweisende Stelle die Erteilung von Kostengutsprachen verweigert. 


─ ..die zuweisende Stelle entgegen den Abmachungen den Fall weiterhin parallel auch noch 


führt. 


Wird ein OPTIMA-Fall abgeschlossen, wird dies einerseits in Form einer Gesprächsnotiz des 


Abschlussgesprächs dokumentiert. Andererseits werden der zuweisenden Stelle wichtige Falldo-


kumente, wie bspw. eine Kopie des Arbeitsvertrags, übergeben. Es wird jedoch kein Abschluss-


bericht erstellt. 
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Prozessübersicht des Prozesses OPTIMA ALV 
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Prozess OPTIMA ALV (ALV als aufnehmende Institution)


R
A


V
R


A
V


Start


Beginn Verfahren 


überweisende 


Stelle


Ausfüllen des 
OPTIMA-


Antragsformular 
der RAV


Soll RAV die 
Fallführung 


übernehmen
?


ja


Vgl. Formular 1- RAV


Standardverfahren 


der überweisenden 


Stelle
nein


Prüfung des 
Antrags, ob 


Bedingungen 
erfüllt sind


Ggf.
Rücksprache


Antrags-
formular


Ggf.
Rücksprache


Rückmeldung an 
die überweisende 
Stelle, ob Antrag 
i.O. ist oder nicht


Rückmeldung
Ablehnung 


AntragAntrag i.O?


Antrag abgelehnt


Antrag i.O.


Rückmeldung 
mit der Bitte, 
ein Überga-
begespräch 
zu organi-


sieren


Planung eines 
Übergabege-


sprächs; Infor-
mation an Klienten


Stimmen alle
3 Teilneh-


menden der
Notiz zu?


nein


Ende 
OPTIMA


Standardprozess  


Eingliederung RAV


ja


Ende 
OPTIMA


Übergabegespräch


Durchführung des
Übergabege-


sprächs mit Klient, 
überweisender 
Stelle und RAV


Erstellen einer 
Gesprächsnotiz


Ggf. Erstellen 
einer Kostengut-


sprache


Standortbest.gespräch


Durchführung des
Standortgesprächs 


mit Klient, 
überweisender 
Stelle und RAV


Erstellen einer 
Gesprächsnotiz


Termin des 
Standort-
gesprächs


Einladung zum 
Standortgespräch


Definierter 
Zeitpunkt des 


Standortgesprächs 
ist gekommen


Einsatz
Massnahme
ist angezeigt


Kostengut-
sprache 


vorhanden? Einholen einer 
Kostengutsprache 
bei überweisender 


Stelle


nein


Eingehende
Kosten-


gutsprache


Kosten-
gutsprache


Einsatz AMM gem. 


AVIG-Verfahren


mit Vereinbarung


Erstellen Kosten-
gutsprache; 
Verfügen der 


Massnahme gem. 
Gesetz der über-
weisenden Stelle


Anfordern
Kostengut-


sprache


Ja 


Bezahlung der 
Rechnung des
Massnahmen-


anbieters


Rechnung
des


Anbieters


Gemeinsamer 
Entscheid betr. 


Weiterführung des 
Mandats seitens 


ALV


Weiter-
führung
Stellen-


vermittlung ?


Ja 


Ende 
OPTIMA


Zustellung rele-
vanten Unterlagen 


(Arbeitsvertrag 
etc.) an über-


weisende Stelle


nein


Bedingungen für eine OPTIMA-Übergabe ans 
RAV: 
- intaktes Arbeitsangebot gem. Def. WIRA
- Vermittlungsfähigkeit mit einem 
  anrechenbaren Arbeitsausfall von 
  höchstens 80% gemäss AVIG
- keine laufenden Abklärungen der IV
- kein laufenden Massnahmen der IV,  
- Rentenfrage ist geklärt, 
- keine laufenden Rechtsmittelverfahren


Vgl. Formular 2 - RAV


Vgl. Formular 3 - RAV


Vgl. Formular 4 - RAV
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3.2.2 Prozess OPTIMA IV (IV-Stelle als aufnehmende Institution) 


Zweck des Prozesses 


Die IV-Stelle ist das Kompetenzzentrum für die Eingliederung von Personen mit gesundheitli-


chen Einschränkungen oder mit einem gesundheitsbedingt erschwerten Zugang zum Arbeits-


markt. Die RAV und Sozialdienste / SoBZ können der IV-Stelle solche Personen in die Einglie-


derungsberatung und Arbeitsvermittlung übergeben. 


Der in diesem Kapitel beschriebene Prozess OPTIMA-IV beschreibt die Voraussetzungen und 


das Vorgehen, falls die RAV oder ein Sozialdienst / Sozialberatung die IV-Stelle damit beauftra-


gen wollen, sich federführend um die Eingliederungsberatung und Arbeitsvermittlung einer bei 


der Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe anspruchsberechtigten Person zu kümmern.  


Zulässigkeit, dass die IV-Stelle Leistungsbeziehende bzw. Stellensuchende im Auftrag der 


RAV berät 


Gemäss Art. 54 IVG können der IV-Stelle Aufgaben nach kantonalem Recht übertragen werden. 


Dies bedarf jedoch der Genehmigung des Eidgenössischen Departements des Innern. Eine Über-


tragung von Aufgaben nach Bundesrecht, wie bspw. die Führung von Fällen der Arbeitslosen-


versicherung, ist im IVG derzeit nicht explizit vorgesehen.  


Nach Auskunft des BSV sei eine diesbezügliche Anpassung des IVG jedoch in Bearbeitung. 


Zwingende Anforderung: Soll die IV-Stelle Personen ohne laufendes IV-Verfahren als 


OPTIMA-Fälle im Auftrag der ALV betreuen, muss als zwingende Bedingung vorgängig der Ar-


tikel 54 IVG entsprechend angepasst werden. 


Aufnahmebedingungen für Fälle ohne laufendes IV-Verfahren (Rentenprüfung oder Einglie-


derung) 


Grundsätzlich können folgende der in Kapitel 4 beschriebenen Zielgruppen diesen Prozess 


durchlaufen: 


� Personen mit laufenden Leistungsansprüchen der Arbeitslosenversicherung ohne IV-


Verfahren (vgl. Zielgruppe B und F in Kapitel 4), bei denen das RAV die Eingliederungsakti-


vitäten in die Verantwortung der IV-Stelle übergeben will.  


� Personen mit Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe ohne IV-Verfahren (Zielgruppe D und 


E), bei denen der zuständige Sozialdienst bzw. das zuständige SoBZ die Eingliederungsaktivi-


täten in die Verantwortung der IV-Stelle übergeben will. 


Damit der IV-Stelle die Fallverantwortung und -führung in Bezug auf die Eingliederungsbera-


tung und Arbeitsvermittlung übertragen werden kann, müssen kumulativ bei der betreffenden 


Person aber folgende Voraussetzungen gegeben sein: 
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� Die Person muss ein intaktes Arbeitsangebot haben (siehe Kapitel 3.2.1).5 


� Die Person erachtet sich selbst als arbeitsfähig und will arbeiten 


� Die Person hat einen hohen Unterstützungsbedarf bei der Arbeitsvermittlung bzw. einen ge-


sundheitsbedingt erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt und/oder bedarf zu Beginn eines 


neuen Arbeitsverhältnisses noch einer Begleitung 


� Die Person hat keinen IV-relevanten Gesundheitsschaden (sonst muss eine normale IV-


Anmeldung erfolgen anstatt einer OPTIMA-Übergabe)  


Zudem kann die IV-Stelle Fälle ablehnen, welche bereits ein IV-Verfahren durchlaufen sind, 


falls die IV-Stelle die Erfolgschancen für eine arbeitsmarktliche Integration als schlecht beurteilt. 


Aufnahmeprozess 


Gelangt ein Sozialdienst/SoBZ oder ein RAV bei einer Person zur Einschätzung, dass die IV-


Stelle die höhere Kompetenz aufweist, um diese Person in den ersten Arbeitsmarkt zu integrie-


ren, kann ein OPTIMA-Antrag an die IV-Stelle gestellt werden. 


Der OPTIMA-Antrag muss mit dem hierfür vorgesehenen Formular schriftlich der IV-Stelle ein-


gereicht werden (das Formular befindet sich derzeit in Ausarbeitung). Eine vorgängige Abspra-


che mit der IV-Stelle kann bei Bedarf erfolgen, ist aber nicht zwingend erforderlich. 


Die IV-Stelle prüft anschliessend den eingehenden OPTIMA-Antrag darauf, ob die im vorgängi-


gen Abschnitt beschriebenen Aufnahmebedingungen erfüllt sind. Bei Unklarheiten wird mit dem 


Antragsteller Rücksprache genommen.  


Anschliessend wird dem Antragsteller mitgeteilt, ob der Fall aufgenommen wird oder nicht. Im 


Falle der Gutheissung des OPTIMA-Antrags bittet die IV-Stelle den Antragsteller, ein Überga-


begespräch zu organisieren, an welchem die betreffende Person, die bisher zuständige Fallführe-


rin oder der bisher zuständige Fallführer sowie der oder die künftige EingliederungsberaterIn der 


IV-Stelle teilnehmen.  


Übergabegespräch 


Mit Ausnahme der folgenden zwei Unterschiede läuft das Übergabegespräch exakt gleich ab wie 


in Kapitel 3.2.1 beim Prozess OPTIMA-ALV beschrieben: 


� Unterschied 1: Es werden keine Kostengutsprachen direkt im Übergabegespräch ausgefertigt, 


da es keine Massnahmen in der IV gibt, die ohne nähere Prüfung sofort eingesetzt werden 


könnten. 


� Unterschied 2: Die Gesprächsnotiz des Übergabegesprächs kann nicht im Fallführungs-


instrument OSIV der IV-Stelle erfasst werden. OSIV bietet nicht die nötige Funktionalität, um 


                                                      
5  Der Begriff „intaktes Arbeitsangebot“ wird in der Invalidenversicherung bisher nicht verwendet. Es ist ein neuer 


Begriff, der im Falle einer Zusammenarbeit mit den RAV und Sozialdiensten zum Einsatz kommt. 
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neben den IV-Fällen getrennt auch Nicht-IV-Fälle zu führen. Die Gesprächsnotiz muss somit 


in einem separaten Word-Dokument erstellt werden (dieses wird durch die IV-Stelle bereitge-


stellt). 


Fallbearbeitung OPTIMA 


Analog den Ausführungen beim Prozess OPTIMA-ALV nimmt die IV-Stelle nach Abschluss des 


Übergabegesprächs die Eingliederungsberatung und Arbeitsvermittlungsaktivitäten gemäss den 


gegenseitigen Abmachungen auf. Dabei gelten sinngemäss dieselben Prinzipien wie in Kapitel 


3.2.1 dargestellt. 


Standortgespräch 


Wie im Prozess OPTIMA-ALV dargestellt wird im Übergabegespräch festgelegt, wann das erste 


Standortgespräch stattfindet. Dieses läuft analog den Ausführungen in Kapitel 3.2.1 ab.  


Das Abschlussgespräch ist das letzte Standortgespräch, anlässlich dessen die Zusammenarbeit 


beendet wird. Die Schritte sind dieselben wie beim Standortgespräch. Auch vom Abschlussge-


spräch wird lediglich eine Gesprächsnotiz erstellt. 


Einsatz und Finanzierung von Eingliederungsmassnahmen bei OPTIMA-Personen (Kosten-


gutsprache)  


Um bei OPTIMA-Personen, die selbst keinen Leistungsanspruch bei der Invalidenversicherung 


haben, Massnahmen einsetzen zu können, muss die IV-Stelle zuerst eine Kostengutsprache bei 


der zuweisenden Stelle einholen. Mit der Kostengutsprache bestätigt die zuweisende Stelle, dass 


sie die betreffenden Massnahmenkosten trägt. Bedarf es hierfür irgendwelcher Verfügungen sei-


tens der zuweisenden Stelle, ist dies durch die zuweisende Stelle zu gewährleisten. Die IV-Stelle 


ist hierfür nicht verantwortlich. 


Nach Eingang der Kostengutsprache erteilt die IV-Stelle dem betreffenden Anbieter die Auf-


tragsbestätigung für die Durchführung der Massnahme. Nach Abschluss der Massnahme sendet 


die IV-Stelle die Rechnung des Anbieters an die zuweisende Stelle zur Zahlung.  


Fallabschluss OPTIMA 


Um einen OPTIMA-Fall abschliessen zu können, muss anlässlich eines Standortgesprächs ent-


schieden werden, das OPTIMA-Verfahren zu beenden. Das betreffende Standortgespräch ist 


dann gleichzeitig auch das Abschlussgespräch. Die möglichen Abschlussgründe und das Vorge-


hen sind dieselben wie in Kapitel 3.2.1 dargestellt. 
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Prozessübersicht 


 


  


Prozess OPTIMA IV (IV-Stelle als aufnehmende Institution)


Start


Beginn Verfahren 


überweisende 


Stelle


Ausfüllen des 
OPTIMA-


Antragsformular 
der IV-Stelle


Soll IV-Stelle 
die 


Fallführung 
übernehmen


?


ja
Vgl. Formular 1- IV


Standard-verfahren 


der überweisenden 


Stelle
nein


Prüfung des 
Antrags, ob 


Bedingungen 
erfüllt sind


Ggf.
Rücksprache


Antrags-
formular


Ggf.
Rücksprache


Rückmeldung an 
die überweisende 
Stelle, ob Antrag 
i.O. ist oder nicht


Rückmeldung
Ablehnung 


AntragAntrag i.O?


Antrag abgelehnt


Antrag i.O.


Rückmeldung 
mit der Bitte, 
ein Überga-
begespräch 
zu organi-


sieren


Planung eines 
Übergabege-


sprächs; Infor-
mation an Klienten


Stimmen alle
3 Teilneh-


menden der
Notiz zu?


nein


Ende 
OPTIMA


Standardprozess 


Eingliederung IV-Stelle


ja


Ende 
OPTIMA


Übergabegespräch


Durchführung des
Übergabege-


sprächs mit Klient, 
überweisender 


Stelle und IV-Stelle


Erstellen einer 
Gesprächsnotiz


Standortbest.gespräch


Durchführung des
Standortgesprächs 


mit Klient, 
überweisender 


Stelle und IV-Stelle


Erstellen einer 
Gesprächsnotiz


Termin des 
Standort-
gesprächs


Einladung zum 
Standortgespräch


Definierter 
Zeitpunkt des 


Standortgesprächs 
ist gekommen


Einsatz
Massnahme
ist angezeigt


Kostengut-
sprache 


vorhanden? Einholen einer 
Kostengutsprache 
bei überweisender 


Stelle


nein


Eingehende
Kosten-


gutsprache


Kosten-
gutsprache


Einsatz Massnahmen 


gem. IVG-Verfahren


ohne Verfügung


Erstellen Kosten-
gutsprache; Verfügen der 
Massnahme gem. Gesetz 
der überweisenden Stelle


Anfordern
Kostengut-


sprache


Ja 


Bezahlung der 
Rechnung des
Massnahmen-


anbieters


Rechnung
des


Anbieters


Gemeinsamer 
Entscheid betr. 


Weiterführung des 
Mandats seitens 


IV-Stelle


Weiter-
führung
Stellen-


vermittlung ?


Ja 


Ende 
OPTIMA


Zustellung 
relevanten Unter-


lagen (Arbeits-
vertrag etc.) an 
überweisende 


Stelle


nein


Bedingungen für eine OPTIMA-Übergabe an die IV-
Stelle: 
- Person hat ein intaktes Arbeitsangebot
- Person erachtet sich selbst als arbeitsfähig und 
will arbeiten


- Person hat einen hohen Unterstützungsbedarf bei der 
  Arbeitsvermittlung bzw. einen erschwerten Zugang zum 
  Arbeitsmarkt und/oder bedarf zu Beginn eines 
neuen Arbeitsverhältnisses noch einer Begleitung


- Person hat keinen IV-relevanten Gesundheitsschaden 
  (  sonst normale IV-Anmeldung anstatt OPTIMA)
- Person hat kein laufendes IV-Verfahren
- Zudem kann die IV-Stelle Fälle ablehnen, welche 
  bereits ein IV-Verfahren durchlaufen sind.


Vgl. Formular 2 - IV


Vgl. Formular 3 - IV


Vgl. Formular 4 - IV
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3.2.3 Prozess OPTIMA-SH (Sozialdienst als aufnehmende Institution) 


Zweck des Prozesses 


Die Sozialdienste und SoBZ sind die Kompetenzzentren für die Sozialberatung. Die RAV und 


die IV-Stelle können ihnen Personen, bei denen soziale Erschwernisse bestehen, die einer Ar-


beitsintegration im Wege stehen, in die Sozialberatung übergeben: 


Eine Inanspruchnahme von Sozialberatung sollte namentlich in folgenden Situationen geprüft 


werden: 


� auffälliger Umgang mit Suchtmitteln (legale und illegale) und Suchtverhalten (bspw. Alkohol, 


Spielsucht, Tag-/Nachtumkehr, Essprobleme). 


� Konfliktthemen (in der Familie) 


� ungenügende oder fehlende Kinderbetreuung 


� belastende Ereignisse 


� Schulden, grosse finanzielle Probleme 


Aufnahmebedingungen 


Grundsätzlich können folgende der in Kapitel 4 beschriebenen Zielgruppen diesen Prozess 


durchlaufen: 


� Personen mit laufenden Leistungsansprüchen der Arbeitslosenversicherung mit oder ohne 


Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe (vgl. Zielgruppe G und H in Kapitel 4), bei denen 


das RAV die Beratung in sozialen Fragen in die Verantwortung des Sozialdiensts übergeben 


will. Oft ist bei diesen Personen gleichzeitig das intakte Arbeitsangebot (vgl. Kapitel 3.2.1) 


nicht gegeben. In diesen Fällen stellt das RAV nach Übergabe des OPTIMA Falles auch die 


Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung ein, bis das intakte Arbeitsangebot wieder her-


gestellt ist.  


� Personen mit laufendem IV-Verfahren mit oder ohne Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe 


(Zielgruppe C und D), bei denen die IV-Stelle die Beratung in sozialen Fragen in die Verant-


wortung des Sozialdiensts übergeben will. Oft sind bei diesen Personen gleichzeitig die Vor-


aussetzungen für erfolgversprechende Eingliederungsmassnahmen nicht gegeben, weshalb die 


IV-Stelle das IV-Verfahren solange sistiert (vgl. Ausführungen zu Zielgruppe C), bis sich die 


diesbezügliche Ausgangslage dank den Sozialberatungsaktivitäten verbessert hat. 


Damit den Sozialdiensten und SoBZ die Fallverantwortung und -führung in Bezug auf die Ein-


gliederungsberatung und Arbeitsvermittlung übertragen werden kann, muss die betreffende Per-


son einen Anspruch auf persönliche Sozialhilfe im zuständigen SoBZ bzw. Sozialdienst haben, 


damit dieser einen entsprechenden Fall eröffnen kann.  


Die Voraussetzungen hierfür sind in den meisten Wohngemeinden gegeben. Eine Ausnahme 


hierzu bilden die Stadt Luzern sowie einige Agglomerationsgemeinden: 
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� Anders als die anderen Sozialberatungszentren ist das SoBZ Luzern, welchem die Stadt und 


Agglomeration Luzern angeschlossen sind, ausschliesslich für Suchtthemen verantwortlich. 


Für die anderen Aspekte der Sozialberatung gibt es weitere Beratungsstellen. Somit kann die-


sem SoBZ keine integrale Fallführung für alle relevanten Themen im Bereich der Sozialbera-


tung übergeben werden. Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, dem SoBZ Luzern die Fall-


führung gemäss dem Prozess OPTIMA-SH zu übertragen. 


� Die Sozialen Dienste der Agglomeration und der Stadt Luzern übernehmen als fallführende 


Stelle bei jenen Personen die persönliche Hilfe, die gleichzeitig wirtschaftliche Sozialhilfe be-


ziehen. Bei jenen Personen die keine wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen, leisten verschiede-


ne Gemeinden der Agglomeration und die Stadt Luzern, die persönliche Hilfe indem die Rat-


suchende Person an die für das Anlassproblem zuständige Fachstelle triagiert wird, wie zum 


Beispiel Schuldenberatung, Familien- /Jugendberatung, Einkommensverwaltung. Die Stadt 


Luzern und die Agglomerationsgemeinden übernehmen in diesen Fällen keine Fallführung. 


Das heisst, dass im Unterschied zu den Sozialberatungszentren, einzelne Soziale Dienste der 


Agglomeration und der Stadt Luzern keine Sozialberatung im Sinne einer Fallführung anbie-


ten. Die IV-Stelle oder die RAV‘s können ihre Klienten und Klientinnen nicht an die kom-


munalen Sozialen Dienste gemäss Prozess OPTIMA-SH delegieren. 


Zwingende Anforderung: Der Prozess OPTIMA-SH kann nur bei Personen angewendet wer-


den, bei denen ein Sozialdienst oder ein SoBZ bereit ist, eine Sozialberatung mit einer Fallfüh-


rung für diese Person sicherzustellen (und nicht nur eine Weiterleitung der Person an verschie-


dene Beratungsstellen zu gewährleisten). In allen anderen Fällen ist OPTIMA-SH nicht anwend-


bar. Diese Voraussetzung ist derzeit in verschiedenen Gemeinden nicht gegeben. 


Aufnahmeprozess 


Gelangt die IV-Stelle oder ein RAV bei einer Person zur Einschätzung, dass die Person dem zu-


ständigen Sozialdienst oder SoBZ in die Sozialberatung übertragen werden sollte, kann mit den 


oben genannten Einschränkungen ein OPTIMA-Antrag an diese Sozialdienste / SoBZ gestellt 


werden. 


Der OPTIMA-Antrag muss mit dem hierfür vorgesehenen Formular der betreffenden aufneh-


menden Stelle eingereicht werden. Im Rahmen des Pilotprojekts „Zusammenarbeit Arbeitslosen-


versicherung (ALV) – Sozialhilfe (SH)“ wurde nachfolgende Vorlage erarbeitet. 
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Eine vorgängige Absprache mit dem betreffenden Sozialdienst bzw. SoBZ kann bei Bedarf er-


folgen, ist aber nicht zwingend erforderlich. 


Der Sozialdienst / das SoBZ prüft anschliessend den eingehenden OPTIMA-Antrag darauf, ob 


die im vorgängigen Abschnitt beschriebenen Aufnahmebedingungen erfüllt sind. Bei Unklarhei-


ten wird mit dem Antragsteller Rücksprache genommen.  


Anschliessend wird dem Antragsteller mitgeteilt, ob der Fall aufgenommen wird oder nicht. Im 


Falle der Gutheissung des OPTIMA-Antrags wird der Antragsteller gebeten, ein Übergabege-


spräch zu organisieren, an welchem die betreffende Person, die bisher zuständige Fallführerin 


oder der bisher zuständige Fallführer sowie der oder die künftige SozialberaterIn teilnehmen. Die 


Organisation des Gesprächs durch die zuweisende Stelle hat auch den Vorteil, dass dieser besser 


bekannt ist, ob der Klient oder die Klientin es bspw. vorzieht, das Gespräch im RAV statt im So-


zialdienst durchzuführen bzw. ob diesbezügliche Hemmnisse bestehen.  


Übergabegespräch 


Das Übergabegespräch läuft gleich ab wie in Kapitel 3.2.1 beim Prozess OPTIMA-ALV be-


schrieben. 


Bei Fällen, welche vom RAV in die Sozialberatung übergeben werden, muss die Person zusätz-


lich die nachfolgend dargestellte Vereinbarung unterzeichnen. Sie regelt die Bedingungen, unter 


denen die Arbeitslosenversicherung die betreffende Person von der Erbringung von Arbeitsbe-


mühungen entbindet bzw. auf die diesbezügliche Kontrollpflicht verzichtet. 
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Fallbearbeitung OPTIMA 


Analog den Ausführungen beim Prozess OPTIMA-ALV nimmt der Sozialdienst bzw. das SoBZ 


nach Abschluss des Übergabegesprächs die Sozialberatung gemäss den gegenseitigen Abma-


chungen auf. Dabei gelten sinngemäss dieselben Prinzipien wie in Kapitel 3.2.1 dargestellt. 


Standortgespräch 


Wie im Prozess OPTIMA-ALV wird im Übergabegespräch festgelegt, wann das erste Standort-


gespräch stattfindet. Dieses läuft analog den Ausführungen in Kapitel 3.2.1 ab.  


Das Abschlussgespräch ist das letzte Standortgespräch, anlässlich dessen die Zusammenarbeit 


beendet wird. Die Schritte sind dieselben wie beim Standortgespräch. Auch vom Abschlussge-


spräch wird lediglich eine Gesprächsnotiz erstellt. 
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Einsatz und Finanzierung von Massnahmen bei OPTIMA-Personen (Kostengutsprache)  


Um bei OPTIMA-Personen, die selbst keinen Sozialhilfeanspruch haben, Massnahmen einsetzen 


zu können, muss der Sozialdienst bzw. das SoBZ zuerst eine Kostengutsprache bei den zuständi-


gen Stellen einholen. Mit der Kostengutsprache bestätigt die zuweisende Stelle, dass sie die be-


treffenden Massnahmenkosten trägt. Bedarf es hierfür irgendwelcher Verfügungen seitens der 


zuweisenden Stelle, ist dies durch die zuweisende Stelle zu gewährleisten.  


Nach Eingang der Kostengutsprache erteilt der Sozialdienst bzw. das SoBZ dem betreffenden 


Anbieter die Auftragsbestätigung für die Durchführung der Massnahme. Nach Abschluss der 


Massnahme sendet der Sozialdienst / das SoBZ die Rechnung des Anbieters an die zuweisende 


Stelle zur Zahlung.  


Fallabschluss OPTIMA 


Um einen OPTIMA-Fall abschliessen zu können, muss anlässlich eines Standortgesprächs ent-


schieden werden, das OPTIMA-Verfahren zu beenden. Das betreffende Standortgespräch ist 


dann gleichzeitig auch das Abschlussgespräch. Die möglichen Abschlussgründe sind dieselben 


wie in Kapitel 3.2.1 dargestellt. 
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Prozessübersicht 
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3.3 Beratung und Betreuung bei Personen, die im Rahmen von OPTIMA 
einer anderen Stelle delegiert wurden (Reduzierte Verfahren während 
OPTIMA) 


3.3.1 Reduzierte Beratung und Betreuung im RAV bei Personen, die der IV 
oder der Sozialhilfe im Rahmen von OPTIMA übergeben werden 


Verfahren während OPTIMA-IV im RAV 


Wenn das RAV die Fallführung im Rahmen von OPTIMA an die IV-Stelle übergibt bedeutet 


dies, dass sich das RAV in Bezug auf die Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung voll-


ständig aus der Fallführung zurückzieht, um Doppelspurigkeiten und einen erhöhten Koordinati-


onsbedarf zu vermeiden.  


Das RAV führt nur noch die folgenden Aktivitäten seines Standardprozesses durch: 


� Verfügen von Sanktionen auf Hinweis der IV-Stelle gemäss den Bestimmungen des AVIG 


� Verfügen des Einsatzes von Massnahmen und Erteilung diesbezüglicher Kostengutsprachen 


auf Antrag der IV-Stelle gemäss den Bestimmungen des AVIG, falls die betreffende Person 


keinen Anspruch auf die Massnahme gemäss IVG hat. 


Das RAV verzichtet insbesondere auf folgende Aktivitäten der  


� Es werden mit der betreffenden Person keine Beratungsgespräche durch das RAV mehr ge-


führt. 


� Es werden keine Arbeitsbemühungen geprüft und es werden auch keine Arbeitsbemühungen 


von der betreffenden stellensuchenden Person gefordert. 


Es ist unklar, ob es den RAV unter den heutigen gesetzlichen Grundlagen erlaubt ist, die Stellen-


suchenden im Falle eines OPTIMA-IV-Prozesses von der Erbringung von Arbeitsbemühungen 


zu befreien. Dies wird derzeit vom SECO abgeklärt.6 Ist dies nicht möglich bzw. sind die RAV 


gezwungen, die Arbeitsbemühungen weiterhin zu prüfen. Damit würden sich die mit dem 


OPTIMA-Verfahren anvisierten Grundprinzipien (vgl. Kapitel 2.1) in wichtigen Teilen nicht 


umsetzen lassen. 


                                                      
6 Unter den geltenden Regelungen gilt grundsätzlich Folgendes: 


Das RAV kann Leistungsbeziehende von Arbeitsbemühungen befreien,… 


– wenn sie keine ALE-Leistungen mehr beziehen (dies ist bspw. der Fall, sobald eine Person IV-Taggelder er-


hält). 


– oder solange diese Sozialberatung benötigen (spezielle Regelung mit dem SECO) 


Das RAV kann Leistungsbeziehende nicht von Arbeitsbemühungen befreien, … 


– wenn sich diese in einem IV-Verfahren befinden und gleichzeitig ALE beziehen (unbesehen der Höhe dieser 


ALE). Dies ist solange der Fall, bis die Person ein IV-Taggeld erhält (d.h. während der ganzen Anspruchsprü-


fung und auch noch während der FI-Phase)  


 







 


  


  


  Seite 33 


Zwingende Anforderung: Sollen die RAV ALE-Leistungsbeziehende als OPTIMA-Fälle an die 


IV-Stelle übergeben können, muss als zwingende Vorbedingung erfüllt sein, dass die RAV diese 


Personen von der Erbringung von Arbeitsbemühungen befreien können. Andernfalls ist der 


OPTIMA-IV-Prozess bei diesen Personen nicht anwendbar. Diese Anforderung ist derzeit nicht 


erfüllt. 


Verfahren während OPTIMA-SH im RAV 


Wenn das RAV dem zuständigen Sozialdienst oder dem SoBZ den Auftrag für eine Sozialbera-


tung bei einem ihrer Stellensuchenden erteilt, dann zieht sich das RAV gleichzeitig vollständig 


aus der Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung zurück (in Analogie zu obiger Beschrei-


bung), solange die betreffende Person kein intaktes Arbeitsangebot aufweist. Sobald die Stellen-


suchenden dank der Sozialberatung (wieder) über das intakte Arbeitsangebot verfügen, über-


nehmen die RAV wieder deren Beratung und Vermittlung. Dies kann auch parallel zu einer fort-


laufenden Sozialberatung erfolgen, wobei es sich dann um eine herkömmliche bilaterale Zu-


sammenarbeit zwischen Sozialdienst und RAV im Sinne der Beschreibung in Kapitel 2.2 han-


delt. 


Solange sich die Stellensuchenden in der Sozialberatung gemäss OPTIMA befinden und dabei 


kein intaktes Arbeitsangebot haben, werden sie von der Erbringung von Arbeitsbemühungen be-


freit. Gemäss einem Schreiben des SECO an die WIRA ist dies im Rahmen des Pilotprojekts 


„Zusammenarbeit Arbeitslosenversicherung (ALV) – Sozialhilfe (SH)“ zulässig. 


Prozessübersicht  
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3.3.2 Verfahren in der IV-Stelle bei Personen, die dem RAV oder der Sozial-
hilfe im Rahmen von OPTIMA übergeben werden  


IV-Verfahren bei Personen, die dem RAV übergeben werden (Prozess OPTIMA-ALV) 


Die IV-Stelle kann gemäss den OPTIMA-Aufnahmekriterien nur Personen an das RAV delegie-


ren, bei denen keine aktuell laufenden Anspruchsklärungen seitens der IV-Stelle stattfinden, die 


sich in keinen laufenden Massnahmen der IV befinden und bei denen die Rentenfrage seitens der 


IV geklärt ist. Faktisch gehören hierzu nur jene Personen, die ein intaktes Arbeitsangebot (ggf. 


mit einer Teilrente und/oder Hilfsmitteln) aufweisen und seitens der IV-Stelle Anspruch auf Ar-


beitsvermittlung haben. Dabei kann es sich um Personen mit oder ohne gleichzeitigen Anspruch 


bei der Arbeitslosenversicherung handeln. 


Falls solche Personen im Rahmen von OPTIMA an das RAV übergeben werden, muss sich die 


IV-Stelle in Bezug auf die Eingliederungsberatung und Arbeitsvermittlung vollständig aus der 


Fallführung zurückziehen. Es werden namentlich auch keine Beratungsgespräche in der IV-


Stelle mehr durchgeführt.  


Die IV-Stelle führt nur noch folgende Aktivität ihres Standardprozesses durch: Verfügen des 


Einsatzes von Massnahmen und Erteilung von Kostengutsprachen auf Antrag des RAV gemäss 


den Bestimmungen bzw. Anspruchsvoraussetzungen des IVG. Dies aber nur in jenen Fällen, in 


denen die betreffenden Personen keinen gleichzeitigen Leistungsanspruch der Arbeitslosenversi-


cherung haben und die Massnahme damit nicht im Rahmen des AVIG finanziert werden kann.  


IV-Verfahren bei Personen, die in die Sozialberatung des zuständigen Sozialdiensts oder 


SoBZ übergeben werden (Prozess OPTIMA-SH) 


Die IV-Stelle wird typischerweise in jenen Situationen Personen in die Fallführung des Sozial-


diensts oder SoBZ übergeben, bei denen so erhebliche IV-fremde Probleme bestehen, dass sich 


bis zu deren Beseitigung mit den Massnahmen der IV keine Eingliederung erreichen lässt. In 


diesen Fällen lehnt die IV in der Regel den Einsatz von Eingliederungsmassnahmen ab, bis diese 


Probleme im Umfeld beseitigt sind. Auch die Prüfung allfälliger Ansprüche auf eine IV-Rente 


werden meistens solange sistiert, bis diese IV-fremden Probleme ausreichend gelöst sind.  


Dies bedeutet mit anderen Worten, dass die IV-Stelle diese Fälle an die Sozialhilfe übergibt und 


gleichzeitig alle Aktivitäten des IV-Verfahrens während dieser Phase so lange sistiert, bis sich 


die Ausgangslage der Person dank den Sozialberatungsaktivitäten deutlich verbessert hat. 


Selbstverständlich gibt es auch IV-Fälle, bei denen die IV-Stelle zwar unterstützend Sozialbera-


tung in Anspruch nimmt, das IV-Verfahren deshalb aber nicht abschliesst. Hierbei handelt es 


sich aber um eine klassische bilaterale Zusammenarbeit zwischen der IV-Stelle und Sozialbera-


tungsstellen gemäss den Ausführungen in Kapitel 2.2 und nicht um eine Fallübergabe gemäss 


dem Konzept OPTIMA. 
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Prozessübersicht OPTIMA  


 


3.3.3 Reduzierte Beratung und Betreuung im Sozialdienst oder SoBZ bei 
Personen, die dem RAV oder der IV-Stelle im Rahmen von OPTIMA 
übergeben werden  


Verfahren während OPTIMA-ALV im Sozialdienst 


Wenn ein Sozialdienst oder SoBZ die Fallführung im Rahmen von OPTIMA an das RAV über-


gibt bedeutet dies, dass sich der Sozialdienst /das SoBZ in Bezug auf die Arbeitsmarktberatung 


und Arbeitsvermittlung vollständig aus der Fallführung zurückzieht.  


Der Sozialdienst / das SoBZ verzichtet insbesondere auf folgende Aktivitäten: Der Sozialdienst 


führt keine Beratungsgespräche mehr durch, die sich auf Arbeitsmarktthemen beziehen. Auf-


grund des in Kapitel 3.2 beschriebenen RAV-Aufnahmekriteriums des intakten Arbeitsangebots 


ist generell damit zu rechnen, dass bei diesen Personen auch keine Sozialberatung mehr stattfin-


den muss. Die Beratung und Betreuung des Sozialdiensts und der SoBZ beschränkt sich somit 


bei den OPTIMA-ALV-Fällen auf Themen der wirtschaftlichen Sozialhilfe sowie weitere The-


men, welche nicht die Arbeitsintegration betreffen.  


Der Sozialdienst / das SoBZ führt nur noch die folgenden Aktivitäten ihres Standardprozesses 


durch: 


� Verfügen von Sanktionen auf Hinweis des RAV gemäss den Bestimmungen des SHG 


� Verfügen des Einsatzes von Massnahmen und Erteilung diesbezüglicher Kostengutsprachen 


auf Antrag des RAV gemäss Vorgaben der zuständigen Sozialhilfebehörde. 


  


Prozess „Reduziertes Verfahren der IV-Stelle bei Versicherten in einem OPTIMA-ALV-Prozess oder OPTIMA-SH-
Prozess“


Start


Beginn Ver-


fahren IV-Stelle 


gem. IVG


Fallführung 
wird gemäss 


OPTIMA 
übergeben? Standard-


verfahren IV-


Stelle gem. IVG
nein


ja


Prozess OPTIMA 


ALV oder SH


Ende 
OPTIMA


Bei sistiertem 
IV-Verfahren


Die IV-Stelle sistiert 
das IV-Verfahren 


oder schliesst es ab: 
keine Eingliede-rung 


und keine 
Rentenprüfung 


während OPTIMA


Ende 
Betreuung


Bei abge-
schlossenem
IV-Verfahren


Ggf. Erteilung von 
Kostengutsprachen 


zu Handen 
OPTIMA-Stelle (SH 
oder RAV), falls ein 
diesbezüglicher IV-
Anspruch besteht.
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Verfahren während OPTIMA-IV im Sozialdienst 


Analog zur Fallübergabe an das RAV zieht sich ein Sozialdienst oder SoBZ auch bei einer Dele-


gation der Fallführung an die IV-Stelle in Bezug auf die Arbeitsmarktberatung und Arbeitsver-


mittlung vollständig aus der Fallführung zurück und führt namentlich keine Beratungsgespräche 


mehr durch, die sich auf Arbeitsmarktthemen beziehen. 


Der Sozialdienst / das SoBZ führt nur noch die folgenden Aktivitäten ihres Standardprozesses 


durch: 


� Verfügen von Sanktionen auf Hinweis der IV-Stelle gemäss den Bestimmungen des SHG 


� Verfügen des Einsatzes von Massnahmen und Erteilung diesbezüglicher Kostengutsprachen 


auf Antrag der IV-Stelle gemäss Vorgaben der zuständigen Sozialhilfebehörde. 


Prozessübersicht OPTIMA  
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4 OPTIMA-Zielgruppen 


4.1 Übersicht 


Die Grundidee des Konzepts OPTIMA ist es, dass die Versicherten und Leistungsbeziehenden 


der Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung und Invalidenversicherung nicht zwingend durch jene 


Stelle beraten und betreut werden müssen und sollen, bei denen diese Personen Leistungsansprü-


che haben, sondern durch jene, welche über die für die Lösung der Probleme der betreffenden 


Personen besten Kompetenzen verfügt. OPTIMA soll so eine auf die Bedürfnisse der Klienten 


ausgerichtete und nicht eine an den Systemen orientierte Fallführung bewirken. 


Grundsätzlich gibt es 10 verschiedenen Kategorien von Zielpersonen, bei denen die Fallführung 


durch eine andere als die zuständige Stelle erfolgen sollte.  


� Personen, die gleichzeitig bei mehreren Stellen Leistungsansprüche haben: 


─ Es gibt Personen, die gleichzeitig mit allen drei Institutionen zu tun haben. In diesen Fällen 


ist anzustreben, dass jeweils eine dieser drei Stellen die Fallführung integral wahrnimmt. 


Hierzu wurde im Kanton Luzern schon vor Jahren eine separate Struktur – die IIZ-


Koordinationsstelle – aufgebaut, welche dies sicherstellt. Im Rahmen des Konzepts 


OPTIMA wird diese Zielgruppe deshalb nicht betrachtet (vgl. Kapitel 2.3). 


─ Es gibt Personen, die gleichzeitig mit zwei Institutionen zu tun haben. Im Rahmen von 


OPTIMA soll hier geregelt werden, ob und an welche der beiden Stellen die Fallführung 


übergeht. Hierzu zählen die nachfolgend beschriebenen Zielgruppen B (Personen mit 


ALE-Anspruch und IV-Verfahren), D (Personen mit Anspruch auf Sozialhilfe und IV-


Verfahren) und I (Personen mit Anspruch auf Sozialhilfe und IV-Verfahren sowie ALE-


Anspruch) des OPTIMA-Konzepts. 


� Personen, bei denen eine andere Stelle die grösseren Problemlösungskompetenzen hat als die 


für diese Person zuständige Stelle: 


─ Es gibt Personen mit einem laufenden oder abgeschlossenen IV-Verfahren, bei denen ein 


intaktes Arbeitsangebot vorliegt und die allenfalls noch Anspruch auf Hilfsmittel, eine 


Teilrente und / oder Arbeitsvermittlung haben. Bei solchen Personen kann u.U. die Situati-


on gegeben sein, dass die Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktberatung der RAV besser 


geeignet ist als die Arbeitsvermittlung der IV (vgl. Zielgruppe A) 


─ Es gibt Personen mit einem laufenden IV-Verfahren, bei denen erhebliche Probleme im 


Umfeld bestehen, die zuerst gelöst werden müssen, bevor eine erfolgversprechende Ein-


gliederungsstrategie durch die IV eingeleitet werden kann. Bei diesen Personen ist eine 


Übergabe in die Sozialberatung des zuständigen Sozialdiensts / SoBZ die zweckmässige 


Strategie (vgl. Zielgruppe C) 


─ Es gibt Personen mit einem Leistungsanspruch bei der Arbeitslosenversicherung, für wel-


che die Eingliederungsberatung der IV-Stelle erfolgversprechender ist als die Arbeitsver-


mittlung und Arbeitsmarktberatung der RAV (vgl. Zielgruppe F) 
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─ Es gibt Personen mit einem Leistungsanspruch bei der Arbeitslosenversicherung, für wel-


che statt der Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktberatung der RAV eher eine Sozialbera-


tung der Sozialdienste / SoBZ angezeigt wäre (vgl. Zielgruppe G) 


─ Es gibt Personen mit Anspruch auf persönliche oder wirtschaftliche Sozialhilfe, die zwar 


grundsätzlich ein intaktes Arbeitsangebot haben, jedoch mit einem erschwerten Arbeits-


marktzugang. Bei diesen Personen ist ggf. die (intensivere) Eingliederungsberatung und 


Arbeitsvermittlung der IV-Stelle der am besten geeignete Prozess (vgl. Zielgruppe E) 


─ Es gibt Personen mit Anspruch auf persönliche oder wirtschaftliche Sozialhilfe, die ein in-


taktes Arbeitsangebot haben. Für solche Personen ist die Arbeitsvermittlung und Arbeits-


marktberatung der RAV besser geeignet als der Beratungsprozess der Sozialdienste und 


SoBZ (vgl. Zielgruppe H) 


Mit den obigen 9 Zielgruppen deckt das Konzept OPTIMA sämtliche möglichen Fall-


Konstellationen in der Schnittstelle zwischen den drei Institutionen ab. OPTIMA ist in dieser 


Hinsicht ein lückenloses Schnittstellenkonzept.  


Im Folgenden werden die einzelnen Zielgruppen näher beschrieben 


4.2 Zielgruppe A:  
Personen mit IV-Verfahren ohne ALE-Anspruch und intaktem Ar-
beitsangebot  
(Fallübergabe von der IV-Stelle an das RAV) 


Definition 


Zu dieser Zielgruppe gehören Personen, … 


� die ein laufendes oder abgeschlossenes IV-Verfahren haben,  


� die IV-seitig allenfalls noch Anspruch auf Hilfsmittel, eine Teilrente und / oder Arbeitsver-


mittlung haben, 


� die keine Leistungsansprüche bei der Arbeitslosenversicherung haben 


� bei denen ein intaktes Arbeitsangebot vorliegt 


� bei denen die IV-Stelle der Einschätzung ist, dass die Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktbe-


ratung der RAV besser geeignet ist als die Arbeitsvermittlung der IV. 


Anzuwendendes OPTIMA Verfahren 


Bei diesen Personen leitet die IV-Stelle ein OPTIMA-ALV Verfahren gemäss der Beschreibung 


in Kapitel 3.2.1 ein und reduziert nach Fallübergabe die eigenen Aktivitäten gemäss den Erläute-


rungen in Kapitel 3.3.2. 
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Problemstellungen und Kommentare 


Es ist nur mit einer sehr kleinen Anzahl zu dieser Zielgruppe A zählender Personen zu rechnen. 


In der Regel wird bei Personen mit intaktem Arbeitsangebot am Ende eines IV-Verfahrens sich 


in erster Linie die IV-interne Arbeitsvermittlung als zweckmässigstes Verfahren anbieten.  


4.3 Zielgruppe B:  
Personen mit laufendem IV-Verfahren und ALE-Anspruch  
(Fallübergabe von der IV-Stelle an das RAV oder vice versa) 


Definition 


Zu dieser Zielgruppe gehören Personen, … 


� die ein laufendes oder abgeschlossenes IV-Verfahren haben,  


� die gleichzeitig auch Leistungsansprüche bei der Arbeitslosenversicherung haben, 


� bei denen entweder die IV-Stelle der Einschätzung ist, dass die Arbeitsvermittlung und Ar-


beitsmarktberatung der RAV besser geeignet ist als die Arbeitsvermittlung der IV oder umge-


kehrt das RAV eine Fallübergabe an die IV-Stelle als zweckmässig erachtet. 


Nicht bei allen gemeinsamen Fällen muss jedoch ein OPTIMA-Antrag erfolgen. Eine Fallüber-


gabe gemäss OPTIMA erfolgt nur dann, wenn eine der beiden Stellen der Ansicht ist, dass die 


Fallführung nur noch durch die andere Stelle wahrgenommen werden sollte. Wenn jedoch nur 


eine Absprache bei einem gemeinsamen Fall erforderlich ist, dann erfolgt eine klassische bilate-


rale Abstimmung in der täglichen Fallarbeit zwischen den beiden Stellen ohne Fallübergabe (vgl. 


Kapitel 2.2). 


Anzuwendendes OPTIMA Verfahren 


Bei diesen Personen gibt es zwei mögliche Konstellationen. 


� Das RAV gelangt bei einer stellensuchenden Person zur Einschätzung, dass es zweckmässiger 


ist, die Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung im RAV bis auf Weiteres zu sisteren 


und die Fallführung bei der Person vollständig der IV-Stelle zu übertragen. In diesem Fall lei-


tet das RAV ein OPTIMA-IV Verfahren gemäss der Beschreibung in Kapitel 3.2.2 ein und 


reduziert nach Fall-übergabe die eigenen Aktivitäten gemäss den Erläuterungen in Kapitel 


3.3.1. 


� Die IV-Stelle gelangt bei einer versicherten Person, die IV-seitig ggf. Anspruch auf Hilfsmit-


tel, eine Teilrente und / oder Arbeitsvermittlung hat, sich jedoch ansonsten in keinem laufen-


den IV-Verfahren mehr befindet zur Einschätzung, dass ein intaktes Arbeitsangebot vorliegt 


und die Person dem RAV in die Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung übergeben 


werden kann. In diesem Fall kommt dasselbe Verfahren wie bei der Zielgruppe A zum Ein-


satz. Aus denselben Gründen wie bei Zielgruppe A ist aber nicht damit zu rechnen, dass diese 


Konstellation häufig vorliegen wird. 
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Problemstellungen und Kommentare 


Es ist unklar, ob es den RAV unter den heutigen gesetzlichen Grundlagen erlaubt ist, die Stellen-


suchenden im Falle eines OPTIMA-IV-Prozesses von der Erbringung von Arbeitsbemühungen 


zu befreien. Dies wird derzeit vom SECO abgeklärt (vgl. Kapitel 3.3.1) 


Zwingend zu schaffende Voraussetzungen, um OPTIMA bei dieser Zielgruppe anwenden 


zu können:  


Sollen die RAV ALE-Leistungsbeziehende als OPTIMA-Fälle an die IV-Stelle übergeben kön-


nen, muss als zwingende Vorbedingung erfüllt sein, dass die RAV diese Personen von der Er-


bringung von Arbeitsbemühungen befreien können. Andernfalls ist der OPTIMA-IV-Prozess bei 


diesen Personen nicht anwendbar. Diese Anforderung ist derzeit nicht erfüllt.  


4.4 Zielgruppe C:  
Personen mit laufendem IV-Verfahren ohne Leistungen der Sozialhilfe 
(Fallübergabe von der IV-Stelle an Sozialdienst/SoBZ) 


Definition 


Zu dieser Zielgruppe gehören Personen, … 


� die ein laufendes IV-Verfahren haben,  


� die keine Leistungen der (persönlichen oder wirtschaftlichen) Sozialhilfe in Anspruch neh-


men, 


� bei denen kein intaktes Arbeitsangebot vorliegt und deren Probleme im Umfeld so erheblich 


sind, dass ohne vorgängige Sozialberatungsmassnahmen jegliche Eingliederungsmassnahmen 


der IV nicht erfolgversprechend sind, 


� bei denen die IV-Stelle aufgrund dieser Ausgangslage der Einschätzung ist, dass die Fallfüh-


rung an den zuständigen Sozialdienst oder das zuständige SoBZ übergehen soll und bis zur 


Lösung der Umfeldprobleme keine Eingliederungsmassnahmen der IV eingeleitet werden. 


Anzuwendendes OPTIMA Verfahren 


Bei diesen Personen leitet die IV-Stelle ein OPTIMA-SH Verfahren gemäss der Beschreibung in 


Kapitel 3.2.3 ein und reduziert nach Fallübergabe die eigenen Aktivitäten gemäss den Erläute-


rungen in Kapitel 3.3.2. 


Problemstellungen und Kommentare 


Es ist heute gängige Praxis der IV-Stelle, dass bei versicherten Personen, die erhebliche Proble-


me im Umfeld haben oder ihrer Schadenminderungspflicht nicht nachkommen (notwendige me-


dizinische Massnahmen, Auflagen bei Suchterkrankungen etc.) keine beruflichen Massnahmen 


eingeleitet werden und die Prüfung der Rentenfrage aufgeschoben wird. Dies gilt auch dann, 
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wenn die Person einen IV-relevanten Gesundheitsschaden hat. Damit ist die IV-Stelle für diese 


Person nicht zuständig.  


Heute ist es an diesen Personen, sich um die Lösung dieser Umfeldprobleme zu kümmern bzw. 


sich an die hierfür zuständigen Stellen zu wenden. Mit dem OPTIMA-Verfahren kann hier eine 


wesentliche Verbesserung erreicht werden, in dem die IV-Stelle nicht einfach das IV-Verfahren 


sistiert, sondern eine Fallübergabe an den zuständigen Sozialdienst bzw. das zuständige SoBZ 


einleitet. Sobald auf diesem Weg die Umfeldprobleme beseitigt werden konnten, nimmt die IV-


Stelle das IV-Verfahren in der Folge wieder auf.  


Dies funktioniert aber nur dann, wenn es bei einer betroffenen Zielperson auf der anderen Seite 


einen Sozialdienst oder ein SoBZ gibt, dem die Fallführung übertragen werden kann. Wie in Ka-


pitel 3.2.3 beschrieben wird, sind diese Voraussetzungen in der Agglomeration Luzern in einigen 


(grösseren) Gemeinden nicht gegeben (weil es keine Sozialdienste oder SoBZ gibt, welche integ-


ral die Sozialberatung im Sinne einer Fallführung bereitstellen) und in der Stadt Luzern nur in 


jenen Fällen, in denen die betreffenden Personen Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe haben.  


Es ist aus Sicht des Projekts OPTIMA derzeit noch nicht klar, ob die betreffenden Gemeinden 


mit dem ab 2016 geltenden neuen Sozialhilfegesetz verpflichtet sein werden, eine Sozialberatung 


einschliesslich einer Fallführung im Sinne von OPTIMA zu gewährleisten. 


Ist eine dieser beiden Anforderungen nicht gegeben, kann keine Fallübergabe von der IV-Stelle 


an einen zuständigen Sozialdienst bei Personen der Zielgruppe C erfolgen. In diesen Gemeinden 


wäre der OPTIMA-Prozess für die Zielgruppe C somit nicht anwendbar.  


Diese Personen würden damit weiterhin zwischen „Stuhl und Bank“ fallen, weil sich auf der ei-


nen Seite die IV-Stelle aufgrund der erheblichen Umfeldprobleme der betreffenden Personen als 


(noch) nicht zuständig erachtet und auf der andern Seite kein Sozialdienst oder SoBZ existiert, 


die sich der Lösung dieser erheblichen Umfeldprobleme annimmt bzw. die diesbezüglichen Ak-


tivitäten koordiniert.  


Zwingend zu schaffende Voraussetzungen, um OPTIMA bei dieser Zielgruppe anwenden 


zu können:  


Der Prozess OPTIMA-SH kann nur bei Personen dieser Zielgruppe angewendet werden, bei de-


nen ein Sozialdienst oder ein SoBZ bereit ist, eine Sozialberatung mit einer integralen Fallfüh-


rung für diese Person sicherzustellen. In allen anderen Fällen dieser Zielgruppe ist OPTIMA-SH 


nicht anwendbar. Diese Voraussetzung ist derzeit in verschiedenen Gemeinden nicht gegeben.  
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4.5 Zielgruppe D: Personen mit laufendem IV-Verfahren und persönlicher 
oder wirtschaftlicher Sozialhilfe  
(Fallübergabe von der IV-Stelle an Sozialdienst/SoBZ oder vice versa) 


Definition 


Zu dieser Zielgruppe gehören Personen, … 


� die ein laufendes IV-Verfahren haben,  


� die gleichzeitig persönliche und/oder wirtschaftliche Sozialhilfe in Anspruch nehmen, 


� bei denen entweder die IV-Stelle aufgrund von erheblichen Problemen im Umfeld der Person 


analog der Zielgruppe C der Einschätzung ist, dass die Fallführung an den zuständigen Sozi-


aldienst oder das zuständige SoBZ übergehen soll und bis zur Lösung der Umfeldprobleme 


keine Eingliederungsmassnahmen der IV eingeleitet werden. 


� oder bei denen der Sozialdienst oder das SoBZ zum Schluss kommen, dass die Person trotz 


eines erschwerten Zugangs zum Arbeitsmarkt bei entsprechend intensiver Eingliederungsun-


terstützung gute Chancen hat, in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden zu können und 


deshalb die Fallführung an die Eingliederungsberatung der IV-Stelle übergeben will. 


Analog der Zielgruppe B gilt wiederum, dass nicht bei allen gemeinsamen Fällen ein OPTIMA-


Antrag gestellt werden muss, sondern nur dann, wenn eine der beiden Stellen der Ansicht ist, 


dass die Fallführung nur noch durch die andere Stelle wahrgenommen werden sollte. 


Anzuwendendes OPTIMA Verfahren 


Bei diesen Personen gibt es zwei mögliche Konstellationen. 


� Wird eine Fallübergabe vom Sozialdienst oder SoBZ an die IV-Stelle angestrebt, dann leitet 


der Sozialdienst oder das SoBZ ein OPTIMA-IV Verfahren gemäss der Beschreibung in Ka-


pitel 3.2.2 ein und reduziert nach Fall-übergabe die eigenen Aktivitäten gemäss den Erläute-


rungen in Kapitel 3.3.3. 


� Erfolgt eine Fallübergabe von der IV-Stelle an den zuständigen Sozialdienst oder das zustän-


dige SoBZ, dann leitet die IV-Stelle ein OPTIMA-SH Verfahren gemäss der Beschreibung in 


Kapitel 3.2.3 ein und reduziert nach Fallübergabe die eigenen Aktivitäten gemäss den Erläute-


rungen in Kapitel 3.3.2. 


Problemstellungen und Kommentare 


Die bei der Zielgruppe C genannten Probleme stellen sich bei der Zielgruppe D nicht, da bei die-


ser Zielgruppe definitionsgemäss eine Fallführung auf Seiten der Sozialhilfe vorliegt.  
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4.6 Zielgruppe E:  
Personen mit Anspruch auf persönliche oder wirtschaftliche Sozial-
hilfe ohne laufendes IV-Verfahren  
(Fallübergabe vom Sozialdienst/SoBZ an die IV-Stelle) 


Definition 


Zu dieser Zielgruppe gehören Personen, … 


� die kein laufendes IV-Verfahren und keinen IV-relevanten Gesundheitsschaden haben, 


� die persönliche und/oder wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen,  


� die sich selbst als arbeitsfähig erachten und arbeiten wollen, 


� die ein intaktes Arbeitsangebot haben (siehe Kapitel 3.2.1),  


� bei denen ein hoher Unterstützungsbedarf bei der Arbeitsvermittlung bzw. ein erschwerter 


Zugang zum Arbeitsmarkt besteht (ggf. mit einem (nicht IV-relevanten) Gesundheitsschaden), 


� und bei denen der Sozialdienst oder das SoBZ aufgrund dieser Ausgangslage der Ansicht ist, 


dass die Eingliederungsberatung und Arbeitsvermittlung der IV-Stelle die besseren Kompe-


tenzen hat, um die betreffende Person in den Arbeitsmarkt einzugliedern. 


Bei dieser Zielgruppe geht es ausdrücklich nicht um Personen, bei denen ein IV-relevanter Ge-


sundheitsschaden vermutet wird. Ist dies der Fall, soll eine klassische IV-Anmeldung erfolgen, 


wodurch der Person (ggf.) Leistungsansprüche bei der IV zugesprochen werden und, wodurch 


sie zu einem gemeinsamen Fall RAV/Sozialhilfe (Zielgruppe D) wird. 


Es handelt sich bei der Zielgruppe E somit um Sozialhilfebeziehende, die zwar keinen IV-


relevanten Gesundheitsschaden haben, jedoch einen hohen Unterstützungsbedarf bei der Ar-


beitsvermittlung aufweisen und/oder zu Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses noch eines 


Coachings mit Begleitung am Arbeitsplatz benötigen, was seitens der IV angeboten werden 


kann. 


Anzuwendendes OPTIMA Verfahren 


Bei diesen Personen leitet der Sozialdienst oder das SoBZ ein OPTIMA-IV Verfahren gemäss 


der Beschreibung in Kapitel 3.2.2 ein und reduziert nach Fallübergabe die eigenen Aktivitäten 


gemäss den Erläuterungen in Kapitel 3.3.3. 


Problemstellungen und Besonderheiten 


Es gibt keine besonderen Problemstellungen bei dieser Zielgruppe. 


  







 


  


  


  Seite 44 


4.7 Zielgruppe F: Personen mit Anspruch auf ALE ohne laufendes IV-
Verfahren  
(Fallübergabe vom RAV an die IV-Stelle) 


Definition 


Zu dieser Zielgruppe gehören Personen, … 


� die kein laufendes IV-Verfahren und keinen IV-relevanten Gesundheitsschaden haben, 


� die Leistungsansprüche bei der Arbeitslosenversicherung haben, 


� die sich selbst als arbeitsfähig erachten und arbeiten wollen 


� die ein intaktes Arbeitsangebot haben (siehe Kapitel 3.2.1),  


� bei denen ein hoher Unterstützungsbedarf bei der Arbeitsvermittlung bzw. einen gesundheits-


bedingt erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt besteht (ggf. mit einem (nicht IV-relevanten) 


Gesundheitsschaden) 


� und bei denen das RAV aufgrund dieser Ausgangslage der Ansicht ist, dass die Eingliede-


rungsberatung und Arbeitsvermittlung der IV-Stelle die besseren Kompetenzen hat, um die 


betreffende Person in den Arbeitsmarkt einzugliedern als das RAV. 


Bei dieser Zielgruppe geht es ausdrücklich nicht um Personen, bei denen das RAV einen IV-


relevanten Gesundheitsschaden vermutet. Ist dies der Fall, soll eine klassische IV-Anmeldung 


erfolgen, wodurch der Person (ggf) Leistungsansprüche bei der IV zugesprochen werden und sie 


zu einem gemeinsamen Fall RAV/IV-Stelle (Zielgruppe B) wird. 


Anzuwendendes OPTIMA Verfahren 


Bei diesen Personen leitet das RAV ein OPTIMA-IV Verfahren gemäss der Beschreibung in Ka-


pitel 3.2.2 ein und reduziert nach Fallübergabe die eigenen Aktivitäten gemäss den Erläuterun-


gen in Kapitel 3.3.1. 


Problemstellungen und Besonderheiten 


Im Zusammenhang mit der Übergabe der Fallführung des RAV bei Leistungsbeziehenden der 


ALV an die IV-Stelle bestehen zwei grundlegende Problematiken, die gelöst werden müssen. 


Andernfalls ist das OPTIMA-Verfahren bei dieser Zielgruppe nicht anwendbar: 


� Gemäss Art. 54 IVG ist die Übertragung von Aufgaben der Arbeitslosenversicherung an die 


IV-Stelle derzeit nicht explizit vorgesehen. Nach Auskunft des BSV sei eine diesbezügliche 


Anpassung des IVG jedoch in Bearbeitung (vgl. Kapitel 3.2.2). 


� Es ist unklar, ob es den RAV unter den heutigen gesetzlichen Grundlagen erlaubt ist, die Stel-


lensuchenden im Falle eines OPTIMA-IV-Prozesses von der Erbringung von Arbeitsbemü-


hungen zu befreien. Dies wird derzeit vom SECO abgeklärt (vgl. Kapitel 3.3.1) 
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Zwingend zu schaffende Voraussetzungen, um OPTIMA bei dieser Zielgruppe anwenden 


zu können:  


� Sollen die RAV ALE-Leistungsbeziehende als OPTIMA-Fälle an die IV-Stelle übergeben 


können, muss als zwingende Vorbedingung erfüllt sein, dass die RAV diese Personen von der 


Erbringung von Arbeitsbemühungen befreien können. Andernfalls ist der OPTIMA-IV-


Prozess bei diesen Personen nicht anwendbar. Diese Anforderung ist derzeit nicht erfüllt. 


� Soll die IV-Stelle Personen ohne laufendes IV-Verfahren als OPTIMA-Fälle im Auftrag der 


ALV betreuen, muss als zwingende Bedingung vorgängig der Artikel 54 IVG entsprechend 


angepasst werden (vgl. Kapitel 3.2 2). 


4.8 Zielgruppe G:  
Personen mit Anspruch auf ALE ohne persönliche oder wirtschaftli-
che Sozialhilfe  
(Fallübergabe vom RAV an die Sozialhilfe) 


Definition 


Zu dieser Zielgruppe gehören Personen, … 


� die einen Leistungsanspruch bei der Arbeitslosenversicherung haben,  


� die keine Leistungen der (persönlichen oder wirtschaftlichen) Sozialhilfe in Anspruch neh-


men, 


� bei denen kein intaktes Arbeitsangebot vorliegt und deren Probleme im Umfeld so erheblich 


sind, dass eine Arbeitsvermittlung durch die RAV nicht erfolgversprechend ist, 


� und bei denen das RAV aufgrund dieser Ausgangslage der Einschätzung ist, dass die Fallfüh-


rung an den zuständigen Sozialdienst oder das zuständige SoBZ übergehen soll und bis zur 


Wiederherstellung des intakten Arbeitsangebots keine Arbeitsmarktberatung und Arbeitsver-


mittlung durch das RAV erfolgen soll. 


Anzuwendendes OPTIMA Verfahren 


Bei diesen Personen leitet das RAV ein OPTIMA-SH Verfahren gemäss der Beschreibung in 


Kapitel 3.2.3 ein und reduziert nach Fallübergabe die eigenen Aktivitäten gemäss den Erläute-


rungen in Kapitel 3.3.1. 


Dieses Verfahren wird bereits seit 2014 im Rahmen eines Pilotprojekts zwischen dem SoBZ 


Hochdorf/Sursee und den RAV dieser Region angewendet.  


Problemstellungen und Kommentare 


Ähnlich der Ausgangslage der IV-Stelle gibt es Stellensuchende im RAV, die kein intaktes Ar-


beitsangebot (vgl. Kapitel 3.2.1) haben und deshalb kaum in eine Stelle auf dem ersten Arbeits-


markt integrierbar sind. Mit dem OPTIMA-Verfahren kann bei solchen Personen eine wesentli-


che Verbesserung erreicht werden, in dem das RAV eine Fallübergabe an den zuständigen Sozi-
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aldienst bzw. das zuständige SoBZ einleitet. Sobald auf diesem Weg das intakte Arbeitsangebot 


wieder hergestellt ist, kann das RAV anschliessend die Arbeitsmarktberatung und Arbeitsver-


mittlung wieder zielgerichtet aufnehmen.  


Analog der Zielgruppe C funktioniert dieses Verfahren aber ebenfalls nur dann, wenn es bei ei-


ner betroffenen Zielperson auf der anderen Seite einen Sozialdienst oder ein SoBZ gibt, dem die 


Fallführung übertragen werden kann. Diese Voraussetzungen sind in einigen (grösseren) Ge-


meinden in der Agglomeration Luzern nicht gegeben (weil es keine Sozialdienste oder SoBZ 


gibt, welche integral die Sozialberatung im Sinne einer Fallführung bereitstellen) und in der 


Stadt Luzern nur in jenen Fällen, in denen die betreffenden Personen Anspruch auf wirtschaftli-


che Sozialhilfe haben. Die sich daraus ergebenden Auswirkungen sind dieselben wie bei der 


Zielgruppe C (Kapitel 4.4) beschrieben: In diesen Gemeinden ist der OPTIMA-Prozess ohne ent-


sprechende Anpassungen dieser Zuständigkeiten für die Zielgruppe G nicht anwendbar.  


Zwingend zu schaffende Voraussetzungen, um OPTIMA bei dieser Zielgruppe anwenden 


zu können:  


Der Prozess OPTIMA-SH kann nur bei jenen Personen dieser Zielgruppe angewendet werden, 


bei denen ein Sozialdienst oder ein SoBZ bereit ist, eine Sozialberatung mit einer integralen 


Fallführung für diese Person sicherzustellen. In allen anderen Fällen ist OPTIMA-SH bei dieser 


Zielgruppe nicht anwendbar. Diese Voraussetzung ist derzeit in verschiedenen Gemeinden nicht 


gegeben.  


4.9 Zielgruppe H: Personen mit persönlicher oder wirtschaftlicher Sozial-
hilfe ohne Anspruch auf ALE  
(Fallübergabe vom Sozialdienst/SoBZ an das RAV) 


Definition 


Zu dieser Zielgruppe gehören Personen, … 


� die keinen Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung haben, 


� die persönliche und/oder wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen,  


� die sich selbst als arbeitsfähig erachten und arbeiten wollen 


� die ein intaktes Arbeitsangebot haben (siehe Kapitel 3.2.1),  


� und bei denen der Sozialdienst oder das SoBZ aufgrund dieser Ausgangslage der Ansicht ist, 


dass die Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung des RAV besser geeignet ist, um die 


betreffende Person in den Arbeitsmarkt einzugliedern. 
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Anzuwendendes OPTIMA Verfahren 


Bei diesen Personen leitet der Sozialdienst oder das SoBZ ein OPTIMA-ALV Verfahren gemäss 


der Beschreibung in Kapitel 3.2.1 ein und reduziert nach Fallübergabe die eigenen Aktivitäten 


gemäss den Erläuterungen in Kapitel 3.3.3. 


Problemstellungen und Besonderheiten 


Es gibt keine besonderen Problemstellungen bei dieser Zielgruppe, sofern die in Kapitel 3.2 und 


3.3 genannten Anforderungen eingehalten werden. 


4.10 Zielgruppe I: Personen mit Anspruch auf persönliche oder wirtschaft-
liche Sozialhilfe mit Anspruch auf ALE  
(Fallübergabe vom Sozialdienst/SoBZ an das RAV oder vice versa) 


Definition 


Zu dieser Zielgruppe gehören Personen, … 


� die persönliche oder wirtschaftliche Sozialhilfe erhalten,  


� die gleichzeitig auch Leistungsansprüche bei der Arbeitslosenversicherung haben, 


� bei denen entweder der Sozialdienst / das SoBZ der Einschätzung ist, dass die Arbeitsvermitt-


lung und Arbeitsmarktberatung der RAV besser geeignet ist als die eigene Beratung oder um-


gekehrt das RAV der Ansicht ist, dass eine Sozialberatung durch den Sozialdienst oder das 


SoBZ zweckmässiger ist als eine Arbeitsmarktberatung und Arbeitsvermittlung durch das 


RAV. 


Wiederum gilt auch hier, dass nicht bei allen gemeinsamen Fällen muss ein OPTIMA-Antrag er-


folgen muss, sondern nur dann, wenn eine der beiden Stellen der Ansicht ist, dass die Fallfüh-


rung nur noch durch die andere Stelle wahrgenommen werden sollte. 


Anzuwendendes OPTIMA Verfahren 


Bei diesen Personen gibt es zwei mögliche Konstellationen. 


� Soll eine Fallübergabe vom Sozialdienst oder SoBZ an das RAV erfolgen, dann leitet der So-


zialdienst oder das SoBZ ein OPTIMA-ALV-Verfahren gemäss der Beschreibung in Kapitel 


3.2.1 ein und reduziert nach Fall-übergabe die eigenen Aktivitäten gemäss den Erläuterungen 


in Kapitel 3.3.3. 


� Gibt es stattdessen eine Fallübergabe vom RAV an den zuständigen Sozialdienst oder das zu-


ständige SoBZ, dann leitet das RAV ein OPTIMA-SH Verfahren gemäss der Beschreibung in 


Kapitel 3.2.3 ein und reduziert nach Fallübergabe die eigenen Aktivitäten gemäss den Erläute-


rungen in Kapitel 3.3.1. 


Problemstellungen und Kommentare 


Die bei der Zielgruppe G genannten Probleme stellen sich bei der Zielgruppe I nicht, da bei die-


ser Zielgruppe definitionsgemäss eine Fallführung auf Seiten der Sozialhilfe vorliegt.  
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5 Finanzierungsregelungen  


5.1 Entschädigung der für die Beratung und Betreuung von OPTIMA-
Fällen anfallenden internen Personalkosten (Verwaltungskostenent-
schädigung) 


Nimmt eine Stelle Beratungsleistungen einer anderen Stelle in Anspruch, entstehen dieser ent-


sprechende Personalaufwände. Es stellt sich nun die Frage, wie solche bei OPTIMA-Personen 


entstehende Personalkosten zu entschädigen sind. 


Dabei gibt es grundsätzlich 3 Modelle: 


� Modell A: Die durch OPTIMA-Personen entstehenden Aufwände werden in Form von Fall-


pauschalen gegenseitig in Rechnung gestellt. Mit den diesbezüglichen Einnahmen finanzieren 


die Stellen den zusätzlichen Personalbedarf.  


� Modell B: Jede Stelle finanziert die eigenen Verwaltungskosten selbst. 


� Modell C: Solange entweder der durch OPTIMA-Fälle induzierte Zusatzaufwand gering ist 


oder die Anzahl der von anderen Stellen aufgenommen und an andere Stellen abgegebene 


OPTIMA-Fälle sich in etwa die Waage halten, gelangt Modell B zur Anwendung. Sind beide 


Voraussetzungen erheblich nicht erfüllt, dann ist Modell A anzuwenden.  


Eigenschaften des Modells A: 


Die Personalkosten werden heute in den verschiedenen Institutionen nach unterschiedlichen Ver-


fahren finanziert (hier unterscheiden sich die IV-Stelle, die SoBZ, die verschiedenen Sozial-


dienste und die RAV grundlegend).  


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausgangslagen wird empfohlen, die OPTIMA-


Aufwände bei Anwendung des Modells A wie folgt abzurechnen: 


� Bei durch die IV-Stelle geführten Fällen: Die IV-Stelle stellt der zuweisenden Stelle monat-


lich Rechnung für jene im Auftrag dieser Stelle geführten OPTIMA-Fälle, die nicht gleichzei-


tig ein laufendes IV-Verfahren haben.  


� Bei durch die Sozialdienste geführte Fällen: Die Sozialdienste und SoBZ stellen der zuwei-


senden Stelle monatlich Rechnung für jene im Auftrag dieser Stelle geführten Fälle, die vor 


dieser Zuweisung keine persönliche Sozialhilfe bezogen haben.  


� Bei durch die RAV geführten Fällen: Die RAV stellen der zuweisenden Stelle monatlich 


Rechnung für jene im Auftrag dieser Stelle geführten Stellensuchenden, die vor dieser Zuwei-


sung nicht als Stellensuchende im RAV gemeldet waren. 
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Die monatliche Fallpauschale berechnet sich jeweils nach folgendem Berechnungsschlüssel: 
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Als monatliche Lohnvollkosten kann von einem Betrag in der Grössenordnung von rund 12‘500 


CHF ausgegangen werden (bzw. 150‘000 CHF pro Jahr). Die Anzahl laufender Fälle pro Bera-


tungsperson liegt in der IV-Stelle bei ca. 55 Eingliederungsfällen pro 100%-Pensum. In den 


RAV kann von ca. 100 betreuten Stellensuchenden pro 100%-PersonalberaterIn ausgegangen 


werden und bei den Sozialberatenden ebenfalls von rund 100 Personen pro Vollzeitpensum.  


Aufgrund dieser Annahmen ergeben sich folgende monatlichen Fallpauschalen pro OPTIMA-


Person (exkl. Kosten für Massnahmen (vgl. Kapitel 5.2)): 


� Fallpauschale bei durch die IV-Stelle geführten OPTIMA Personen: 227 CHF / Monat 


� Fallpauschale bei durch die RAV geführten OPTIMA Personen: 125 CHF / Monat 


� Fallpauschale bei durch die SoBZ und Sozialdienste geführten OPTIMA Personen: 125 CHF / 


Monat 


Wie würden die drei Institutionen derartige Entschädigungen, die sie an andere Institutionen für 


die Fallführung entrichten müssten, jeweils finanzieren? 


� IV-Stelle: Soll die IV-Stelle den RAV oder Sozialdiensten / SoBZ derartige Entschädigungen 


entrichten, dann kann sie dies nur, indem das RAV bzw. der Sozialdienst wie ein externer 


Massnahmenanbieter behandelt wird bzw. die RAV-Teilnahme oder Teilnahme an einer Sozi-


alberatung als Eingliederungsmassnahme verfügt wird. Ob Sozialberatungen und Arbeits-


marktberatungen IVG-konforme Massnahmen sind und als Eingliederungsmassnahme verfügt 


werden könnten, ist noch zu prüfen. 


� Arbeitslosenversicherung: Die Dienststelle WIRA kann mit der IV-Stelle grundsätzlich in 


Analogie zu den Anbietern BSLB, profil Arbeit und Handicap eine Leistungsvereinbarung 


abschliessen und sie in diesem Rahmen entschädigen. Die WIRA verfügt derzeit aber kaum 


über entsprechende Reserven bei diesen Budgetpositionen, die Teil der Verwaltungskosten-


entschädigungsregelung sind. Budgettechnisch einfacher umsetzbar wären solche Entschädi-


gungen aus Sicht der WIRA dann, wenn sie im Rahmen des AMM-Plafonds abgerechnet 


werden könnten. Dies ist mit dem SECO zu klären. 


� Sozialberatungszentren und Sozialdienste: 


Bei den SoBZ und den Sozialdiensten ist die Ausgangslage ähnlich wie bei der WIRA: Die 


Gemeinden können die IV-Stelle und die RAV analog den Leistungsvereinbarungen mit ande-


ren Anbietern entschädigen (bspw. SAH-Coaching). Hierfür wären entsprechende Leistungs-


vereinbarungen abzuschliessen. 


Es ist Sache jeder Institution, wie sie den sich aufgrund von OPTIMA-Fällen ergebenden zusätz-


lichen Personalbedarf sicherstellen und finanzieren. 
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Eigenschaften des Modells B: 


Das Modell B ist vergleichsweise einfach handhabbar. Zudem stellt sich aufgrund der relativ ge-


ringen Personalkosten pro betreuten Fall (vgl. obiger Abschnitt) die Frage, ob sich eine gegensei-


tige Verrechnung von Fallpauschalen gemäss dem Modell A tatsächlich lohnt. Dies zumal nicht 


mit riesigen Fallzahlen zu rechnen ist, bei denen eine OPTIMA-Fallübergabe erfolgt. 


5.2 Finanzierung von Massnahmen bei OPTIMA-Fällen 


Eines der Grundprinzipien von OPTIMA ist, dass keine Stelle, die einen OPTIMA-Fall führt, im 


Namen der gesetzlich zuständigen Stelle irgendwelche hoheitlichen Aufgaben wahrnimmt oder 


Verfügungen erlässt. 


Dieses Prinzip wird in Bezug auf den Einsatz und Finanzierung von individuellen oder kol-


lektiven Eingliederungs- oder Sozialberatungsmassnahmen bei OPTIMA-Fällen wie folgt umge-


setzt:  


� Jede Massnahme wird von derjenigen Institution finanziert, bei welcher die betreffende Per-


son zum Leistungsbezug berechtigt ist. 


� Eine Institution, die einen OPTIMA-Fall führt, muss vor einem Massnahmeneinsatz eine Kos-


tengutsprache bei der Stelle einholen, bei der diese Person zum Leistungsbezug berechtigt ist. 


� Mit der schriftlich einzureichenden Kostengutsprache bestätigt die finanzierende Stelle, dass 


sie die Massnahmenkosten trägt.  


� Bedarf es hierfür irgendwelcher Verfügungen seitens der finanzierenden Stelle, ist dies durch 


diese zu gewährleisten. Die den OPTIMA-Fall führende Stelle ist hierfür nicht verantwortlich.  


� Nach Eingang der Kostengutsprache erteilt die den OPTIMA-Fall führende Stelle dem betref-


fenden Anbieter die Auftragsbestätigung für die Durchführung der Massnahme mit der betref-


fenden Person. Es werden jedoch zu keinem Zeitpunkt Massnahmen im Auftrag der finanzie-


renden Stelle eingesetzt, solange von dieser keine explizite und unterschriebene Kostengut-


sprache vorliegt (keine Vorfinanzierung auf Zusehen hin). 


� Nach Abschluss der Massnahme sendet die den OPTIMA-Fall führende Stelle der finanzie-


renden Stelle die Rechnung des Anbieters zur Zahlung.  


� Auch bei weiteren Massnahmen zu einem späteren Zeitpunkt ist durch die aufnehmende Stel-


le jeweils immer zuerst eine Kostengutsprache einzuholen. 


Der diesbezügliche Prozess ist in Kapitel 3.2 beschrieben. 


  







 


  


  


  Seite 51 


6 Informatikmittel, Controlling und Evaluation  


6.1 Informatikmittel 


Jede Stelle arbeitet auch bei OPTIMA-Fällen mit denjenigen Informatiksystemen, die sie im 


Rahmen ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Die OPTIMA-Fälle werden ausschliesslich in den ei-


genen IT-Systemen und nicht zusätzlich in weiteren IT-Systemen, bspw. dem IT-System der zu-


weisenden Stelle, geführt. Im Falle der IV-Stelle sind die Voraussetzungen, um Personen ohne 


IV-Anmeldung im IT-System OSIV zu verwalten nicht gegeben. Hierfür muss eine Alternative 


gefunden werden. 


6.2 Controlling und Evaluation  


6.2.1 Ziele 


Um den Erfolg und die Relevanz des OPTIMA-Konzepts in Zukunft evaluieren zu können, be-


darf es künftig entsprechender Kennzahlen, die hierüber Auskunft geben.  


Folgende Kennzahlen sind hierfür wichtig: 


� Anzahl potenzielle Zielpersonen der Zielgruppen A bis I 


� Anzahl OPTIMA-Fälle innerhalb der Zielgruppen A bis I 


� Kosten im Zusammenhang mit den übernommenen Fällen 


─ Massnahmenkosten 


─ Verwaltungskosten (hochgerechnet aufgrund unterstellter Kostentreiber) 


Es ist von grosser Wichtigkeit für die Akzeptanz des OPTIMA-Konzepts und damit die Umsetz-


barkeit, dass die OPTIMA-Fälle zu möglichst geringen administrativen Zusatzaufwänden führen. 


Deshalb ist das Grundprinzip zu verfolgen, obige Kennzahlen auf der Grundlage von bereits be-


stehenden Quelldaten auszuwerten, ohne dass die Fallverantwortlichen der verschiedenen Insti-


tutionen bei OPTIMA-Fällen zusätzliche Daten zu reinen Controllingzwecken erfassen müssen. 


6.2.2 Quelldaten zur Ermittlung der Anzahl potenzieller Zielpersonen der 
Zielgruppen A bis I 


� Zielgruppe A 


Approximativ kann die Summe aller potenziellen Zielpersonen der Zielgruppe A wie folgt be-


stimmt werden.  


Personen der Zielgruppe A müssen folgende mindestens Merkmale aufweisen (wobei diese 


Merkmale als notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingungen für die Zugehörigkeit zur 


Zielgruppe A zu erachten sind):  


─ Personen, die ein IV-Verfahren durchlaufen sind oder in einem laufenden IV-Verfahren 


stehen, 


─ die höchstens eine Teilrente, jedoch keine ganze Rente zugesprochen erhalten haben,  
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─ die Anspruch auf Arbeitsvermittlungsmassnahmen der IV haben und hierauf nicht verzich-


ten, 


─ die keine ALE-Leistungen beziehen, 


─ und keine wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen. 


Diese Daten lassen sich durch Verknüpfung der Sozialhilfedaten, der ASAL-Daten und der 


Daten des OSIV ermitteln. 


� Zielgruppe B 


Approximativ kann die Summe aller potenziellen Zielpersonen der Zielgruppe B wie folgt be-


stimmt werden.  


Personen der Zielgruppe B müssen mindestens folgende Merkmale aufweisen (wobei diese 


Merkmale als notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingungen für die Zugehörigkeit zur 


Zielgruppe B zu erachten sind):  


─ Personen, die ein IV-Verfahren durchlaufen sind, 


─ und die gleichzeitig ALE-Leistungen beziehen, 


─ aber keine wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen. 


Diese Daten lassen sich durch Verknüpfung der Sozialhilfedaten, der ASAL-Daten und der 


Daten des OSIV ermitteln. 


� Zielgruppe C 


Approximativ kann die Summe aller potenziellen Zielpersonen der Zielgruppe C wie folgt be-


stimmt werden. Personen der Zielgruppe C müssen folgende Merkmale aufweisen:  


─ Personen, bei denen ein IV-Verfahren gestartet wurde, 


─ die an keinen Eingliederungsmassnahmen teilnehmen und bei denen Eingliederungsmass-


nahmen mit dem Grund (Ablehnung von weiteren Leistungen weil Teilziel nicht erreicht / 


Abbruch von Massnahmen aus andern Gründen (Ablehnungscode 70)) abgelehnt wurden, 


─ bei denen noch kein Renten(vorbescheid)entscheid vorliegt, 


─ und die keine wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen. 


Diese Daten lassen sich durch Verknüpfung der Sozialhilfedaten, der ASAL-Daten und der 


Daten des OSIV ermitteln. 
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� Zielgruppe D 


Approximativ kann die Summe aller potenziellen Zielpersonen der Zielgruppe D wie folgt be-


stimmt werden.  


Personen der Zielgruppe D müssen folgende Merkmale aufweisen:  


─ Personen, bei denen ein IV-Verfahren gestartet wurde, 


─ die an keinen Eingliederungsmassnahmen teilnehmen und bei denen Eingliederungsmass-


nahmen mit dem Grund (Ablehnung von weiteren Leistungen weil Teilziel nicht erreicht / 


Abbruch von Massnahmen aus andern Gründen (Ablehnungscode 70)) abgelehnt wurden, 


─ bei denen noch kein Renten(vorbescheid)entscheid vorliegt, 


─ und die persönliche oder wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen. 


Diese Daten lassen sich durch Verknüpfung der Sozialhilfedaten, der ASAL-Daten und der 


Daten des OSIV ermitteln. 


� Zielgruppen E und H  


Approximativ kann die Summe aller potenziellen Zielpersonen der Zielgruppen E und H wie 


folgt bestimmt werden.  


Personen der Zielgruppen E und H müssen folgende Merkmale aufweisen (wobei diese 


Merkmale als notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingungen für die Zugehörigkeit zur 


Zielgruppe zu erachten sind):  


─ Personen, die persönliche oder wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen, 


─ bei denen kein IV-Verfahren gestartet wurde bzw. keine IV-Anmeldung vorliegt und die 


keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung erhalten, 


─ bei denen in den Variablen Erwerbssituation 1, 2 , 3 und 4 der Sozialhilfestatistik keiner 


der folgenden Einträge erfasst ist: Selbstständig (Code 1), angestellt bei eigener Firma (2), 


regelmässig angestellt (3), zeitlich befristeter Vertrag (4), Arbeit auf Abruf (5), Gelegen-


heitsarbeit (6), mitarbeitendes Familienmitglied (7), Lehrling (8), Rentner/in (Code 15), 


arbeitsunfähig (Code 16), Dauerinvalidität (Code 17), keine Chance auf dem Arbeitsmarkt 


(Code 17).  


Diese Daten lassen sich durch Verknüpfung der Sozialhilfedaten, der ASAL-Daten und der 


Daten des OSIV ermitteln. 


� Zielgruppen F und G 


Die Anzahl aller potenziellen Zielpersonen der Zielgruppen F und G lässt sich nur sehr unge-


nau bestimmen, da in den Systemen der Arbeitslosenversicherung keine Variablen erfasst 


werden, welche Rückschlüsse darauf zulassen, ob kein intaktes Arbeitsangebot vorliegt. Am 


ehesten kann die Variable „Vermittelbarkeit“ in AVAM hierzu herangezogen werden. Diese 


Variable wird aber erfahrungsgemäss ungenau erfasst. 
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Als bestmögliche Approximation kann folgende Zahl verwendet werden. Personen der Ziel-


gruppen F und G müssen folgende Merkmale aufweisen (wobei diese Merkmale als notwen-


dige, jedoch nicht hinreichende Bedingungen für die Zugehörigkeit zur Zielgruppe A zu er-


achten sind):  


─ Personen, die ALE-Leistungen beziehen, 


─ bei denen kein IV-Verfahren gestartet wurde bzw. keine IV-Anmeldung vorliegt und keine 


wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen, 


─ deren Vermittelbarkeit gemäss AVAM und ASAL sehr schlecht ist. 


Diese Daten lassen sich durch Verknüpfung der Sozialhilfedaten, der ASAL-Daten und der 


Daten des OSIV ermitteln. 


� Zielgruppe I 


Approximativ kann die Summe aller potenziellen Zielpersonen der Zielgruppe I wie folgt be-


stimmt werden. Personen der Zielgruppe I müssen folgende Merkmale aufweisen (wobei die-


se Merkmale als notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingungen für die Zugehörigkeit 


zur Zielgruppe zu erachten sind):  


─ Personen, die ALE-Leistungen beziehen, 


─ und die gleichzeitig wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen, 


─ bei denen in den Variablen Erwerbssituation 1, 2, 3 und 4 der Sozialhilfestatistik keiner der 


folgenden Einträge erfasst ist: arbeitsunfähig (Code 16), Dauerinvalidität (Code 17), keine 


Chance auf dem Arbeitsmarkt (Code 17).  


Diese Daten lassen sich durch Verknüpfung der Sozialhilfedaten, der ASAL-Daten und der 


Daten des OSIV ermitteln. 


6.2.3 Quelldaten zur Ermittlung der Anzahl OPTIMA-Fälle der Zielgruppen A 
bis I 


Damit bestimmt werden kann, bei wie vielen Personen der Zielgruppen A bis I tatsächlich ein 


OPTIMA-Verfahren eingeleitet wurde, sind folgende Informationen auf dem OPTIMA-


Antragsformular zu erfassen: 


� Welche Stelle stellt den OPTIMA Antrag? 


� An welche Stelle soll die Fallführung übertragen werden? 


� Bei welchen der drei Institutionen ist die betreffende Person zum Zeitpunkt des OPTIMA-


Antrags anhängig: 


─ Befindet sich die Person in der Sozialberatung des Sozialdiensts oder des SoBZ? 


─ Bezieht die Person wirtschaftliche Sozialhilfe? 


─ Ist die Person auf dem RAV als stellensuchend gemeldet? 


─ Bezieht die Person Leistungen der Arbeitslosenversicherung? 
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─ Befindet sich die Person in der Eingliederungsberatung oder besucht sie Eingliederungs-


massnahmen der IV-Stelle? 


─ Sozialversicherungsnummer der Person 


6.2.4 Quelldaten zur Ermittlung der Kosten im Zusammenhang mit den 
übernommenen Fällen 


Anfallende Personalkosten für die Beratung und Betreuung von OPTIMA-Fällen 


Die im Zusammenhang mit der Beratung und Betreuung von OPTIMA-Fällen anfallenden Per-


sonalkosten lassen sich anhand des in Kapitel 5.1 beschriebenen Kostenschlüssels abschätzen.  


Hierzu bedarf es auf dem Antragsformular folgender Zusatzinformationen: 


� Geplante Dauer des OPTIMA-Prozesses in Monaten  


Anfallende Massnahmenkosten bei OPTIMA-Fällen 


Sämtliche Massnahmenkosten von OPTIMA-Fällen werden jeweils in den IT-Systemen jener 


Stellen erfasst, welche die betreffenden Massnahmen verfügen. Damit diese Verfügungsdaten 


den OPTIMA-Fällen zugeordnet werden können, muss auf dem OPTIMA-Antragsformular des-


halb zusätzlich die Sozialversicherungsnummer der Person erfasst werden. 


6.2.5 Verknüpfung von Sozialhilfedaten, ASAL-Daten und OSIV-Daten 


Die Sozialhilfedaten stammen aus den Quelldaten der Sozialhilfestatistik des Kantons Luzern. 


Die Daten über die Stellensuchenden der RAV werden den Systemen ASAL und AVAM der 


Arbeitslosenversicherung entnommen und die Informationen über die Versicherten der IV-Stelle 


werden aus dem Informationssystem OSIV bezogen. 


Diese Personendatentabellen sind miteinander zu verknüpfen. Hierzu ist erforderlich, dass die 


verschieden Datensätze von ein und derselben Personen in den verschiedenen IT-Systemen mit-


einander verknüpft werden können.  


Die Hauptproblematik besteht dabei darin, dass aus Datenschutzgründen gewährleistet sein 


muss, dass niemand ausser der betreffenden Person selbst jemals in der Lage ist, die verschiede-


nen Datensätze dieser Person zusammenzuführen und dabei die betreffende Person identifizieren 


kann bzw. herausfinden könnte, um welche Person es sich handelt. 


Diese Datenschutzanforderung kann mit folgendem Vorgehen sichergestellt werden. 


� Zuerst senden die Datenlieferanten der 3 Institutionen (LUSTAT, WIRA und IV-Stelle) die 


Personendatensätze in anonymisierter Form – d.h. ohne identifizierende Personenangaben – 


an eine dritte Stelle, die ihrerseits selbst keinen Zugriff auf die Originaldaten dieser 3 Institu-


tionen hat.  


Wichtig ist, dass die dieser dritten Stelle gesendeten Personendatensätze jeweils eine anony-


me Personenidentifikationsnummer des betreffenden IT-Systems enthalten (bspw. die Sys-


temlaufnummer der jeweiligen IT-Systeme). 
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� Anschliessend senden die 3 Datenlieferanten je eine Tabelle mit 2 Spalten – der Sozialversi-


cherungsnummer und der zugehörigen anonymen Personenidentifikationsnummer – an eine 


andere unabhängige Stelle, die ebenfalls keinen Zugriff auf die Originaldaten dieser 3 Institu-


tionen hat. Diese Stelle erstellt aus diesen 3 Tabellen eine Zuordnungstabelle mit jeweils 3 


Spalten: die erste Spalte enthält die Personen-ID der IV-Datensätze, die zweite Spalte enthält 


die Personen-IDs der ALV-Datensätze und die dritte Spalte die Personen-IDs der Sozialhilfe-


personen. Bei gemeinsamen Fällen der IV und der ALV steht dabei die Personen-ID der IV 


und jene der ALV auf derselben Zeile. Analoges gilt für gemeinsame Fälle mit der Sozialhil-


fe.  


� Die derart gebildete anonyme Zuordnungstabelle sendet diese Stelle an die andere unabhängi-


ge Stelle, welche die anonymisierten Personendatensätze erhalten hat. Diese kann anschlies-


send anhand der Zuordnungstabelle die zu denselben Personen gehörenden Personendatensät-


ze der ALV, IV und SH zusammenführen, ohne dabei die Identität der betreffenden Personen 


zu kennen bzw. ohne dabei Datenschutzrechte zu verletzen.  


Aus der so entstehenden Tabelle mit Personendatensätzen, welche die verknüpften Personen-


datensätze aller drei Systeme enthält, müssen anschliessend die anonymisierten Personeniden-


tifikationsnummern gelöscht werden. Diese Tabelle kann danach jeder Stelle zugänglich ge-


macht werden, ohne dass damit Datenschurzproblematiken entstehen.  


6.2.6 Keine zusätzliche Datenerfassung 


Es bedarf keiner zusätzlichen Datenerfassungen bei OPTIMA-Fällen, um das in den Kapiteln 


6.2.1 bis 6.2.5 beschriebene Datenauswertungskonzept umzusetzen. Die auf den Anmeldeformu-


laren erfassten Informationen sowie die bestehenden Daten der Quellsysteme OSIV, AVAM und 


ASAL und die Sozialhilfestatistik sind hierfür ausreichend.  
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7 Umsetzung 


7.1 Zeitpunkt 


Die Umsetzung des vorliegenden Konzepts OPTIMA erfolgt unmittelbar nach Genehmigung des 


Konzepts durch den Auftraggeber. Die betroffenen Stellen werden vom Vorsitzenden des Steue-


rungsausschusses hierüber in Kenntnis gesetzt. 


7.2 Schaffen der erforderlichen Voraussetzungen 


Im Hinblick auf eine vollständige Umsetzung des Konzepts bei allen 9 Zielgruppen sind vorgän-


gig folgende Voraussetzungen zu schaffen. Die Details hierzu sind in Kapitel 4 bei den betref-


fenden Zielgruppen erläutert:  


� Sollen die RAV ALE-Leistungsbeziehende als OPTIMA-Fälle an die IV-Stelle übergeben 


können, muss als zwingende Vorbedingung erfüllt sein, dass die RAV diese Personen von der 


Erbringung von Arbeitsbemühungen befreien können. Andernfalls ist der OPTIMA-IV-


Prozess bei diesen Personen nicht anwendbar. Diese Anforderung ist derzeit nicht erfüllt.  


(Vorbedingung für die OPTIMA-Zielgruppen B und F) 


� Der Prozess OPTIMA-SH kann nur bei Personen angewendet werden, bei denen ein Sozial-


dienst oder ein SoBZ bereit ist, eine Sozialberatung mit einer Fallführung für diese Person si-


cherzustellen (und nicht nur eine Weiterleitung der Person an verschiedene Beratungsstellen 


zu gewährleisten). In allen anderen Fällen dieser Zielgruppe ist OPTIMA-SH nicht anwend-


bar. Diese Voraussetzung ist derzeit in verschiedenen Gemeinden nicht gegeben. (Vorbedin-


gung für die Zielgruppen C und G). 


� Soll die IV-Stelle Personen ohne laufendes IV-Verfahren als OPTIMA-Fälle im Auftrag der 


ALV betreuen, muss vorgängig als zwingende Bedingung der Artikel 54 IVG entsprechend 


angepasst werden (vgl. Kapitel 3.2 2). 


(Vorbedingung für die OPTIMA-Zielgruppen F) 


7.3 Hilfsmittel, Instrumente und Finanzierung 


Für die Einführung der in Kapitel 3.2 beschriebenen OPTIMA-Prozesse sind folgende Hilfsmit-


tel und Instrumente noch zu erstellen bzw. folgende Fragen zu regeln: 


� Es ist ein Antragsformular für die Übergabe von OPTIMA-Fällen an die IV-Stelle in Analo-


gie zum Antragsformular der RAV und der Sozialdienste zu erstellen. 


� Es ist eine Lösung zu definieren, mit welchen IT-Instrumenten die OPTIMA-Fälle in der IV-


Stelle geführt werden sollen. 


Von den in Kapitel 5.1 beschriebenen Finanzierungs- und Entschädigungsmodelle ist das Modell 


C zu wählen. Dieses Modell sieht vor, dass jede Stelle die durch OPTIMA-Fälle verursachten ei-


genen Verwaltungskosten selbst trägt (vgl. Modell B gemäss Kapitel 4), solange dieser Zusatz-


aufwand gering ist oder sich die Anzahl der von anderen Stellen aufgenommen und an andere 


Stellen abgegebenen OPTIMA-Fälle in etwa die Waage hält. Sind jedoch beide Voraussetzungen 
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erheblich nicht erfüllt, dann werden die durch OPTIMA-Personen entstehenden Aufwände in 


Form von Fallpauschalen gegenseitig in Rechnung gestellt (vgl. Modell A gemäss Kapitel 5.1).  


7.4 Information und Schulung 


Die Mitarbeitenden der IV-Stelle, der RAV und der Sozialdienste müssen über die neuen 


OPTIMA-Prozesse und deren Anwendung informiert werden. Im Falle der RAV- und der IV-


Mitarbeitenden erfolgt dies durch die zuständigen Führungskräfte der WIRA und der IV-Stelle. 


Grundlage bildet das vorliegende Konzept. 


Im Falle der Sozialdienste und der SoBZ ist festzulegen, wie die bisher nicht in das Projekt 


OPTIMA involvierten Stellen und deren Mitarbeitenden über das neue OPTIMA-Konzept in-


formiert werden. Die WIRA, IV-Stelle und VLG legen fest, wie diese Information der Sozial-


dienste umgesetzt wird.  


7.5 Begleitgruppe mit alternierendem Vorsitz 


Die bisherige Projektorganisation – bestehend aus einer Projektbegleitgruppe und einem Steue-


rungsausschuss – wird beendet. Die bestehende Projektbegleitgruppe wird in eine ständige Be-


gleitgruppe OPTIMA überführt. Neu nehmen dabei auch das SECO und das BSV sowie (wie 


schon in Projektphase 1 von OPTIMA) wieder die DISG in dieser Begleitgruppe Einsitz. 


Der Vorsitz der Begleitgruppe OPTIMA wird jährlich alternierend durch die WIRA, die IV-


Stelle und eine Vertreterin oder Vertreter der Sozialhilfe wahrgenommen.  


Die den Vorsitz innehabende Stelle lädt die Begleitgruppe zumindest einmal im Jahr zu einem 


Workshop ein, um die Zielerreichung und Erfahrungen zu besprechen und Verbesserungsmass-


nahmen zu diskutieren. Gleichzeitig kümmert sich die den Vorsitz innehabende Stelle um das 


Monitoring/Controlling und die Berichterstattung (vgl. Kapitel 6). 


Im Jahr 2016 nimmt Herr Kurt Simon der WIRA den Vorsitz wahr. Ab 2017 fällt diese Aufgabe 


Herrn Benno Muff der IV-Stelle zu.  


7.6 Übersicht der anstehenden Umsetzungsarbeiten 


Für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzepts OPTIMA stehen als Nächstes folgende Umset-


zungsarbeiten an: 


� Konstituierung der Begleitgruppe 


� Durchführung einer durch die WIRA geleiteten Kick-Off-Sitzung mit der Begleitgruppe zur 


Planung der weiteren Arbeiten (was, wer, wann?) 


� Einholung einer schriftlichen Bestätigung seitens des SECO, dass ALE-Leistungsbeziehende 


von der Erbringung von Arbeitsbemühungen befreit werden dürfen, wenn diese als OPTIMA-


Fälle der IV-Stelle übergeben werden (vgl. Kapitel 3.3.1). 
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� Einholung einer Bestätigung seitens des BSV, dass die IV-Stelle Leistungsbeziehende der Ar-


beitslosenversicherung gemäss der Beschreibung in Kapitel 3.2.2 betreuen dürfen, auch wenn 


derzeit die entsprechende gesetzliche Grundlage noch nicht gegeben ist. 


� Festlegung, wie die IV-Stelle die künftigen OPTIMA-Fälle informatiktechnisch dokumentiert 


(Excel-Tabelle, Word-Dokument, Fallführungssoftware …)  


� Erstellen eines Antragsformulars für die Übergabe von OPTIMA-Fällen an die IV-Stelle in 


Analogie zum Antragsformular der RAV und der Sozialdienste. 


� Erstellen adressatengerechter Beschreibungen des Konzepts OPTIMA, aus denen für die Mit-


arbeitenden und Führungspersonen der RAV, der IV-Stelle, der Sozialdienste und der Sozial-


beratungszentren mit wenig Aufwand und widerspruchsfrei ersichtlich wird, was OPTIMA 


für sie in der täglichen Arbeit bedeutet und wie es angewendet wird. 


� Persönliche Information der zuständigen Führungspersonen über die Vorzüge und Eigen-


schaften sowie die Umsetzung des Konzepts OPTIMA. 


� Information der betroffenen Mitarbeitenden aller an OPTIMA beteiligten Stellen vor Ort. 


� Umsetzung des in Kapitel 2.2 genannten Verbesserungspotenzials bei der bilateralen Zusam-


menarbeit zwischen der IV-Stelle und den RAV. 
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Auftraggeber, davon


• IV 1


• RAV/ALV 12


• Sozialhilfe 39


Auftragnehmer, davon


• IV 21


• RAV/ALV 17


• Sozialhilfe 14


Aufträge
Anzahl Anmeldungen 52


Prozess
Angenommene Aufträge 38


Abgelehnte Aufträge, davon
• IV-Ablehnung < 1 Jahr zurück 3


• Kein intaktes Arbeitsangebot 0


• Keine Kapazität 0


• Sonstige 9


• Zielsetzung nicht realisierbar 0


Anträge und Massnahmen
Anzahl Anträge auf Kostengutsprache; davon 1


• IV 1


• RAV/ALV 0


• Sozialhilfe 0


Anzahl bewilligte Kostengutsprachen; davon 1


• IV 1


• RAV/ALV 0


• Sozialhilfe 0


Anzahl abgelehnte Kostengutsprachen; davon 0


• IV 0


• RAV/ALV 0


• Sozialhilfe 0
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Wirkungen
Abgeschlossene Optima-Fälle; davon 35


• IV 17


• RAV/ALV 9


• Sozialhilfe 9


Abschlussgründe
• Auftrag erfolgreich umgesetzt; davon 13


• IV 4


• RAV/ALV 2


• Sozialhilfe 7


• Auftrag teilweise umgesetzt; davon 7


• IV 0


• RAV/ALV 5


• Sozialhilfe 2


• Auftrag nicht umgesetzt; davon 12


• IV 12


• RAV/ALV 0


• Sozialhilfe 0


• Sonstige; davon 3


• IV 1


• RAV/ALV 2


• Sozialhilfe 0
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Kennen Sie das Projekt OPTIMA? 


Antworten: 118 / Fehlende: 22 


 


 


 


 


 


Table 3 
 


Antwortoption Absolut in % 


Ja 108 92% 


Nein 10 8% 


   


Mittelwert 1,1  


Anzahl der Antworten 118  


Anzahl "keine Angabe" 0  


Anzahl Missings 22  


 


  


92%


8%


Ja


Nein
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Haben Sie OPTIMA bei Ihrer Arbeit bereits genutzt? 


Antworten: 102 / Fehlende: 38 


 


 


 


 


 


Table 4 
 


Antwortoption Absolut in % 


Nein 63 62% 


Ja, ich habe bereits mindestens einen Fall an eine andere Stelle zugewiesen. 26 25% 


Ja, ich habe bereits mindestens einen Fall zugewiesen erhalten. 16 16% 


   


Anzahl der Antworten 102  


Anzahl "keine Angabe" 0  


Anzahl Missings 38  


 


  


62%


25%


16%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Nein


Ja, ich habe bereits mindestens einen Fall an
eine andere Stelle zugewiesen.


Ja, ich habe bereits mindestens einen Fall
zugewiesen erhalten.


Antworten
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Wie viele Fälle waren es, die an eine andere Stelle zugewiesen wurden? 


Antworten: 26 / Fehlende: 114 


 


 


 


 


 


Table 5 
 


 Wert 


Minimum 1 


Mittelwert 1,6 


Median 1 


Maximum 4 


  


Anzahl der Antworten 26 


 


  


1.6


1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7


Mittelwert
Mittelwert
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Wie viele Fälle waren es, die Ihnen zugewiesen wurden? 


Antworten: 16 / Fehlende: 124 


 


 


 


 


 


Table 6 
 


 Wert 


Minimum 1 


Mittelwert 1,2 


Median 1 


Maximum 2 


  


Anzahl der Antworten 16 


 


  


1.2


1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2


Mittelwert
Mittelwert
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Aus welchen Gründen? 


Antworten: 63 / Fehlende: 77 
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Table 7 
 


Werte 


meine Arbeitstätigkeit ist beim WAS IV Luzern erst 8 Mt. 


keine Nachfrage 


Das Projekt Optima verursacht zusätzlich Arbeitsaufwand und die Umsetzung wirkt eher fadenscheinig.  


Schlussendlich werden die betroffenen Personen einfach hin und her geschoben und niemand (Sozialamt, wira oder IV) möchte die 


Kosten übernehmen. 


 


Antrag abgewiesen 


keine passende vP's 


hatte noch keinen Fall 


OPTIMA ist für mich noch etwas zu wenig als Instrument im Kopf verankert. Ich denke oftmals nicht an diese Möglichkeit.  


Auch ist mir noch nicht ganz bewusst, wann OPTIMA zum Einsatz kommen könnte/sollte.  


Ich kenne Optima auf konzeptioneller Ebene. 


Ich bin nicht operativ in der Fallarbeit tätig. 


Ich bin erst ab 19.08.2022 offizieller Optima Verantwortlicher 


Es waren Fälle vorgesehen, hat sich aber nicht ergeben.  


Keinen Fall gehabt 


Ich bin noch nicht so lange im Amt. Wir arbeiten mit dem Zenso zusammen, falls ich jemand gehabt hätte, wäre ich vom Zenso über 


diese Möglichkeit informiert gewesen. 


keine entsprechenden VPs, welche die Kriterien erfüllt hätten 


Habe Kontakt aufgenommen. Da Klient bereits bei der IV angemeldet war, wurde dies abgelehnt. Von anderen Stellen kommen nie 


Anfragen. 


Es hat sich bisher keine Notwendigkeit ergeben. 


Es war kein Bedarf notwendig 


vielleicht Optima zu wenig gut gekannt, sicher auch wenig in Frage kommende Vt 


Bisher hatte ich keinen Fall, für den eine Vermittlung via Optima angezeigt gewesen wäre sondern die reguläre Anmeldung bei RAV 


oder IV hat gereicht.  


 


Als Stelle, SOBZ Willisau, hatten wir keine Überweisung via Optima erhalten.  


Kein Bedarf 


wir sind keine Vollzugsstelle. 


Fall konnte über andere Massnahmen geklärt werden 


Noch keinen Anlass gehabt. 


Keine entsprechenden Fälle, kleine Gemeinde 


Die Kriterien wurden bei keinem unserer Klienten erfüllt. So darf für OPTIMA meines Wissens kein IV-Antrag am Laufen sein. Bis ein IV-


Antrag und die anschliessenden Einsprachen bearbeitet sind, gehen Jahre verloren. 
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Bis heute hatte ich keinen passenden Fall.  


Keine passende Person 


Es ist ein wenig in Vergessenheit geraten 


Ich bin während der Pandemie angestellt worden und man hat dies damals nicht priorisiert. Nun denke ich sollten wir es wieder mehr 


verwenden. Es sollte nochmals geschult werden. Generell die Fallführung bei IV-Vorleistungsfällen sollte optimiert werden.  


Wir waren noch nicht konkret damit konfrontiert 


Unklar wer die Kostenträgt 


Unklar für welche KL es sich eignet, RAV oder IV ist bei fast allen KL involviert, wäre Optima bei allen sinnvoll? 


kein Fall ergeben 


War nicht möglich 


Bisher noch kein OPTIMA Fall zugewiesen erhalten. 


Ich hatte keinen entsprechenden Fall 


Kein Bedarf 


keine entsprechenden Fälle / Stellensuchende 


Es hat sich nie ergeben und es wird im Büro nie wirklich aktiv über diese Option gesprochen 


Keinen passenden Fall 


Gem. den Fachverantwortlichen erfüllten die Fälle die erforderlichen Kriterien nicht. 


War nicht notwendig 


Ich bin im Auftrag der IV tätig. Die Initiative läuft über die IV-Fachperson. 


Keine Klienten, die infrage kamen 


Da wir die Sozialhilfeberatung an das Zentrum für Soziales in Hochdorf ausgelagert haben, hat das Zenso den Lead den Fall an eine 


andere Stelle zuzuweisen. 


Kein passenden Fall 


KESB ist abklärende und anordnende Stelle. Die Berufsbeistandschaft und die Sozialhilfe haben mehr Berührungspunkte zu Optima.  


Zusweisung läuft über regionalen Sozialdienst 


nicht die pasende Person 


Nicht operativ tätig.  


nicht genügend wirklich geeignete Klienten  


oft viel Unterstützung via persönliche Sozialhilfe nötig, sodass Wechsel zb zu RAV umständlich bzw. teilweise nicht zielführend  


Keine solche Konstellation gehabt. 


Hat sich noch nicht ergeben.  


Sind mir nicht bekannt 


Kein geeignetes Klientel 


Hatte keine passende Klientel oder es wurde signalisiert, dass es für die gedachte Klientel nicht passen würde. 


Kein Bedarf 


Kein passenden Fall vorhanden. 


kein Bedarf 


Keinen Fall, welcher Optima erfordert hätte. In der Regel individuelle Zusammenarbeit mit RAV/IV. Öfters erfolgte eine IV Anmeldung 


und wurde darum das Optima nicht in Anspruch genommen. 
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kein Fall vorliegend, welcher überwiesen werden könnte 


kein Bedarf / kein Fall  


Wir sind Anbieter und nicht Zuweiser. 


Es hat nie gepasst 


Die Betreuung dieser Personen haben wir ans Zenso, Sursee ausgelagert.  
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Können Sie sich vorstellen, OPTIMA bei Ihrer Arbeit zu nutzen? 


Antworten: 9 / Fehlende: 131 


 


 


 


 


 


Table 8 
 


Antwortoption Absolut in % 


Ja 7 78% 


Nein 2 22% 


   


Mittelwert 1,2  


Anzahl der Antworten 9  


Anzahl "keine Angabe" 0  


Anzahl Missings 131  


 


  


78%


22%


Ja


Nein
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Aus welchen Gründen? 


Antworten: 2 / Fehlende: 138 


 


 


 


 


 


Table 9 
 


Werte 


Optima ist mir nicht bekannt 


Sozialvorsteherin mit rein strategischer Augabe- Sozialdienst ausgelagert an andere Gemeinde 
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Was sind Ihre Erfahrungen mit OPTIMA? Und wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot von OPTIMA?  


Antworten: 38 / Fehlende: 102 
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Table 10 
 


Werte 


... 


Sehr schnelle und unkomplizierte Abwicklung des Falles. 


Manchmal macht es Sinn alle involvierten Stellen an einem Tisch zu haben, auch dass alle das gleiche hören und wissen wie weiter.  


Durchwegs positiv, wobei die meisten Anfragen nicht in OPTIMA aufgenommen werden konnten. Dies aufgrund der gesetzten Kriterien. 


Die Erfahrungen waren durschwegs positiv. 


zu wenig Erfahrung, um fundierte Aussagen zu treffen - hatte nur 1 Fall, der sich rasch gelöst hatte - Angebot ist zuwenig präsent 


Ich bin grundsätzlich zufrieden mit dem Angebot, aber es ist zu bürokratisch. Man sollte einfach schnell und flexibel an andere Stellen 


gelangen können ohne Abläufe beachten zu müssen.  


Es kennen sich nur wenige Personen mit OPTIMA aus. 


Leider wurden die Ziele verfehlt. Ein weiteres Problem war die fehlende Bereitschaft zur freiwilligen Teilnahme. 


Optima ist eine gute Möglichkeit die Integration zu fördern und bietet einen gute Unterstützung. Zudem ist eine Ansprechsperson immer 


vorhanden. Ich habe noch keine grossen Erfahrungen gemacht. In meinem Fall der länger zurückligt war es erfolgreich. 


Ich selber, seitens RAV, habe den Mehrwert nicht gesehen. Im Endeffekt wurde der PRozess eher verzögert als beschleunigt.  


Ein komlexer Fall bleibt komplex. Gut ist, dass miteinander das weitere Vorgehen besprochen wird. Jeder weiss vom anderen. Von 


Seite IV sind einem jedoch die Player bekannt und das Gespräch könnte auch ohne OPTIMA durchgeführt werden. Durch OPTIMA gibt 


es halt einen offiziellen Charakter und man kommt nicht um ein Gespräch herum. 


Ich arbeite als Personalberater bei der Fachstelle Praktika. Im Februar 2022 wurde entschieden, dass wir neu die Optima-Fälle 


übernehmen werden. Ich bin also erst seit sehr kurzer Zeit damit "konfrontiert". Ich kann also nur von 1 konkreten Fall berichten. Die 


Grundidee von Optima finde ich sehr gut. Irgednwie finde ich aber, dass das Handling dann ein wenig kompliziert ist. Zuerst dauerte es 


ein wenig, bis ich den Klienten erreichen konnte. Dann musste sich dieser wieder beim RAV anmelden, was wieder Zeit brauchte. Da 


frage ich mich, ob eine Anmedung wirklich zwingend nötig ist. Ich habe im nachhinein den Fehler gemacht, dass ich nicht zuerst den 


Auftraggeber kontaktiert habe und die Situation geklärt habe. Ich dachte, dass im Casenet alle nötigen Angaben erfasst sind. Weil da 


aber 2 verschiedene Personen involviert waren, war dies nicht der Fall. Ich stelle auch fest, dass in "meinen Fall" nur durch mich 


Eintragungen im Casenet gemacht wurden. Als ich dann die ersten Kontakte mit dem Klienten hatte wurde dann entschieden, dass der 


Klient dann bei der Stifitung Dreipunkt angemeldet wird. Das war sicher ein richtiger Entscheid. Das Problem war dann, dass plötzlich 


nicht mehr klar war, wer nun den Lead übernehmen soll. Es wäre allenfalls zielführender, wenn der Entschied gefällt wird, dass man 


einen Optima-Fall auslösen will, wenn dann gleich alle 3 "Parteien" zusammenkommen und die Situation klären. 


gut 


Die Eintrittshürden für Optima RAV sind für Klienten der Sozialhilfe sehr hoch. Den Nutzen sehe ich für die Sozialhilfe in der 


Zusammenarbeit mit Optiva IV. 


Unterschied zwischen IIZ und Optima nicht ganz klar. Zudem schienen insbesondere das RAV und der SD den Nutzen nicht genau zu 


sehen. Anmeldung erfolgte weil schwierige und diffuse Gesundheit und IV keine Perspektiven geben konnte. Bei beiden Fällen fand ein 


Gespräch bei Optima (IV) statt und anschliessend wurden die Dossiers wieder geschlossen weil aktuell keine Arbeitsfähigkeit bestehe. 


Sehr zufrieden: Ich finde es sehr gut, dass wir Stellensuchende nach individuellen Gegebenheiten unterstützen können. Optima greift 


dort, wo das System nicht weiterkommt.  


Ich erhoffte mir eine engere Zusammenarbeit. Ich wurde wenig in die Zusammenarbeit miteinebzogen. Das CaseNet wurde nicht 


regelmässig geführt. 


Leider hat sich im Laufe der Zeit nur ein Fall ergeben.  


Eine Lösung bzw. ein unserer Ansicht nach optimales weiteres Vorgehen in diesem Fall konnte zur Zufriedenheit aller Beteiligten 


gefunden werden. 


Das intakte Arbeitsangebot, vor allem die Freiwililgkeit, war nicht gegeben. Die Hürde(n) für eine Anmeldung waren zu gross. 
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Grundsätzlich bin ich sehr zufreiden, aber erlebe immer wieder die Zurückhaltung seitens RAV, wenn es um eine Anfrage geht, dass ein 


Fall doch ein Optima-Fall sei. Ich erlebe eine ausserordentlich hohe Zurückhaltung und/oder Unwissen seitens RAV. Ich stosse 


desöfteren auf zue Türen - im Rahmen einer Optimaanmeldung in Zusammenarbeit mit dem RAV. 


Optima ist ein tolle Sache, wenn die vP keine Scheue haben Hilfe anzunemen und einverstanden sind (Freiwilligkeit) Leider geht dies 


nur, auf kurzfristig Angelegenheiten und es darf nicht mit der Gesundheit mit vP in Zusammenhang stehen.  


Wir von der Fachstelle Praktika haben die Fälle seit Februar 2022 als Ansprechpartner der RAV übernommen, seither sind 2 


Anmeldungen gekommen, wovon einer mir zugetielt wurde. 


Das Angebot von Optima finde ich sehr gut, es ist sehr gut, dass man unkompliziert mit den verschiedenen Stellen zusammenarbeiten 


kann. 


Einfache Kontaktaufnahme, einfaches Case-System. Angebot war bei IV, gute Rückmeldungen und Inputs erhalten. bei RAV bisher 


wenig positive Rückmeldungen erhalten (haben keine Zeit) 


= 


Der Fall wurde von IV LU zugewiesen. 


bei einer Besprechung waren dann alle Beteiligten anwesend. 


Versicherter, IV, RAV, Stiftung Brändi, Optima 


Kann ich nicht beurteilen 


Ich habe mit Optima wenig Erfahrung.  


Wenig Bedarf, da es meines Erachtens fast ausschliesslich darum geht IV Leistungen zu vermeiden.  


Für die zweisenden Stellen ist die Aufgabe des RAV unklar, definiert. Der Stes muss sich selbständig um eine Arbeit bemühungen. Die 


zuweisende Stelle meint, dass wir für die Stes eine Stelle suchen.  


Die zusammenarbei tkonnte schnell augenommen werden. Der Austuasch war gut. Es konnte schnell eine Lösugn gefunden werden, 


jedoch nicht via OPTIMA. Die Anmeldugn bei OPTIMA hat wahrscheinlich dne Lösungsweg via Gemeinde erst möglich gemacht.  


Die Zusammenarbeit war effizient und unkompliziert.  


. 


Gute Erfahrung mit der Zuweisung der RAV an die Persönliche Sozialhilfe. Es konnten wichtige Themen bearbeitet werden, damit die 


Arbeitsintegration erfolgreicher wird. 


RAV müssten einen merklichen Mehraufwand leisten (in Relaton zur üblichen Stellenvermittlung), damit eine Triage an die RAV sinnvoll 


ist. 


Es fand ein Runder Tisch mit allen Involvierten statt. Ein klarer Lead von einer einzigen Stelle hat jedoch anschliessend etwas gefehlt, 


da der Leistungsanspruch von Seiten IV nicht ganz klar war, und sich die VP nur widerwillig beim RAV angemeldet hat. Es erfolgten 


sporadisch telefonische Austäusche, auch mit dem KTG-Versicherer. Die Optima-Onlineplattform wurde nur wenig genutzt. Die 


Ressourcen bei IV und RAV scheinen für diesen zusätzlichen Aufwand kaum vorhanden zu sein. 


Die Plattform wurde nicht von allen Beteiligten genutzt.  


Es wurde kein gemeinsames Ziel definiert zu beginn von Optima. Es war eher eine Rapportplattform... 


Für die vP ist es in der plötzlichen schwierigen Situation in welcher sie sich befindet, jeweils eine Errleichterung zu wissen, dass eine 


weitere Institution für die vP bei Bedarf für Unterstützung da ist, doch in erster Linie ist es nach meiner Erfahrung vorallem die Befreiung 


von Arbeitsbemühungen und dass das Taggeld weiterhin zu erhalten. 


Aus meiner Sicht unnötig. 


Die Koordiantion, Aufgaben- und Kostenaufteilung, funktioniert auch ohne OPTIMA. 


Bei einem laufenden Fall, sind die IV, das RAV u. die Sozialämter immer im Austausch um das Optimum für den Klienten zu erreichen. 
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Bei welcher der drei Trägerinstitutionen von OPTIMA sind Sie angestellt? (mit Auswahl) 


Antworten: 103 / Fehlende: 37 


 


 


 


 


 


Table 11 
 


Antwortoption Absolut in % 


RAV 44 43% 


IV 15 15% 


Sozialhilfe 44 43% 


   


Mittelwert 2  


Anzahl der Antworten 103  


Anzahl "keine Angabe" 0  


Anzahl Missings 37  


 


  


43%


15%


43%
RAV


IV


Sozialhilfe
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Können Sie sich vorstellen an einem halbtägigen Workshop im Raum Luzern zur Auswertung von 
OPTIMA teilzunehmen? 


Antworten: 97 / Fehlende: 43 


 


 


 


 


 


Table 12 
 


Antwortoption Absolut in % 


Ja 31 32% 


Nein 66 68% 


   


Mittelwert 1,7  


Anzahl der Antworten 97  


Anzahl "keine Angabe" 0  


Anzahl Missings 43  


 


  


32%


68%


Ja


Nein





liechti
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